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Executive)Summary)
Dass sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen viel Leid schafft ist unbestritten. Ebenso unbe-

stritten ist, dass Fachkräfte und Institutionen im Kinderschutz gefordert sind, den Betroffenen Schutz, 

Hilfe und Unterstützung zu bieten. Obschon das Problem als dringlich erkannt ist, sind aktuell genaue 

Angaben zur Häufigkeit sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

aufgrund der vorhandenen Daten kaum möglich. Zwar sind Populationsstudien vorhanden und 

auch in Versorgungssystemen werden zum Teil Daten erfasst, allerdings weichen die Studien in Defi-

nitionen und Forschungsdesign stark voneinander ab und die Erfassung von Daten in den Versor-

gungssystemen ist besonders auch im medizinischen Sektor (noch) lückenhaft. Entsprechend kann 

auch noch keine klare Aussage zum Vergleich zwischen Dunkel- und Hellfeld getätigt werden. 

Somit sind differentielle Aussagen zu unterschiedlichen Formen sexueller Gewalt, zu Betroffenen-

gruppen (ältere oder jüngere Betroffene, Hochrisikopopulation) oder zu regionale Versorgungslücken 

derzeit nicht mit hinreichender Sicherheit möglich. 

Die Angaben zur prozentualen Betroffenheit von sexueller Viktimisierung in den vorhandenen 

Studien schwanken beträchtlich: Je nach berücksichtigten Aspekten wie Schweregrad (z.B. 

mit/ohne Penetration), Art der sexuellen Handlungen (z.B. „hands-on“ vs. „hands-off“) oder Al-

tersabstand zwischen Täter und Betroffenen bewegen sich die Angaben zwischen niedrigen ein-

stelligen Prozentangaben und Angaben gegen 20% der Stichprobe. Die großen Unterschiede in 

den Häufigkeitsangaben teilen sich die deutschen Studien mit der internationalen Literatur. Sie erge-

ben sich zu einem bedeutenden Teil aus unterschiedlichen Definitionen und Ein- und Ausschlusskrite-

rien, ob z.B. neben sexuellem Missbrauch durch Bezugspersonen auch sexuelle Gewalt durch Gleich-

altrige und Fremde eingeschlossen wird. Weiter tragen methodische Artefakte wie Rücklauf, Studien-

design, Stichprobenumfang und -gewinnung zur großen Diversität an Ergebnissen bei. Entsprechend 

schwanken auch die Schätzungen zu Kostenfolgen. Einig sind sich jedoch alle Studien, dass die Ko-

stenfolgen von Misshandlung volkswirtschaftlich bedeutsam sind. Die direkten Kosten aufgrund 

von Fremdplatzierungen, Krankenbehandlung, insbesondere auch Psychotherapien etc. werden noch 

durch indirekte Kosten wie verminderte Erwerbstätigkeit aber auch Delinquenz ehemaliger Misshand-

lungsbetroffenen übertroffen.  

Innerhalb der stark schwankenden Häufigkeiten sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugend-

lichen sticht als erhärtetes Ergebnis die höhere Betroffenheit des weiblichen Geschlechts heraus, auf 

die sowohl in Dunkel- und Hellfeldstudien unabhängig von Design, Stichprobe und geografischer 

Herkunft durchgängig hingewiesen wird. Zwar mag zu dieser Differenz auch eine höhere Hemm-

schwelle des Berichtens bei Männern beitragen, ein bedeutsamer Teil der Unterschiede dürfte jedoch 

auf tatsächliche Unterschiede in der Betroffenheit zurückzuführen sein. Studien, die gleichzeitig meh-

rere Formen von Kindsmisshandlung erfassen, zeigen dass sexuelle Gewalt kein isoliertes Phänomen 
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ausgesetzt sind. Die Folgen, die sich aus den unterschiedlichen Gewalterfahrungen ergeben können 

kaum isoliert auf eine bestimmte Form wie sexuellen Missbrauch zurückgeführt werden. Hinzu 

kommt, dass die Institutionen in der Kinder- und Jugendhilfe, im medizinischen Sektor, aber auch in 

der Strafverfolgung nicht exklusiv mit einer Form der Kindeswohlgefährdung befasst sind und eine 

Beschränkung der Datenerfassung auf sexuelle Viktimisierung aus dieser Perspektive wenig Sinn 

macht. Viel mehr zeigt sich durchgängig in Befragungen von Fachkräften, dass sexuelle Gewalt an-

teilsmäßig über mehrere Institutionen hinweg den geringsten Teil der Fallbelastung ausmacht.  

Für eine genauere Abschätzung, wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland bei sexueller 

Gewalt und anderen Formen von Kindsmisshandlung Schutz, Hilfe und Unterstützung erhalten, ist 

primär ein Prozess notwendig, der einheitliche(re) Begriffe, Definitionen und Operationalisierun-

gen ihrer Kernelemente in Forschung und Praxis, in verschiedenen Versorgungssystemen anstrebt. 

Dabei sind umfangreiche Kooperationen mit Institutionen, Dachverbänden aber auch politischen Ent-

scheidungsträgern und -trägerinnen notwendig. Personen auf den verschiedenen Ebenen müssen vom 

Nutzen der Identifizierung von Versorgungslücken überzeugt werden und dürfen nicht von allzu gro-

ßem Aufwand für die Datenerfassung und Befürchtungen eines bewertenden Vergleichs der Institutio-

nen von der Teilnahme abgehalten werden.  

Bei einigen Punkten ist die Stoßrichtung für künftige Studien im Dunkelfeld klar: Verlässliche 

Schätzungen ergeben sich nur bei (geschichteten) Zufallsstichproben angemessenen Umfangs, da 

Gelegenheitsstudien und Studien mit kleinen Stichproben die Prävalenz eher überschätzen. Noch voll-

ständig fehlen in Deutschland Populationsstudien, die die Prävalenz sexueller Viktimisierung über 

eine Befragung von Jugendlichen erfassen. Eine Behebung dieser Lücke ist aus verschiedenen 

Überlegungen prüfenswert: So kommen Erinnerungsverzerrungen mit zunehmendem Abstand zum 

Ereignis im Erwachsenenalter stärker zum Tragen. Mit der Befragung von Jugendlichen rückt mög-

licherweise auch stärker sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen in den Fokus. Zudem geben Befragun-

gen von betroffenen Jugendlichen Auskunft über aktuelle Prävalenzen, während die retrospektive Be-

fragung Erwachsener zur Häufigkeit sexueller Viktimisierung in der näheren Vergangenheit Auskunft 

geben. Damit können die Angaben der Erwachsenen nicht mit Wissen um aktuelle Präventionspro-

gramme und Interventionsangebote verknüpft werden.  

Trendstudien, die vor allem in den Vereinigten Staaten auf mehrjährige Datensätze zurückgreifen 

können, zeigen erfreulicherweise einen Rückgang sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugend-

lichen. Einiges deutet darauf hin, dass diese Abnahme nicht durch Veränderungen in den Meldungen 

oder methodische Artefakte entstanden ist, sondern durch eine tatsächliche Abnahme in der Häufigkeit 

bedingt ist. Auch für Deutschland nehmen Straftaten zu sexueller Gewalt an Kindern seit zwei Jahren 

ab und haben auch schon vorher über mehrere Jahre deutlich abgenommen. Inwieweit diese Zahlen 

auf eine tatsächliche Abnahme verweisen oder anderweitig, bspw. in verändertem Meldeverhalten, 

begründet sind, kann nur durch umfangreichere Daten und Wiederholungen von methodisch hochwer-

tigen Befragungen im gleichen oder nur geringfügig angepassten Design ermittelt werden. Erst im 
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Rahmen eines solchen, auch im Rahmen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gefor-

derten, regelmäßigen Monitorings kann sich zeigen, ob die eingeleiteten Präventionsprogramme und 

gesetzgeberischen Maßnahmen zu einer Verringerung der Prävalenz führen und ob gewährte Hilfen 

und therapeutische Interventionen Folgebelastungen reduzieren. 
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1. Einleitung)

Sexuelle Gewalt an Kinder und Jugendliche sind unbestritten gesellschaftlich geächtet. Für die Be-

troffenen sind sie oft mit schwerwiegenden psychischen Folgen verbunden: Viele leiden bereits im 

Kindes- und Jugendalter unter psychischen Störungen und sind während ihrem Erwachsenenleben 

weiterhin psychisch belastet, wobei die Probleme oft bis ins hohe Erwachsenenalter anhalten (z.B. 

Bowlus, McKenna, Day, & Wright, 2003; Corso, Edwards, Fang, & Mercy, 2008; Draper et al., 2008; 

Edwards, Anda, Felitti, & Dube, 2004; Edwards, Holden, Felitti, & Anda, 2003; Fang, Brown, 

Florence, & Mercy, 2012; Fergusson, Boden, & Horwood, 2008; Gould et al., 2012; Habetha, Bleich, 

Weidenhammer, & Fegert, 2012; Shin, Miller, & Teicher, 2013; Taylor et al., 2008; Wang & Holton, 

2007). Zunehmend verweist die Forschung auch auf Einschränkungen in der körperlichen Gesundheit 

und Veränderungen bei biologischen Parametern als Folge von sexueller Gewalt an Kindern und Ju-

gendlichen (z.B. Cicchetti & Toth, 2005; Dube et al., 2005; Felitti et al., 1998). Auch Einschränkun-

gen im sozialen Bereich, einem wichtigem Aspekt menschlicher Gesundheit (International Health 

Conference, 1946), sind durch diverse Studien belegt (z.B. Dube et al., 2005; Fergusson, Horwood, & 

Lynskey, 1997). Nicht nur auf individueller Ebene sind die Folgen teils dramatisch, auch die gesell-

schaftlichen Kostenfolgen sind u.a. durch anfallende Gesundheitskosten und Arbeitsausfälle hoch 

(z.B. Fang et al., 2012; Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012). Schließlich ist zu bedenken, 

dass durch ungenügende Interventionen bei Kindsmisshandlung negative Verhaltensmuster an die 

nächste Generation weitergegeben werden können (z.B. McCloskey & Bailey, 2000; Pears & Capaldi, 

2001). Damit besteht das Risiko, dass Opfer von Kindsmisshandlung und von sexuellem Missbrauch 

als Erwachsene selbst zu Tätern und Täterinnen werden.  

Obschon die Bedeutung des Phänomens erkannt ist, muss die Datenlage zur Häufigkeit sexueller 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland insgesamt als mager, für einzelne Bereiche gar 

als dürftig gewertet werden. Dies steht im Widerspruch zur Bedeutung, welche Hilfen für Miss-

brauchsbetroffene in den Medien und der Politik wiederholt zugemessen wird. Um zielgruppengerech-

te Präventionsprogramme aufbauen zu können, sollte ein Interesse bestehen, in Erfahrung zu bringen, 

wie viele Kinder und Jugendlichen in der Bevölkerung von sexueller Gewalt betroffen sind, welche 

Altersgruppen besonders gefährdet sind, ob sich Hochrisikogruppen wie junge Menschen mit Behin-

derung identifizieren lassen, etc. Entsprechende Daten ermöglichen zudem Aussagen, ob die Bundes-

länder sich in den dort jeweils anzutreffenden Häufigkeiten unterscheiden, aber auch wie Deutschland 

im internationalen Vergleich dasteht und ob sich aus diesen Vergleichen Faktoren herleiten lassen, wie 

die Unterschiede zu Stande kommen. Bei wiederholten Erhebungen über mehrere Jahre hinweg be-

stünde außerdem die Möglichkeit, zu prüfen, ob die Häufigkeit sexueller Gewalt in der Bevölkerung 

abgenommen hat und die eingesetzten Präventionsprogramme eine Wirkung zeigen.  

Deutschland steht jedoch international nicht alleine da mit mangelnden Daten zur Häufigkeit sexu-

ellen Missbrauchs. An der gemeinsamen Veranstaltung des Universitätsklinikums Ulm mit dem Un-
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abhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) von Dezember 2014 

in Berlin im Vorfeld dieser Expertise wiesen die international renommierten Wissenschaftler David 

Finkelhor, Carl-Göran Svedin und Nico Trocmé darauf hin, dass zwar verlässliche Dunkelfeld-Studien 

zu sexuellem Missbrauch in verschiedenen Staaten vorhanden sind, jedoch insbesondere Daten zur 

Versorgung Missbrauchsbetroffener fehlen, auch in einkommensstarken Staaten (vgl. Fegert, 

Rassenhofer, Witt, & Jud, 2015; Jud & Sedlak, 2015). Nur solche Studien geben Aufschluss darüber, 

welche Einrichtungen und Professionen sich in welchem Umfang am Schutz und der Unterstützung 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen beteiligen. Es bleibt somit für viele Staaten offen, ob eine 

Mehrheit der Fälle bekannt wird und die Betroffenen durch Fachkräfte betreut werden. Weiter ist un-

klar, ob für besonders gravierende Fälle oder bestimmte Altersgruppen Versorgungslücken bestehen, 

ob die Betroffenen in ausreichendem Ausmaß psychiatrische oder psychotherapeutische Unterstützung 

erhalten usw. Erst wenn Kenntnisse bestehen, ob einzelnen Gruppen wie Lehrkräften, medizinischem 

Personal oder den Fachkräften der Polizei nur wenige Fälle bekannt werden, können Gegenmaßnah-

men für eine bessere Versorgung eingeleitet werden, indem bspw. für die entsprechenden Gruppen 

Schulungen zur Früherkennung entwickelt werden. Fehlen Daten zur Häufigkeit gemeldeter Fälle in 

verschiedenen Versorgungssystemen, können Maßnahmen zu einer besseren Aufdeckung, verstärktem 

Schutz oder selektiver Prävention bei Hochrisikogruppen nicht evidenzbasiert erfolgen (Leeb, 

Paulozzi, Melanson, Simon, & Arias, 2008, S. 3). Zudem lässt sich nur datenbasiert prüfen, welche 

Selektionseffekte sich bei Beschwerdestellen, der früheren Anlaufstelle des UBSKM oder jetzt beim 

Hilfetelefon, etc. ergeben und wie diese einzuordnen sind. Maßnahmen für einen verbesserten Schutz 

und verstärkte Hilfen für die Betroffenen, die dennoch eingeleitet werden, laufen entsprechend Gefahr, 

maßgeblich durch externe Faktoren wie politische Sensibilitäten oder mediale Aufmerksamkeit be-

stimmt zu werden (vgl. Jud, 2013). Das Schließen von Datenerfassungslücken kann außerdem zu einer 

besseren Einschätzung des Gefährdungspotenzials einer Situation beitragen, wenn sie mit später erfas-

sten Daten zu physischen, psychischen und sozialen Folgen für die Betroffenen verknüpft wird.  

Nationalen Verantwortungsträgern im Kinderschutz fehlt Wissen zu regionalen Unterschieden im 

Ausmaß der bekannt gewordenen und betreuten Fälle von Kindsmisshandlung. Im Kontext staatlicher 

Unterstützungsangebote stellt sich damit die Frage, ob für die Betroffenen in unterschiedlichen Kom-

munen, Regionen und Provinzen Rechts- und Chancengleichheit besteht. Eigene Analysen zur Häu-

figkeit der Anordnung gesetzlicher Kindesschutzmaßnahmen in großen Schweizer Städten zeigen 

markante Unterschiede zwischen den Städten, obschon diese vor vergleichbaren sozialen Herausforde-

rungen stehen (Jud, 2014). Für Deutschland werden markante Unterschiede in der Häufigkeit fami-

liengerichtlicher Maßnahmen zwischen den Bundesländern berichtet (Pothmann, 2015). Zwar werden 

in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland die Anzahl begonnener Maßnahmen erfasst, es fehlen für 

die Schweiz jedoch die Ursachen, die zur Initiierung einer Maßnahme geführt haben und damit Infor-

mationen, ob und welche Form einer Kindsmisshandlung vorliegt. Neben der Forderung, dass miss-

handelte Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Regionen eines Staates vergleichbaren Zugang 
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zu Schutz- und Hilfeangeboten haben sollten, taucht in der Diskussion um Qualitätsmerkmale auch die 

Gleichbehandlung in anderen Kontexten, sprich ein kultur- und religionssensibler Kinderschutz, erst 

bei einem datengestützten Blick auf denselben auf (Kindler, 2011). Dies ist nicht zuletzt entscheidend, 

da Minderheiten besonders vulnerabel für verschiedene Formen von Gewalterfahrung sind. So weisen 

international diverse Studien auf die Übervertretung von Minderheiten in den Einrichtungen des Kin-

derschutzes hin, auch wenn die Gründe für diese Verzerrung sowohl von einem erhöhten Bedarf als 

auch von einem gesteigerten Monitoring herrühren können (z.B. Al Eissa et al., 2009; Alink, Euser, 

van IJzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 2013; Detlaff, Rivaux, Baumann, Fluke, & Rycraft, 2011; 

Drake et al., 2011; Sinha et al., 2011). Für Deutschland wiederum suggeriert eine Studie des Krimino-

logischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), dass bspw. Personen mit türkischem Migrations-

hintergrund weniger häufig durch sexuellen Missbrauch betroffen sind als die übrige deutsche Bevöl-

kerung (Bieneck, Stadler, & Pfeiffer, 2011). Eine detaillierte und methodenkritische Diskussion dieser 

Befunde findet sich in Kapitel 4.1.  

Zusammenfassend fehlt bei mangelnder Erfassung von Daten sexuellen Missbrauchs und generell 

zu Kindsmisshandlung in Versorgungssystemen Wissen, wie nachhaltig das eigene Wirken ist, ob und 

wie die teils hohen entsprechenden Ausgaben im Sozial- und Gesundheitswesen auch tatsächlich den 

Schutz der Betroffenen verbessern (vgl. Jud, 2014; Wulczyn et al., 2010). Dass Staaten Rechenschaft 

über ihr Wirken im Kinderschutz ablegen, wird auch im Rahmen der Kinderrechtskonvention der Ver-

einten Nationen von den Mitgliedstaaten gefordert1. Kommentar 13 der allgemeinen Bemerkungen zur 

Kinderrechtskonvention hält fest, dass Staaten ein umfassendes und zuverlässiges nationales Datener-

hebungssystems einrichten sollen, „um systematische Monitoring- und Evaluationsverfahren zur Aus-

wertung der Systeme (Wirkungsanalyse), Leistungen, Programme und Ergebnisse zu gewährleisten 

[…]“(UN Committee on the Rights of the Child, 2011). Ebenso wird in den Richtlinien für Rechen-

schaftsberichte zur Kinderrechtskonvention festgehalten, dass die Vertragsstaaten disaggregierte Daten 

– also Datensätze mit Informationen auf Ebene des Einzelfalls – zu Anzahl und Anteil der Kinder im 

Versorgungssystem zur Verfügung stellen sollen, die durch ihre Eltern, andere Verwandte oder Be-

zugspersonen misshandelt, missbraucht und/oder vernachlässigt wurden (UN Committee on the Rights 

of the Child, 2010). Für Deutschland hält der zuständige Ausschuss der Vereinten Nationen in den 

abschließenden Bemerkungen vom 31. Januar 2014 zum gemeinsamen dritten und vierten Rechen-

schaftsberichts zur Kinderrechtskonvention seine Besorgnis fest, „dass der Vertragsstaat kein umfas-

sendes Datenerhebungssystem für alle vom Übereinkommen abgedeckten Bereiche hat, denn dies ist 

ein wesentliches Hindernis für die erfolgreiche Planung, Kontrolle und Bewertung von politischen 

Maßnahmen, Programmen und Projekten für Kinder, insbesondere in den Bereichen Gewalt gegen 

Kinder […]“ (UN Committee on the Rights of the Child, 2014). 

 !

                                                        
1 Vgl. dazu auch Sethi et al. (Sethi, Barnekow, Mitis, Gilbert & Ulvestad Kärki, 2013).  
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1.1 Definition)sexuellen)Kindesmissbrauch2))

In Wissenschaft und Praxis werden noch kaum einheitliche Definitionen sexuellen Missbrauchs an 

Kindern und Jugendlichen angewendet. Neben teils ungenügendem Austausch zwischen den verschie-

denen Disziplinen und Einrichtungen, die sich dem Schutz und der Hilfe für Betroffene sexueller Ge-

walt widmen, sind Abweichungen bei Definitionen in der Praxis auch durch unterschiedliche hand-

lungsleitende Prinzipien bedingt. So orientiert sich die Strafjustiz an der Wahrheitsfindung; bei den 

unter Strafe gestellten Handlungen wird in der Regel von schwereren Konsequenzen ausgegangen, 

entsprechend sind die Definitionen im Strafrecht eher enger gefasst. Das Ziel von Hilfeeinrichtungen 

wiederum ist, möglichst allen Kindern und Jugendlichen Unterstützung bieten zu können, die einen 

entsprechenden Bedarf aufweisen. Bei Betroffenen mit geringen Ressourcen ist bisweilen auch bei 

wenig schwerwiegenden Handlungen ein Bedarf nach Unterstützung vorhanden, entsprechend sind die 

Definitionen in diesem Bereich eher weit gefasst. Zur Klärung rund um die Definitionen von sexueller 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen gehört auch eine Operationalisierung der Begriffe Kind und Ju-

gendlicher/Jugendliche. In Orientierung an Artikel 1 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Natio-

nen werden in der vorliegenden Expertise Menschen als Kinder und Jugendliche bezeichnet, die das 

achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Diese Definition entspricht im deutschen Kontext 

dem Eintreten in die Volljährigkeit gemäß § 2 BGB. 

Kinder und Jugendliche erleben in unterschiedlichen Situationen und Kontexten sexuelle Gewalt – 

durch Familienmitglieder, Bezugspersonen in Freizeit und Schule, durch Gleichaltrige oder auch 

durch fremde Personen. Diese unterschiedlichen Arten sexueller Viktimisierung von Kindern und 

Jugendlichen werden in einer Definition von Bange und Deegener (1996, S. 105)3 berücksichtigt.  

[…] jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes 

vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprach-

licher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autori-

tätsposition aus, um seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.  

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO (1999) berücksichtigt in ihrer Definition4 sexuelle 

Gewalt in unterschiedlichen Kontexten, einerseits weist sie auf Missbrauch in Abhängigkeitsverhält-

nissen hin, aber auch ganz generell – und eher vage – auf die Möglichkeit sexueller Gewalt durch 

Machtungleichheit:  

  

                                                        
2 Dieser Abschnitt übernimmt zentrale Elemente aus Jud (2015a). 
3 Bange und Deegener (1996) benutzen den Begriff sexueller Missbrauch, der jedoch im Rahmen dieser Exper-

tise und zunehmend auch im internationalen Kontext auf sexuelle Handlungen an Kindern und Jugendlichen 
durch Bezugs- und Betreuungspersonen angewendet wird (sh. S. 8).  

4 Auch die WHO-Definition bezieht sich auf den Begriff sexueller Missbrauch („child sexual abuse“).  
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[…] is the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is un-

able to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot 

give consent, or that violates the laws or social taboos of society. Child sexual abuse is evidenced 

by this activity between a child and an adult or another child who by age or development is in a re-

lationship of responsibility, trust or power, the activity being intended to gratify or satisfy the needs 

of the other person.  

Die Ursachen, die zu einer sexuellen Handlung eines Stiefvaters am Kind seiner Partnerin führen 

unterscheiden sich von den Ursachen sexueller Gewalt, die von einer Gruppe Jugendlicher an einer 

Gleichaltrigen ausgeübt wird – ebenso unterscheiden sich die Folgen (Black, Heyman, & Smith Slep, 

2001; Finkelhor, 2008). Bei sexuellem Missbrauch durch Bezugspersonen sind die Betroffenen nicht 

nur mit einer Handlung konfrontiert, welche persönlichste Erfahrungen verletzt, sondern auch mit 

einem Bruch eines Vertrauensverhältnisses, was oft massive Ambivalenzkonflikte nach sich zieht 

(Fegert, 2007). Die Täter/Täterinnen nutzen ihre Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf 

Kosten des Kindes zu befriedigen. Obschon die Besonderheit der Gewalt durch Bezugs- und Betreu-

ungspersonen in beinahe sämtlichen Definitionen körperlicher und emotionaler Kindsmisshandlung 

sowie Vernachlässigung berücksichtigt wird (z.B. Engfer, 2004)5, werden die Unterschiede in der 

sexuellen Gewalt durch verschiedene Tätergruppen definitorisch oft nicht berücksichtigt (vgl. Bange, 

2002; Deegener & Körner, 2005). Gerade durch diese teils fehlende Unterscheidung bestehen in der 

empirischen Literatur zu sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen wenig eindeutige 

Ergebnisse zu Risiken und Folgen der Handlungen (Black et al., 2001). Im Folgenden wird der Begriff 

sexueller Missbrauch für sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen durch Bezugs- und Betreu-

ungspersonen angewendet und von anderen Formen sexueller Viktimisierung abgegrenzt6. Diese Ver-

wendung des Begriffs sexueller Missbrauch auf Abhängigkeitsverhältnisse wurde bereits in den weg-

weisenden definitorischen Überlegungen von Schechter und Roberge (1976) eingeführt:  

Sexual abuse is defined as the involvement of dependent, developmentally immature children and 

adolescents in sexual activities they do not truly comprehend to which they are unable to give in-

formed consent, or that violate the social taboos of family roles. 

Die Auslegung des Begriffs sexueller Missbrauch als sexuelle Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis-

sen zu Bezugs- und Betreuungspersonen findet international in vielen Studien Anwendung (vgl. Stol-

tenborgh, van IJzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg, 2011). Damit wird dem hauptsächlichen 

Ziel einer Definition im Kindesschutz, geeignete Ansätze zur Prävention und Intervention zu finden, 

Rechnung getragen, wobei sich erübrigt, darauf hinzuweisen, dass Schutz, Hilfe und Unterstützung bei 

allen Formen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen angebracht sind. Vielmehr soll auch ge-
                                                        

5  So wird bspw. bei körperlicher Gewalt auf dem Pausenhof kaum je von Kindesmisshandlung gesprochen.  
6 Eine Diskussion weiterer Begriffe im Umfeld sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen und ihre 

historische Einordung finden sich bei Averdijk, Müller-Johnson und Eisner (2011) oder Jud (2015a). 
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gen sexuelle Gewalt unter Kindern und Jugendlichen sensibilisiert werden. Selbstverständlich gibt es 

konsensuelle sexuelle Handlungen bei Jugendlichen, liegt doch in Deutschland das Durchschnittsalter 

für den ersten Geschlechtsverkehr bei 16 Jahren (z.B. Nickel, Plies, & Schmidt, 1995). Auch bei jün-

geren Kindern gehören Handlungen mit sexuellem Charakter, etwa gegenseitige spielerische Erkun-

dungen der Geschlechtsteile („Doktorspiele“), zur natürlichen Entwicklung (z.B. Schuhrke, 2002). 

Dennoch können auch Gleichaltrige körperliche, psychische und kognitive Überlegenheit ausnutzen, 

um ihrem Gegenüber sexuelle Handlungen aufzuzwingen. Die Schwelle zwischen Konsens und Über-

griff ist bei Gleichaltrigen manchmal nur schwer festzulegen: Beispielsweise können durch Pornogra-

fie geprägte, verzerrte Überzeugungen zur Sexualität und sozialer Druck Jugendliche dazu bringen, 

sexuellen Handlungen zuzustimmen, bei denen sie sich eigentlich nicht wohl fühlen (Braun-Courville 

& Rojas, 2009; Kalmuss, 2004).  

Neben der unterschiedlichen Berücksichtigung von Tätergruppen sind die Definitionen zu sexueller 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen auch unterschiedlich eng oder weit in den berücksichtigten 

Handlungen. Einen großen Schritt hin zu einer möglichst breit abgestützten Definition sexuellen 

Missbrauchs stellen die Empfehlungen des amerikanischen National Center for Diseases Control and 

Prevention dar (Leeb et al., 2008, S. 14). Sie wurden in einem breiten Konsultationsprozess von der 

Medizin bis hin zur Sozialarbeit unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

erarbeitet.  

Als sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird jeder versuchte oder vollendete se-

xuelle Akt und Kontakt von Bezugs- und Betreuungspersonen7 am Kind aufgefasst, aber auch sexu-

elle Handlungen, die ohne direkten Körperkontakt stattfinden.  

(Leeb et al., 2008, S.14) [eigene Übersetzung] 

Zwar bezieht sich die vorgestellte Definition von Leeb et al. (2008) auf sexuellen Missbrauch 

durch Bezugs- und Betreuungspersonen, die Umschreibung und Operationalisierung der berücksich-

tigten sexuellen Handlungen durch die Autorinnen und Autoren kann jedoch auch für sexuelle Gewalt 

zwischen Jugendlichen und oder durch Fremdtäter angewendet werden, wobei sexuelle Gewalt unter 

Jugendlichen oft nicht spezifisch definiert wird, sondern unter allgemeinen Definitionen sexueller 

Viktimisierung subsummiert werden (vgl. Bange & Deegener, 1996; WHO, 1999). Sexuelle Viktimi-

sierung von Kindern und Jugendlichen kann demgemäß sowohl sexuelle Kontakte zwischen Täter und 

Betroffenen als auch Handlungen ohne direkten sexuellen Kontakt umfassen. Die sexuellen Viktimi-

sierung mit direktem Kontakt („Hands-on“) beziehen sich auf: 

                                                        
7 Die Umschreibung Bezugs- und Betreuungspersonen gibt das englische „Caregiver“ wieder.  
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• Penetrative Handlungen: Hier werden alle Akte vollendeter oder versuchter, vaginaler oder 

analer Penetration mit dem Penis, Fingern oder Gegenständen berücksichtigt, ebenso wie alle 

Kontakte zwischen Mund und Genitalien oder Anus.  

• Handlungen mit sexuellem Kontakt: Hierhin gehören sämtliche absichtlichen Berührungen – 

auch über der Kleidung – der Genitalien, der Leistengegend, der inneren Oberschenkel, des 

Anus und der Brüste durch die Täter am Kind oder das Verlangen der Täter, an diesen Stellen 

berührt zu werden. Ausgenommen sind hier Berührungen, die zur Erfüllung der Grundbedürf-

nisse notwendig sind, etwa bei der Reinigung von Kleinkindern.  

Sexuelle Viktimisierung mit direktem Kontakt können nicht nur Handlungen zwischen Tätern oder 

Täterinnen und Betroffenen umfassen. Bei mehreren gleichzeitig Betroffenen erzwingen die Täter 

mitunter auch sexuelle Kontakte zwischen den Kindern und Jugendlichen. Daneben sind aber auch 

verschiedene Handlungen als sexuelle Viktimisierung zu verstehen, die ohne direkten Körperkon-

takt („Hands-off“) auskommen:  

• Exposition des Kindes gegenüber sexuellen Aktivitäten: z.B. Pornografie oder Exhibitionismus 

• Film- oder Fotoaufnahmen, die das Kind auf eine sexualisierte Art darstellen 

• verbale, sexuelle Belästigung 

• Handlungen, die Kinderprostitution ermöglichen8 

Die aufgeführten Formen sexueller Viktimisierung sind teils mit einem unterschiedlichen Schwere-

grad der Handlung verknüpft, der in einem engen Zusammenhang zum Ausmaß der Beeinträchtigun-

gen in Folge der sexuellen Gewalt steht (Manly, Kim, Rogosch, & Cicchetti, 2001). Neben dem 

Schweregrad der sexuellen Viktimisierung sind die Folgen für die Betroffenen auch maßgeblich von 

Umfang und Häufigkeit der Handlungen abhängig (Manly et al., 2001). Sexuelle Gewalt tritt zudem 

meist nicht als isoliertes Ereignis auf, sondern oft im Kontext von emotionaler und körperlicher Miss-

handlung, Vernachlässigung und weiteren Gewalterfahrungen wie bspw. Bullying (z.B. Barnett, 

Manly, & Cicchetti, 1993). Finkelhor et al. (Finkelhor, Ormrod, Turner, & Holt, 2009) weisen darauf 

hin, dass gerade sexuelle Viktimisierung gehäuft vorkommt, wenn bereits andere Gewalterfahrungen 

stattgefunden haben. Als Konsequenz sind oft gerade diejenigen Kinder von sexueller Gewalt betrof-

fen, die bereits mit verschiedenen Problemen und Risiken belastet sind und gleichzeitig geringe Res-

sourcen aufweisen, die den möglichen schwerwiegenden Folgen der traumatischen Erfahrung entge-

genwirken könnten. Umso wichtiger ist es, auffälligen und problembelasteten Kindern und Jugendli-

chen rechtzeitig Möglichkeiten zur Unterstützung zukommen zu lassen.  

                                                        
8 Zwar werden die Handlungen von Bezugspersonen, die Kinderprostitution ermöglichen, als Handlungen ohne 

direkten Körperkontakt gewertet, gleichzeitig erfahren die betroffenen Kinder und Jugendlichen durch die 
Prostitution auch sexuelle Gewalt mit direktem Körperkontakt. 
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Wie die Kapitel zu den Dunkel- und Hellfeldstudien für Deutschland und auf internationaler Ebene 

nahelegen, schwanken die Häufigkeitsangaben zu sexueller Viktimisierung von Kinder und Jugendli-

che teils beträchtlich (vgl. Kap. 4 und 5). Während für einen Teil dieser Schwankungen methodische 

Artefakte verantwortlich sind (vgl. Kap. 3), ist ein anderer Teil durch die Unterschiede in den verwen-

deten Definitionen bedingt, die unterschiedliche Tätergruppen und divergierende Handlungen ver-

schiedenen Schweregrads verwenden. Soll bspw. das Ausmaß sexueller Gewalt an Kindern und Ju-

gendlichen in einer Nation in Erfahrung gebracht werden, ist es nicht legitim, sich auf sexuellen Miss-

brauch durch Bezugs- und Betreuungspersonen zu beschränken. Allerdings soll die Möglichkeit, Zah-

len für unterschiedliche Tätergruppen zu berichten, berücksichtigt werden, um die Vergleichbarkeit 

international zu stärken und vermehrt die unterschiedlichen Ursachen und Konsequenzen für die ver-

schiedenen Formen zu ergründen. Entscheidend sind auch klare Operationalisierungen der Handlun-

gen, welche unter sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen verstanden werden, um die 

Vergleichbarkeit zu erhöhen. Eine vertiefte Besprechung dieser Punkte folgt in Kapitel 3.1.  

1.2 Aufbau)der)Expertise)

Im Fokus der Expertise stehen Kenntnisse zur Häufigkeit sexueller Viktimisierung von Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland sowie die Einordnung deutscher Inzidenz- und Prävalenzangaben im 

internationalen Kontext. Für ein besseres Verständnis vorhandener Daten zu sexueller Gewalt Kinder 

und Jugendliche in Deutschland werden in Kapitel 2 der rechtliche Kontext eingeführt, sowohl die 

Bestimmungen in den Sozialgesetzbüchern als auch die relevanten Paragraphen im Strafrecht. Weiter 

wird ein Überblick über die Einrichtungen in verschiedenen Versorgungssystemen geleistet, die den 

missbrauchsbetroffenen Schutz und Hilfe bieten und entsprechend für eine Erfassung des Hellfelds in 

Frage kommen. 

Häufigkeitsangaben zu sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen schwanken teils 

beträchtlich. Kapitel 3 fasst wichtige methodische Artefakte zusammen, die zu diesen Schwankungen 

beitragen und weist außerdem auf ethische Aspekte bei Datenerhebungen hin. Bei der Erfassung von 

Daten zum Hellfeld sind Forscherinnen und Forscher auf die Kooperation der verschiedenen Hilfeein-

richtungen angewiesen. Ein Unterkapitel greift die damit verbundenen Hürden auf.  

Nach Kontext und methodischen Aspekten werden in Kapitel 4 die Datenlage zum Dunkel- und 

Hellfeld Deutschlands dargestellt. Kapitel 5 bietet den internationalen Überblick für Häufigkeitsanga-

ben zu sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung sowie zu bekannt 

gewordenen Fällen in den Versorgungssystemen. Für das Hellfeld wird zwischen administrativen Da-

tensätzen verschiedener Einrichtungen und Studien unterschieden, die Daten zu Kindsmisshandlung 

über die Befragung von Fachkräften erfassen.  

In einem gesonderten Kapitel wird auf die wenigen Datensätze eingegangen, die Angaben zu sexu-

eller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen über mehrere Jahr hinweg erfassen. Kapitel 6 

beschreibt die Trends und Entwicklungen, die sich aus der Auswertung dieser Daten herleiten lassen.  
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Ebenfalls noch eher bescheiden ist der Umfang an Studien zu Folgekosten, die in Kapitel 7 darge-

stellt werden. Dabei werden sowohl direkte Gesundheitskosten berücksichtigt, als auch indirekte Ko-

sten bspw. durch Arbeitsausfälle der Betroffenen. 

In Kapitel 8 werden die Ergebnisse zusammengefasst, verglichen und ihre Konsequenzen disku-

tiert. Die Folgerungen betreffen verschiedene Ebenen – die Praxis, die Forschungsgemeinschaft, die 

Politik, die Medien und die Gesellschaft. Die Essenz der Diskussion wird in Kapitel 9 in konkreten 

Empfehlungen zusammengefasst.   
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2. Hilfe,) Schutz) und) Strafverfolgung) bei) sexueller) Viktimisierung) von) KinE

dern)und)Jugendlichen)in)Deutschland)

2.1 Rechtlicher)Kontext))

2.1.1 Zivilrechtlicher-Kinderschutz-im-Sozialrecht-und-im-Familienrecht-

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Versorgungssysteme in den Bereichen Soziales und 

Gesundheit sind im achten und fünften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII resp. SGB V) festge-

halten. Neuerungen im Rahmen des per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen „Bundeskinder-

schutzgesetzes“ haben zunächst in der Jugendhilfe zu entscheidenden Änderungen in der Erfassung 

von Verdachtsfällen verschiedener Formen der Kindesmisshandlung geführt. (z.B. Fegert, Jud, & 

Plener, 2013). Hervorzuheben sind namentlich eine bundeseinheitliche Regelung zu Meldungen von 

Kindeswohlgefährdung ans Jugendamt sowie die Bemühungen zur Stärkung der Handlungssicherheit 

bei Verdacht auf Kindsmisshandlung mit Einführung der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ (z.B. 

Heinitz, 2012). Dieser neue Akteur im Kinderschutz wird im nachfolgenden Kapitel 2.2 besprochen.  

Die Vertrauensbeziehung zwischen helfenden Fachkräften und Missbrauchsbetroffenen in ver-

schiedenen Versorgungssystemen wird vom Gesetzgeber besonders gewichtet: Bei einem Miss-

brauchsverdacht besteht für Fachkräfte weder gegenüber dem öffentlichen Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe noch gegenüber der Strafverfolgung eine Melde- resp. Anzeigepflicht9. Ausnahmen hier-

von sind die freien Träger10, die bei Verdacht auf Kindsmisshandlung eine Meldepflicht gegenüber 

den Jugendämtern haben (z.B. Jud, Fluke, et al., 2013) und die Polizei, die bei Kindeswohlgefährdung 

ebenfalls eine Meldung ans Jugendamt auslösen muss (Gerber, 2006). Für alle Fachkräfte besteht je-

doch ein Melderecht, d.h. sie sind nach Abwägung von Schutzbedarf, Vertrauensbeziehung und Wil-

len der Betroffenen bei einer Meldung ans Jugendamt als Berufsgeheimnisträger durch eine Befugnis-

norm vor dem Bruch z.B. der ärztlichen Schweigepflicht geschützt (z.B. Fegert, Jud, et al., 2013). Ziel 

der Schweigepflicht ist die Sanktion der unbefugten Weitergabe von Daten und Informationen durch 

Berufsgeheimnisträger. Entsprechend führte der Gesetzgeber im Rahmen des Bundeskinderschutzge-

setzes im § 4 KKG eine Befugnisnorm ein, die im Kontext von Kinderschutzfällen eine ausdrückliche 

Befugnis zur Mitteilung an das Jugendamt (nicht an die Strafverfolgungsbehörden) enthält. Kann von 

sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen bspw. im Rahmen einer freiwilligen Psycho-

therapie geholfen und die Folgen gemildert werden, sieht der Gesetzgeber keine zwingende Interventi-

on der öffentlich-rechtlichen Einrichtungen vor. Reicht die beratende Unterstützung jedoch nicht mehr 

aus oder stellen sich die Eltern einer Kooperation entgegen, besteht bei einer Gefährdung des körperli-

                                                        
9 Eine Anzeigepflicht ist jedoch bei Gefahr im Verzug vorgesehen, wenn die Einschaltung der Polizei zur Ab-

wendung einer Gefährdung erforderlich erscheint (§ 8 a Abs. 4 Satz 2 SGB VIII). Die Verpflichtung zur Straf-
anzeige bei sexuellem Missbrauch in den bayerischen Regelungen zum Kinderschutz steht im Widerspruch 
zum Bundeskinderschutzgesetz.  

10 Die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe sind in Kapitel 2.2. dargestellt.  
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chen, geistigen und seelischen Kindswohls (§ 1666 BGB, § 1666 a BGB) für das Jugendamt die 

Pflicht, über einen Antrag an das Familiengericht Schutzmaßnahmen einzuleiten (Wiesner, 2006). 

Auch für das deutschen Gesundheitswesen hat die Einführung des „Bundeskinderschutzgesetzes“ 

am 1. Januar 2012 maßgebliche Impulse zur Verbesserung der Erfassung von Misshandlungsdaten 

gebracht. Diese waren dringend notwendig, musste doch die Datenlage zur Thematik im Gesund-

heitswesen vorgängig als besonders prekär bezeichnet werden, obschon sich international die Datener-

fassung zu Kindsmisshandlung in Krankenhäusern als besonders valide und robust erwiesen hat 

(McKenzie, Scott, Waller, & Campbell, 2011). Der statistische „Blindflug“ (Fegert, Jud, et al., 2013) 

war vor allem auch mit der sozialrechtlichen Rückforderungspflicht nach § 294 a SGB V verknüpft. 

Diese Regelung verpflichtete Personal und Einrichtungen im Gesundheitssystem, den Krankenkassen 

Angaben über Ursachen und mögliche Verursacher medizinischer Probleme mitzuteilen und führte im 

Kontext der Kindsmisshandlung wiederholt zu belastenden Folge für die Betroffenen: Verweigerten 

Ärztinnen und Ärzte die Auskunft, wurden teilweise die Patientinnen und Patienten selbst angeschrie-

ben oder es traten gar zur Durchsetzung der Regresse „Staatsanwaltschaften auf den Plan und ermittel-

ten aufgrund einer Anzeige der Krankenkassen bei den betroffenen Patientinnen und Patienten, die 

eine solche Datenweitergabe nie gewünscht hatten“ (Fegert, Jud, et al., 2013). Die Problematik ist 

inzwischen behoben, da § 294 a Abs. 1, Satz 2 SGB V durch folgenden Satz ergänzt wurde: „Bei 

Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen 

Missbrauchs oder einer Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen sein können, besteht keine 

Mitteilungspflicht nach Satz 1.“ Gleichzeitig hob das Bundesministerium für Gesundheit anfangs 2013 

das bisher geltende Dokumentationsverbot der Diagnosegruppe T74, Missbrauch von Personen, in der 

regierungsamtlichen Fassung der ICD-10 auf, so dass seither die spezifischen Kodes für Vernachlässi-

gung, sexuellen Missbrauch, körperlicher und psychischer Misshandlung in die Statistiken aufgenom-

men werden können.  

2.1.2 Strafrecht-

Das deutsche Strafgesetzbuch (StGB) hält verschiedene Straftatbestände zu sexuellen Handlungen 

mit Kindern und Jugendlichen fest. Sie berücksichtigen unterschiedliche Altersgrenzen, die besonders 

auch zur Bewertung der Erheblichkeit des Vorgehens von großer Bedeutung sind (S. 54Burgsmüller, 

2015)11:  

• Sexueller Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren gemäß §176 StGB 

• Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen unter 16 Jahren gemäß §174 StGB12 

• Sexueller Missbrauch von Jugendlichen unter 18 Jahren gemäß §182 StGB 

                                                        
11 Der Abschnitt zu den sexuellen Straftaten orientiert sich auch im Weiteren am Text von Burgsmüller (2015).  
12 §174 StGB kann auch Anwendung auf Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren finden. Dazu die entsprechen-

den Ausführungen auf S. 16.  
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Eine absolute Schutzaltersgrenze gilt für bis zu 14-Jährige. In §176 StGB wird jeder „sexualbezo-

gene Umgang mit Kindern“ unter Strafe gestellt, da es die unbeeinträchtigte Entwicklung sexueller 

Selbstbestimmungsfähigkeit eines Kindes zu schützen gilt. Dabei ist es unbeträchtlich, ob die Hand-

lung mit oder ohne Körperkontakt stattfindet. Ebenso ist die oft von Tätern (und Täterinnen) als Ar-

gument zur Strafmilderung vorgebrachte Einwilligung des betroffenen Kindes zur sexuellen Handlung 

rechtlich völlig irrelevant (Burgsmüller, 2015). Es kann mitunter jedoch auch ein einvernehmlicher 

sexueller Kontakt einer 13-jährigen mit ihrem 14-jährigen Freund strafrechtlich relevant werden, wo-

mit die strafrechtlichen Regelungen von sozialwissenschaftlichen Definitionen sexuellen Missbrauchs 

abweichen.  

Im Rahmen von §182 StGB zum sexuellen Missbrauch von Jugendlichen können alle Personen 

strafrechtlich verfolgt werden, die eine Zwangslage eines Mädchens oder Jungens zwischen 14-18 

Jahren ausnutzen. Das betrifft auch gleichaltrige Täter und Täterinnen. Zusätzlich zu §182 StGB stellt 

§174 StGB alle Jugendlichen bis zur Vollendung ihres 16. Lebensjahres unter einem besonderen 

Schutz vor Tätern und Täterinnen, denen sie zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 

Lebensführung anvertraut sind (Burgsmüller, 2015, S. 56f.), also bspw. vor Eltern oder Lehrpersonen. 

Strafrechtlich geschützt sind auch Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, wenn gezeigt werden kann, 

dass das „Anvertraut-Sein zur Erziehung“ auch ausgenutzt wurde. Neben den an Alterslimiten gebun-

denen Tatbeständen im StGB finden weitere Paragraphen Anwendung bei sexueller Gewalt an Kin-

dern und Jugendlichen, etwa in §174a StGB der sexuellen Missbrauch von Personen in besonderen 

Abhängigkeitsverhältnissen – Gefangene, behördlich Verwahrte, Kranke und Hilfsbedürftige in Ein-

richtungen – unter Strafe stellt, in §174b StGB, der sich auf sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung 

einer Amtsstellung, und §174c StGB, der sich auf sexuellen Missbrauch in Beratungs-, Behandlungs- 

und Betreuungsverhältnissen bezieht. 

Obschon insbesondere für Kinder unter 14 Jahren gemäß §176 StGB weit gefasst wird, was unter 

„sexualbezogenem Umgang“ zu verstehen ist, sind nicht sämtliche Handlungen, die in einem sozial-

wissenschaftlichen Zugang als sexuelle Grenzüberschreitung bei Kindern und Jugendlichen gesehen 

werden, auch strafrechtlich relevant, obschon sie von den Betroffenen als unangenehm oder belastend 

erfahren werden. Da dem Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung ein hoher Stellenwert eingeräumt 

wird, regelt §184g StGB für das gesamte Sexualstrafrecht, dass strafbare Handlungen „von einiger 

Erheblichkeit“ sein müssen, wobei sich die Auslegung des Rechtsbegriffs „erheblich“ an der aktuellen 

Rechtsprechung in entsprechend gelagerten Fällen sowie der hauptsächlich juristischen Fachliteratur 

zur Thematik orientiert. Burgsmüller (2015) erwähnt, dass in höchstrichterlichen Entscheidungen das 

Streicheln der bekleideten Oberschenkel von Kindern oder eine flüchtige Berührung der Brust auch als 

nicht erheblich angesehen wurden. 

Die Gesetzestexte zu den genannten Straftatbeständen unterscheiden nicht nach Alter der Täter und 

Täterinnen, obschon von bedeutsamen Unterschieden in der Entstehung der Tat und ihrer Folgen für 

erwachsene oder gleichaltrige Täter und Täterinnen ausgegangen werden muss (vgl. Kapitel 1.1). Al-
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lerdings werden in den Daten zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) das Alter der Täter und Täte-

rinnen erfasst, womit eine Unterscheidung und ein Vergleich zu andern Datensätzen dennoch möglich 

ist (Bundeskriminalamt, 2014).  

2.2 Netzwerk)an)Einrichtungen)zur)Hilfe)und)zum)Schutz)Betroffener13)

In § 1 SGB VIII verpflichtet sich der Staat, die Entwicklung der jungen Menschen zu fördern und 

nötigenfalls durch helfend-intervenierende Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zu sichern (im 

Überblick, Jordan, Maykus, & Stuckstätte, 2012, S. 21). Die damit angesprochenen Hilfen können 

meist sowohl von öffentlichen, als auch von freien Trägern angeboten werden. Als öffentlichen Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe muss jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt über ein örtlich zuständi-

ges Jugendamt verfügen (Werner, 2006). Wichtige freie Träger sind die Wohlfahrtsverbände wie Cari-

tasverband, Diakonisches Werk und Paritätischer Wohlfahrtsverband (im Überblick Jordan et al., 

2012). Sie bieten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien möglichst situationsangemessene Hilfen14 

wie bspw. Erziehungsberatung, Förderung in der Kindertagespflege, sozialpädagogische Familienhilfe 

oder auch stationären Hilfe. Zwar können bspw. freiwillige Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII) 

auch vom Jugendamt angeboten werden, allerdings gibt § 4 Abs. 2 SGB VIII bei bereits vorhandenem 

niederschwelligem Angebot durch anerkannte freie Träger diesen den Vorrang. Bieten subsidiäre An-

gebote nicht den nötigen Schutz vor Kindeswohlgefährdung, sind die Jugendämter im Rahmen ihrer 

hoheitlichen15 Aufgaben in der Pflicht, unter Anrufung des Familiengerichts weitergehende Schutz-

maßnahmen wie Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften oder Beistandschaften anzustreben 

(Überblick in Raack, 2006; Schimke & Münder, 2012). Im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben bietet 

sich den Jugendämtern auch die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche durch eine vorläufige Inobhut-

nahme zu schützen.  

Als spezialisierter Akteur in der Kinder- und Jugendhilfe haben sich zudem bundesweit verschie-

dene Kinderschutz-Zentren16 etabliert, die meist in freier Trägerschaft betrieben werden. Bei Verdacht 

auf Kindsmisshandlung versuchen sie, das Kindeswohl durch einen multiprofessionellen Zugang (u.a. 

Sozialpädagogik, Familientherapie) wiederherzustellen und zu sichern. Ein weiterer wichtiger Akteur 

hat sich aus der Erweiterung des SGB VIII um den § 8a SGB VIII ergeben. Die sogenannte „insoweit 

erfahrene Fachkraft“ kann zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos bei sexuellem Missbrauch, Ver-

nachlässigung, psychischer und körperlicher Misshandlung beigezogen werden. Mit der Qualifizie-

rung „insoweit erfahren“ wird hervorgehoben, dass die entsprechende Fachkraft bei einem Verdachts-

fall zu sexuellem Missbrauch nicht nur mit der entsprechenden Problematik vertraut sein sollte, son-

dern auch mit der Altersgruppe, um die es im Beratungsfall geht (Büttner & Wiesner, 2008). Sowohl 

der öffentliche Träger, als auch Lehrkräfte, medizinisches Personal und weitere mit Kindern und Ju-
                                                        

13 Dieser Abschnitt orientiert sich an Jud und Fegert (2015).  
14 D.h. die Hilfen müssen sowohl notwendig als auch geeignet sein, um das Problem zu lindern oder bewältigen.  
15 Die hoheitlichen Aufgaben sind exklusiv den Jugendämtern als öffentlich-rechtlichen Trägern der Kinder- und 

Jugendhilfe vorbehalten.  
16  Informationen unter http://www.kinderschutz-zentren.org. 
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gendlichen befasste Berufsgruppen können sich zur Gefährdungsabschätzung und für eine erhöhte 

Handlungssicherheit anonym durch insoweit erfahrene Fachkräfte beraten lassen. Noch wird in der 

Fachliteratur jedoch für bestimmte Problembereiche auf örtliche personelle Lücken bei insoweit erfah-

renen Fachkräfte verwiesen (Büttner & Wiesner, 2008; Köckeritz & Dern, 2012). Darüber hinaus wird 

auch kritisiert, dass zur Erfüllung der diversen Anforderungen eher ein Pool von Fachkräften mit un-

terschiedlichen Erfahrungen erforderlich sein dürfte, da sich bspw. Fragestellungen im Kontext der 

Frühen Hilfen und im Kita-Bereich sowohl in der Art der Anforderungen wie auch in der Äquität der 

Anfrage erheblich von Akutfragestellungen bei sexuellem Missbrauch von Jugendlichen unterscheiden 

(vgl. Fegert, Plener, Ziegenhain, & Künster, 2014, S. 59). Da insoweit erfahrene Fachkräfte auch ano-

nyme Beratung vor Einschaltung des Jugendamts durchführen können/müssen, wird eine organisatori-

sche Zugehörigkeit zum Jugendamt als problematisch gewertet. Lokal gibt es noch Auseinanderset-

zungen über solche hierarchischen Unterstellungsverhältnisse.  

Neben den öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe bieten Einrichtungen wei-

terer Versorgungssysteme Schutz und Hilfe für misshandelte Kinder und Jugendliche. Verschiedene 

Beratungsstellen haben sich auf Hilfe und Unterstützung für Kinder und Jugendliche nach sexueller 

Viktimisierung spezialisiert, die sie telefonisch, online oder auch ambulant anbieten. Neben mehreren 

in freier Trägerschaft organisierten Institutionen wie bspw. der in mehreren Bundesländern vertretenen 

Vereinigung Wildwasser e.V.17 finanziert auch der Bund über den UBSKM18 das Hilfetelefon 0800-22 

55 530. Dieses entwickelte sich aus der nach dem sogenannten Missbrauchsskandal 2010 von der er-

sten Unabhängigen Beauftragten Fr. Dr. BM a. D. Christine Bergmann eingerichteten Telefonischen 

Anlaufstelle für Betroffene sexuellen Missbrauchs bzw. deren Angehörige. Hier wurde die Möglich-

keit geschaffen, Zeugnis zu Missbrauchserfahrungen abzulegen und/oder Botschaften an die UBSKM 

und die Politik zu formulieren, aber ggf. auch Beratung bzgl. wohnortnaher Anlaufstellen bei Hilfebe-

darf zu bekommen. Anderthalb Jahre wurde die Telefonische Anlaufstelle wissenschaftlich begleitet 

und die Auswertungen im Sinne eines Beschwerdemanagementsystems mit Feedbackschleife laufend 

öffentlich gemacht (Fegert, Spröber, Rassenhofer, Schneider, & Seitz, 2013; Rassenhofer, Spröber, 

Schneider, & Fegert, 2013). Nach dem Ende der Dienstzeit der ersten UBSKM Fr. Dr. Bergmann en-

dete auch die wissenschaftliche Begleitforschung, und die Telefonische Anlaufstelle wurde aufgrund 

des geringeren Anrufaufkommens mit weniger Fachkräften an den Telefonen und einer reduzierten 

Dokumentation der Anrufendendaten fortgeführt. Im Jahr 2014 übergab der Nachfolger Fr. Dr. Berg-

manns im Amt des UBSKM, Hr. Rörig, die Fachaufsicht und die Verantwortung über die telefonische 

Anlaufstelle an die „N.I.N.A. Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt 

e.V.19 Unter dieser neuen Trägerschaft und der neuen Bezeichnung „Hilfetelefon Sexueller Miss-

brauch“ wird das Angebot seither fortgeführt. Die Wiederaufnahme der mit dem Ende der Amtszeit 
                                                        

17  Die Informationen unter http://www.wildwasser.de enthalten auch ein Adressverzeichnis weiterer spezialisier-
ter Beratungsstellen.  

18  Informationen unter http://www.beauftragter-missbrauch.de. 
19 Informationen unter http://www.nina-info.de.  
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von Frau Dr. Bergmann ausgesetzte Begleitforschung ist aktuell in Planung bzw. in der Entwicklung. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Expertise läuft eine Pilotphase zu erneuten Datenerhebung und 

wissenschaftlichen Beforschung des Hilfetelefons. 

Einrichtungen im Gesundheitssystem sind sowohl mit den körperlichen als auch psychischen Fol-

gen von Kindsmisshandlung und sexuellem Missbrauch konfrontiert – sofern diese Ereignisse denn als 

solche von den Betroffenen preisgegeben oder von den Fachkräften erkannt werden. In Deutschland 

sind neben den allgemeinen Versorgern – Ärztinnen und Ärzte aus den Bereichen Kinder- und Ju-

gendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gynäkologie und Allgemeinmedizin in der freien Praxis 

oder an Krankenhäusern und Kinderkliniken – spezialisierte Einrichtungen wie kinder- und jugend-

psychiatrische und -psychotherapeutische Institutsambulanzen, sozialpädiatrische Zentren und 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu berücksichtigen. Von den kinder- und jugendpsychiatri-

schen und -psychotherapeutischen Institutsambulanzen sind manche auf der Basis eines spezifischen 

Vertrags zunächst (insbesondere in Nordrhein-Westfalen) gleichzeitig als Trauma-Ambulanzen nach 

dem Opferentschädigungsgesetz tätig. Die multiprofessionelle Ausrichtung der sozialpädiatrischen 

Zentren könnte eine wichtige Ressource in der Abklärung und Betreuung gerade Kindern mit Ent-

wicklungsverzögerung und unterschiedlichen Behinderungsformen bei Verdacht auf Kindsmisshand-

lung oder sexuellen Missbrauch darstellen. Die in Schwangerschaftsberatungsstellen eingebetteten 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen können nach einer sexuellen Gewalterfahrung ein geeigne-

ter Ausgangspunkt für Hilfe und Unterstützung von weiblichen Jugendlichen sein. 

Neben Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitswesen und spezialisierten Beratungsstellen in freier 

Trägerschaft ist die Schule alleine schon vom zeitlichen Umfang, den sie im Leben schulpflichtiger 

Kinder einnehmen, ein wichtiger Pfeiler in der Früherkennung von Kindeswohlgefährdung und dem 

Zugang zu Hilfen. Neben den Beratungs- und Unterstützungsangebote im schulischen Umfeld wie der 

häufig vor Ort angebotenen Schulsozialarbeit (vgl. Speck, 2009, S. 16-22) oder den schulpsycho-

logischen Diensten (Fleischer, 2007, S. 13) bieten sich auch Vertrauens- und Beratungslehrpersonen 

als privilegierte Erstansprechpartnerinnen und Erstansprechpartner an.  

In der Strafverfolgung Deutschlands ist die Abfolge von Aufgaben und Entscheidungen wie in vie-

len weiteren Nationen auf Polizei, Staatsanwaltschaften und Strafgerichte verteilt. Die Polizei ist an 

(zeitlich) erster Stelle angesiedelt. Sie hat bei Kenntnis möglicher Straftaten gegen die körperliche 

Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung zu ermitteln20 und alle Maßnahmen zu treffen, um die 

Verdunklung der Sache zu verhüten. Dies trifft nicht nur auf Anzeigen durch Private oder Fachkräfte 

zu, sondern betrifft auch allfällige Anfragen, Rücksprachen oder Fallbesprechungen, die folglich nicht 

ohne Einleitung eines Strafverfahrens möglich sind (vgl. Gerber, 2006). Die Staatsanwaltschaft leitet 

die Strafuntersuchung und entscheidet nach deren Abschluss, ob im laufenden Verfahren Anklage zu 

                                                        
20 Als Offizialdelikte besteht für sexuelle Handlungen an Kindern und Jugendlichen ein Ermittlungszwang.  
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einem der oben aufgeführten Straftatbestände (vgl. Kap. 2.1.1) erhoben wird, und damit das Strafge-

richt ins Spiel kommt, oder das Verfahren mangels Beweisen eingestellt wird.  

Zwar erheben sämtliche Einrichtungen, die Schutz und Hilfe bei sexueller Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen und weiteren Misshandlungsformen anbieten, Falldaten, sie unterscheiden sich jedoch 

teils deutlich in den verwendeten Definitionen von sexueller Viktimisierung – sofern denn explizite 

Definitionen und Operationalisierungen zentraler Begriffe vorhanden sind. Die Lücke bei der Erfas-

sung von Misshandlungssituationen ist v.a. auch darin begründet, dass der Fokus der Datenerfassung 

viel eher auf den erbrachten Leistungen liegt, denn auf den zu Grunde liegenden Problemen (vgl. 

Gilbert, 2012; Jud, Fluke, et al., 2013b). Hinzu kommt, dass sich die Datensätze auch in den erfassten 

demografischen Angaben zu Kind und Familie, den Risiko- und Schutzfaktoren deutlich unterschei-

den, je nach Ausrichtung der jeweiligen Institution. Eine ausführliche Diskussion von Schwierigkeiten 

der Datenerfassung erfolgt im nächsten Kapitel, ein Überblick über die Datenlage zu sexuellem Miss-

brauch in deutschen Versorgungssystemen in Kapitel 4.2.  

 !
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3. Ethische)und)methodische)Aspekte)in)der)Datenerfassung)zur)Häufigkeit)

sexuellen)Kindesmissbrauchs)

In der wissenschaftlichen Literatur werden Häufigkeiten von Krankheiten, psychiatrischen Stö-

rungsbildern oder auch Misshandlungsformen unter den Begriffen der Prävalenz und Inzidenz disku-

tiert. Unter Prävalenz wird die Anzahl der Personen verstanden, die über eine bestimmte Zeitdauer 

hinweg – über ein Jahr oder auch über das ganze Leben – von einer Krankheit, Misshandlung, etc. 

betroffen war (vgl. Kasten 1). Die Inzidenz wiederum gibt die Zahl von Neuerkrankungen oder, in 

diesem Zusammenhang, von neu aufgetretenen Missbrauchsfällen an und bezieht sich in der Regel auf 

ein Jahr.  

Kasten 1: In Anlehnung an die gängigen Begriffe wird im Folgenden Einjahresprävalenz verwendet, 

wenn auf die Anzahl Kinder und Jugendliche verwiesen wird, die im Laufe eines Jahres von sexuellem 

Missbrauch oder anderen Formen von Kindsmisshandlung betroffen waren. Die Lebenszeitprävalenz 

wiederum wird bei Studien verwendet, die von Jugendlichen oder Erwachsenen erfragen, ob sie irgend-

wann im Verlaufe ihrer Kindheit von sexuellem Missbrauch oder einer anderen Form von Kindsmiss-

handlung betroffen waren.  

Studien zur Prävalenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Gesamtbe-

völkerung werden auch als Populationsstudien bezeichnet und bieten den Zugang zum sogenannten 

Dunkelfeld. Für eine verlässliche Einschätzung der Prävalenz ist eine Zufallsstichprobe oder eine nach 

bestimmten Kriterien wie Bundesland geschichtete Zufallsstichprobe unabdingbar. Die meisten Stu-

dien befragen Erwachsene retrospektiv zu ihren Erfahrungen in der Kindheit (vgl. Stoltenborghet al., 

2011); Studien, die Jugendliche oder allenfalls Kinder direkt nach ihren Erfahrungen befragen, sind 

weniger häufig (vgl. Barth, Bermetz, Heim, Trelle, & Tonia, 2013). Bei retrospektiven Befragungen 

Erwachsener müssen Erinnerungsverzerrungen bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt 

werden, Stichproben an Jugendlichen sind mit größeren Hürden in der Stichprobengewinnung verbun-

den. Ethisch ist sowohl bei einer Befragung von Erwachsenen und stärker noch bei den in einer sen-

siblen Entwicklungsphase befindlichen Jugendlichen zu bedenken, dass die erneute Konfrontation mit 

traumatischen Erfahrungen von den Befragten als äußerst belastend empfunden werden kann. Entspre-

chend muss der erhoffte Erkenntnisgewinn durch die Studie als hoch bewertet werden, wenn er gegen 

die potentielle Belastung abgewogen wird. Neben den ethischen Bedenken ist aber auch methodisch 

zu berücksichtigen, dass durch das emotional belastende Thema eine Verzerrung in der Teilnahme 

wahrscheinlich ist, da vermutlich gerade stark belastete Personen eher auf eine Teilnahme verzichten.  

Für die wenigen bisherigen Datensätze zu Kindsmisshandlung aus Versorgungssystemen sind zwei 

Zugänge zu unterscheiden (Überblick in Krüger & Jud, 2015): Analysen nationaler administrativer 

Datensätze und Studien, die Misshandlungsdaten über die Befragung der fallzuständigen Fachkräfte 
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erfassen („Agency Surveys“). Nur wenige Agency Surveys wurden repräsentativ für eine Nation 

durchgeführt, die vorhandenen Beispiele werden ausführlich in Kap. 5.2 besprochen. Aus ethischer 

Perspektive besteht der Vorteil, dass die Daten anonym von den fallzuständigen Fachkräften weiterge-

geben werden können und den Betroffenen Schutz und Hilfe angeboten werden. Die Wiederholung 

dieser Studien in regelmäßigen Abständen lässt außerdem Aussagen zur Entwicklung der Häufigkeit 

von sexuellem Missbrauch und weiteren Formen von Kindsmisshandlung zu. Einige einkommensstar-

ke Staaten wie Australien, die Niederlande, Neuseeland, Südkorea oder die Vereinigten Staaten, haben 

in nationalen administrativen Datensätzen staatlicher Kinderschutzeinrichtungen disaggregierte Daten 

zu Kindsmisshandlung zusammengetragen (vgl. Kap. 5.3). Andere Staaten wie Saudi Arabien (Al 

Eissa & Almuneef, 2010) verfügen über eine nationale Datenbank zu Kindsmisshandlung im Gesund-

heitssektor. Die Datensätze umfassen neben Angaben zur Art der Kindsmisshandlung sowie Angaben 

zum Ergebnis der Abklärung und zur Intervention meist einige wenige demografische Daten und Risi-

kofaktoren (z.B. Australian Institute of Health and Welfare, 2009; U.S. Department of Health and 

Human Services, 2014). Während in kleineren Einheitsstaaten wie Neuseeland (Mansell, 2006a) oder 

den Niederlanden mit landesweit 15 Jugendämtern (Euser et al., 2013) die Daten vergleichsweise ein-

heitlich erfasst werden können, sind föderale Staaten diesbezüglich mit größeren Herausforderungen 

konfrontiert, die sich in der Vollständigkeit und Reliabilität der Daten widerspiegeln: Verschiedene 

Variablen des Gesamtdatensatzes sind in unterschiedlichen föderalen Einheiten anders operationali-

siert oder fehlen ganz und teilweise stellen einzelne föderale Einheiten ihre Daten nicht zur Verfügung 

(vgl. Australian Institute of Health and Welfare, 2009; U.S. Department of Health and Human 

Services, 2014). In einigen Staaten wie in Belgien oder dem Vereinigten Königreich werden auch 

entsprechende administrative Datensätze auf Ebene der Landesteile erfasst, ohne dass ein einheitlicher 

nationaler Datensatz erfasst wird (vgl. Krüger & Jud, 2015). Angaben zur Inzidenz sexueller Viktimi-

sierung von Kindern und Jugendlichen anhand administrativer Datensätze finden sich in Kap. 5.3. 

Ethisch sind diese Datensätze insofern wenig bedenklich, als sie im Rahmen der Hilfeleistungen von 

Versorgungseinrichtungen erfasst wurden und keine zusätzliche Belastung der Betroffenen durch eine 

separate Datenerfassung für die Forschung besteht. Für sekundäranalytische Auswertungen muss je-

doch die Anonymität gewährleistet werden. Das bedingt, dass seltene Ereignisse, wie bspw. Todesfälle 

durch Ereignisse mitunter nicht mit ihrer Wohnregion identifiziert werden können oder gar ganz aus-

geschlossen werden müssen, da die Möglichkeit zur Wiedererkennung besteht (z.B. National Data 

Archive on Child Abuse and Neglect, 2015). Hürden, die zu einer weltweit mangelhaften Erfassung 

von Daten zu gemeldeter Kindsmisshandlung in Versorgungssystemen beigetragen haben, werden in 

einem separaten Abschnitt diskutiert (vgl. Kap. 3.2).  

Durch entsprechende Skandale kommt gerade in Deutschland eine besondere Aufmerksamkeit der 

sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu, die durch Fachkräfte begangen werden, die eigent-

lich den ihnen anvertrauten jungen Menschen Hilfe, Schutz und Unterstützung zukommen lassen soll-

ten (vgl. Kindler & Fegert, 2015). Dies betrifft unter anderem Jugendliche in Internaten oder Men-
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schen mit geistiger Behinderung. Zu erwähnen wären allerdings auch Studien zu Misshandlung und 

Missbrauch in Institutionen zur Fremdbetreuung von Kinder und Jugendlichen. Entsprechende Studien 

berücksichtigen meist Stichproben aus den spezifischen Populationen wie bspw. fremdplatzierten 

Kindern und Jugendlichen (z.B. Helming et al., 2011). Sie sind jedoch nicht den oben behandelten 

Datensätzen zu Kindsmisshandlung aus Versorgungssystemen zuzuordnen. Zwar bezieht sich die 

Stichprobe mitunter auf Einrichtungen im Hilfebereich, allerdings soll die Einjahres- oder Lebenszeit-

prävalenz für das spezifische Phänomen der sexuellen Gewalt durch Fachkräfte erfasst werden und 

nicht wie häufig Kindsmisshandlung in Versorgungssystemen bekannt wird21.   

3.1 Häufig)eingesetzte)Instrumente)zur)Erfassung)sexueller)Viktimisierung)von)Kindern)

und)Jugendlichen)

Die retrospektive Erfassung von Misshandlungserfahrungen in Kindheit und Jugendalter (bis ein-

schließlich des 18. Lebensjahrs) wird im Rahmen von Screenings international am häufigsten mit dem 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) durchgeführt. Das Originalinstrument stammt von Bernstein 

und Fink (1998), die deutsche Version von Klinitzke et al. (Klinitzke, Romppel, Häuser, Brähler, & 

Glaesmer, 2012). Die Kurzform des CTQ besteht aus 28 Items und unterscheidet Missbrauch mit den 

Unterformen emotionaler, körperlicher und sexueller Missbrauch sowie emotionale und körperliche 

Vernachlässigung. Gefragt wird nach der Häufigkeit solcher Erlebnisse, die im Selbsturteil anhand 

einer fünfstufigen Likert-Skala angegeben werden soll. Aus diesen Häufigkeiten kann der Schwere-

grad der verschiedenen Misshandlungsformen von „nicht bis minimal“ über „gering bis mäßig“ und 

„mäßig bis schwer“ bis hin zu „schwer bis extrem“ berechnet werden. Ab einem Schweregrad von 

„gering bis mäßig“ wird das Vorliegen einer Misshandlung angenommen. Zusätzlich gibt es eine Ska-

la, die auf drei Items beruht und die Tendenz misst, Misshandlungserfahrungen in Kindheit und Ju-

gendalter zu bagatellisieren. Sowohl die Originalfassung als auch die deutsche Version des CTQ wur-

den positiv evaluiert und als geeignetes, reliables und valides Instrument zur retrospektiven Erfassung 

von Misshandlungen in Kindheit und Jugend eingeschätzt (Bernstein & Fink, 1998; Klinitzke et al., 

2012). 

Ein weiteres, bei Forschern beliebtes Fragebogeninstrument zur Erfassung von Kindheitstraumata 

ist die „Adverse Childhood Experiences“-Skala (ACE-Skala). Sie enthält 10 Items, wovon 5 sich auf 

Kindesmisshandlung (körperliche und psychische Misshandlung, sexueller Missbrauch sowie körper-

liche und emotionale Vernachlässigung) beziehen. Die fünf übrigen Items erheben weitere auf die 

Familie bezogene negative Kindheitserlebnisse wie bspw. Verlust eines Elternteils durch Scheidung 

oder Tod. Die ACE-Skala weist eine sehr gute prädiktive Validität für die Entwicklung körperlicher 

und psychischer Erkrankungen auf (z.B. Dong et al., 2004; Edwards et al., 2003). Dennoch wird kriti-

siert, dass die Skala keinen systematischen Entwicklungsprozess durchlaufen hat, und eine Revision 

                                                        
21 Die Frage, ob sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Fachkräfte häufiger Einrichtungen im 

Kinderschutz bekannt wird als bspw. Missbrauch durch Familienangehörige ist bisher international noch kaum 
Gegenstand von Studien geworden.  
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des Instruments wird empfohlen (Finkelhor, Shattuck, Turner, & Hamby, 2015). Weiter wird die Con-

flict Tactics Scale (CTS; Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, & Runyan, 1998) häufig angewendet (z.B. 

Cohen et al., 2014; Jun et al., 2008; Leung, Wong, Chen, & Tang, 2008; Schiff & Zeira, 2005). Aktu-

ell findet auch das ISPCAN Child Abuse Screening Tool (z.B. Zolotor et al., 2009) zunehmend Ver-

breitung, dank der Förderung durch die International Society for Prevention of Child Abuse and Ne-

glect (ISPCAN) ebenfalls in verschiedenen nicht-westlichen Staaten22.  

Weiterhin können auch halbstrukturierte Interviews eingesetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist das 

Early Trauma Inventory von Bremner, Vermetten und Mazure (2000) mit einer deutschen Version von 

Heim (Heim, 2000). Erfasst werden erzieherische/körperliche Bestrafung (9 Items), emotionale (8 

Items) und sexuelle Erlebnisse (15 Items) sowie generelle traumatische Ereignisse (23 Items, z.B. zu 

Naturkatastrophen oder dem Verlust eines Elternteils) vor dem 18. Lebensjahr. Zusätzlich existieren 

eine Kurzform sowie eine Selbstberichtsversion. Es lassen sich Schweregradindizes für Subskalen 

sowie für die Gesamtskala bestimmen. Die psychometrischen Eigenschaften werden als moderat bis 

sehr gut angegeben (Bremner et al., 2000; Hyman, Garcia, Kemp, Mazure, & Sinha, 2005).  

An der Universität Oxford wird aktuell ein kurzes Erfassungsinstrument zu Kindsmisshandlung er-

arbeitet, für welches Items u.a. aus den oben genannten Instrumenten ICAST, CTS und den ACE-

Skalen auf ihre psychometrische Qualität hin geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden (Fran-

ziska Meinck, persönliche Mitteilung, 27. September 2015).   

3.2 Allgemeine) methodische) Schwierigkeiten) in) der) Vergleichbarkeit) epidemiologiE

scher)Studien)zu)sexuellem)Kindesmissbrauch23)

Diverse Hürden und Schwierigkeiten in der Datenerfassung zur Häufigkeit sexueller Viktimisie-

rung führen international zu teils stark abweichenden Häufigkeitsangaben (vgl. Kap. 5.1). Im folgen-

den Abschnitt werden einige der wichtigsten methodischen Artefakte aufgeführt (vgl. Tabelle 2). Be-

deutsam für Häufigkeitsunterschiede sind die abweichenden Definitionen und Operationalisierungen 

zentraler Begriffe innerhalb der Definitionen (vgl. Kap. 1.1). Insbesondere, ob sexuelle Gewalt unter 

gleichaltrigen Jugendlichen in der Definition berücksichtigt wird oder nicht, kann zu deutlichen Unter-

schieden führen (vgl. Averdijk et al., 2011). Auch werden in Definitionen unterschiedliche Altersgren-

zen für Kinder und Jugendliche angewendet, so bezieht sich bspw. „sexueller Missbrauch von Kin-

dern“ gemäß §176 StGB im deutschen Strafgesetzbuch auf Kinder unter 14 Jahren (z.B. 

Bundeskriminalamt, 2011). Ein weiteres Beispiel betrifft die erste deutsche Populationsstudie zu sexu-

eller Viktimisierung von Wetzels (1997b): Hier sind nur für sexuellem Missbrauch durch Erwachsene 

die Altersangaben zu den Betroffenen erfasst, die Angaben zu sexueller Gewalt durch Gleichaltrige 

beziehen sich auf die Begriffe Kindheit/Jugend ohne genauere Altersangabe. Auch die Enge oder Wei-

te der berücksichtigten Handlungen bestimmt maßgeblich die Häufigkeit: Werden bspw. sämtliche 

                                                        
22 Weitere Informationen unter http://www.ispcan.org/?page=ICAST.  
23 Der nachfolgende Abschnitt basiert auf Jud (2011, 2015a).  
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Berührungen von Eltern oder Erziehern im Bereich der Brüste und der Gesäßbacken, auch jene über 

den Kleidern als sexueller Missbrauch gewertet oder wird ein Kriterium für Absichtlichkeit der Berüh-

rungen angewendet (Jud, 2015b)?  

Weitere Einflüsse auf die Häufigkeit sind mit Studiendesign, Stichprobengewinnung und unter-

schiedlichen Informationsquellen verknüpft (Jud, 2015b). Je nach Studie werden Lebenszeitprä-

valenzen oder Einjahresprävalenzen erfasst. Auch die Erfassung von Prävalenzen über einen unter-

schiedlichen Altersrange bei Stichproben führt zu unterschiedlichen Angaben. Bei der Befragung Ju-

gendlicher sind als Verzerrungen zu bedenken, dass entsprechende Ereignisse aus Scham, sozialem 

Druck, Loyalitätskonflikten oder auch aufgrund Erinnerungs- und Verdrängungsprozessen nicht be-

richtet werden. Letztere dürften hingegen bei der Befragung Erwachsener noch viel stärker zum Tra-

gen kommen. Zwar sind auch Kleinkinder von sexuellem Missbrauch betroffen, hier ist das Kind je-

doch selbst mitunter zu jung, um sprachlich adäquat Auskunft über den Missbrauch zu geben. Eltern 

wiederum sind als Quelle für Daten zu sexuellen Missbrauch auf ihre Kinder kaum tauglich, da sie als 

mögliche Täter oder Mitwisser sich selbst oder andere Familienmitglieder decken. Auch vertrauen sich 

die Kinder nicht immer den Eltern an, etwa weil sie Angst vor Drohungen der Täter haben oder aus 

Scham. Die Validität der Angaben von Fachkräften ist wiederum abhängig davon, wie offen sich die 

Betroffenen ihnen gegenüber geben. Allerdings ist das Erkenntnisinteresse bei Befragung von Fach-

kräften weniger darauf ausgerichtet, möglichst die „wahren“ Begebenheiten zu erfassen, sondern zu 

erfahren, welche Taten ihnen bekannt werden und wie sie darauf reagieren. Im Vergleich mit Dunkel-

feld-Befragung können dann Formen von sexuellen Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen 

eruiert werden, die kaum oder weniger ins Blickfeld der Versorgungssysteme geraten. Schließlich ist 

auch eine Erfassung äußerer Merkmale als Hinweis auf sexuelle Gewalt kaum tauglich für Häufig-

keitsangaben, da die Varianz normaler Erscheinungsformen im Genitalbereich sehr groß ist und äußere 

Merkmale entsprechend selten eindeutig auf Verletzungen durch sexuelle Gewalt zurückgeführt wer-

den können (Adams, 2004; Heger, Ticson, Velasquez, & Bernier, 2002).  

Auf die Hürde der Verzerrungen durch fehlende Teilnahme wurde bereits oben hingewiesen, die 

problematisch ist, da gerade emotional besonders belastete Betroffene vermutlich eher auf die Teil-

nahme verzichten. Statistisch steigt mit zunehmender Größe der Stichprobe deren Repräsentativität. 

Naheliegend ist zudem, dass Studien zu Hochrisikopopulation keine verlässlichen Angaben zur Häu-

figkeit sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der allgemeinen Bevölkerung lie-

fern. Andererseits sind repräsentative Studien an spezifischen Subpopulationen für Risikogruppen wie 

platzierte Kinder und Jugendliche entscheidend, die einen eher geringen Anteil in der Gesamtbevölke-

rung ausmachen und durch die gängige Zugänge wie Telefon-Interviews in Haushalten schlecht oder 

gar nicht erreicht werden. Beide Punkte führen zu einer geringen Beteiligung dieser potentiell beson-

ders gefährdeten Gruppen und damit zu einer Unterschätzung des Risikos.  

Als methodisches Problem bei der Erfassung von Daten aus Einrichtungen sind außerdem saisonale 

Schwankungen von Fallzahlen zu berücksichtigen. Eine Erfassung von Daten zur Ferienzeit in den 
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Sommermonaten wird unterschiedliche Angaben liefern wie bspw. im Herbst. Aspekte wie bspw. der 

Anteil der berücksichtigten Institutionen in einer Stichprobe, die Teilnahmequote oder das Ausmaß 

saisonaler Schwankungen von Fallzahlen können durch statistische Gewichte ausgeglichen werden, 

um die Häufigkeit des Phänomens in der Stichprobe auf Schätzwerte für die Gesamtbevölkerung eines 

Staates hochzurechnen (vgl. Jud & Sedlak, 2015). Für möglichst genaue Schätzwerte sollte jedoch das 

Ausmaß der Verzerrungen möglichst genau bekannt sein.  

Tabelle 2: Mögliche Einflussfaktoren auf unterschiedliche Häufigkeitsangaben zu sexueller Viktimi-
sierung von Kindern und Jugendlichen 

Themenbereich Auswahl an Einflussfaktoren auf unterschiedliche Häufigkeitsangaben 

Definition 
 

Enge/Weite der eingeschlossenen Handlungen 
Unterschiedliche Berücksichtigung von Tätergruppen 
Messmethodische Umsetzung weiterer möglicher Kriterien wie bspw. Altersun-
terschied zwischen Täter und Betroffenen oder Absichtlichkeit 

Studiendesign 
Erinnerungsverzerrungen bei retrospektiver Befragung 
Berücksichtigung unterschiedlich langer Zeiträume für die Erfassung sexueller 
Gewalt  

Stichprobe 

Eingrenzung auf bestimmte Altersgruppe, Hochrisikopopulationen, bestimmte 
Regionen, etc.  
Ausschluss von oder eingeschränkter Zugriff auf Subpopulationen durch Zu-
gangsmethode (z.B. Telefoninterview) 
Verzerrungen durch geringe Teilnahmequote (Gefahr, dass besonders gefährde-
te Kinder und Jugendliche nicht teilnehmen) 

Informationsquelle 

Kinder und Jugendliche: Keine vollständige Offenlegung aus Scham, sozialem 
Druck, Verdrängung u.a.; Kleinkinder zu jung für sprachlichen Ausdruck des 
Missbrauchs 
Eltern: Keine vollständige Offenlegung aus Scham, Unwissen, Schutz eines 
intrafamilialen Täters u.a. 
Fachkräfte/Akten: Information ist abhängig von der Ausführlichkeit und Stan-
dardisierung der Exploration 
Keine eindeutigen äußeren Merkmale sexueller Gewalt 

Anmerkungen: Die Tabelle ist in leicht veränderter Form aus Jud (2015b) entnommen.  

Neben den methodischen Punkten die Studiendesign und Datengewinnung betreffen, soll außerdem 

noch auf zwei wichtige Aspekte bei der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse hingewiesen 

werden. Problematisch ist bei Ergebnissen die alleinige Darstellung in absoluten Zahlen und/oder Pro-

zentangaben, da alleine die Darstellung in Raten pro Einwohner der Altersgruppe einen systemati-

schen Vergleich von Ergebnissen über Regionen oder Staaten hinweg ermöglicht. Schließlich ist für 

die Interpretation von Trends darauf hinzuweisen, dass kurzfristige Zu- oder Abnahmen von Kinds-
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misshandlung, die sich aus der Auswertung administrativer Datensätze ergeben, eher auf Änderungen 

in den Datenerfassungssystemen oder auf geänderte Vorgaben und Gesetze der föderalen Einheiten 

zurückzuführen sind (Eckenrode & Dineen, 2009).  

3.3 Spezifische)Hürden)zur)Erfassung)von)Häufigkeitsangaben)im)Hellfeld)

Der Erfolg einer systematischen Erfassung von Kindsmisshandlung in Versorgungssystemen ist 

davon abhängig, wie die Einrichtungen im Kinderschutz vom Nutzen der Erfassung überzeugt und 

bereit sind, die eigene Tätigkeit zu reflektieren (Jud, AlBuhairan, Ntinapogias, & Nikolaidis, 2015). 

Nur dann ist eine hohe und reliable Beteiligung mit wenigen fehlenden Werten erreichbar. Dazu ist ein 

enger Austausch von Wissenschaft und Praxis notwendig, der auf gegenseitigem Verständnis basiert 

(Lomas, 2000). Dieser kann zustande kommen, wenn die Wissenschaft die dringenden Anliegen der 

Praxis aufnimmt und die Praxis ihr Wissen um die Versorgung im lokalen Kontext einbringen kann 

(z.B. Trocmé, Esposito, Laurendeau, Thomson, & Milne, 2009). Dabei braucht es stets Brückenbauer, 

die einerseits durch eigene Erfahrung und Engagement in der Praxis eine hohe Akzeptanz bei Prakti-

kerinnen und Praktikern genießen und andererseits mit dem Hochschul- und Wissenschaftssystem 

vertraut sind. 

Einrichtungen im Kinderschutz müssen als Praxispartner in die Planung einer Studie, die Erhebung 

der Daten und Verbreitung der Ergebnisse einbezogen werden. Der wechselseitige Austausch zwi-

schen Wissenschaft und Praxis mit Nutzen für beide Seiten wird in der Fachliteratur u.a. unter dem 

Begriff „Knowledge Mobilization“ diskutiert (z.B. Graham et al., 2006). Im Bereich der Forschung 

zur Gesundheitsversorgung gibt es bereits eine beachtliche Literatur, die aufzeigt unter welchen Be-

dingungen die „Knowledge Mobilization“ funktionieren kann. Die folgenden Punkte fassen den Über-

blick in Trocmé et al. (2009) und Jud et al. (2015) zusammen:  

• Der Austausch funktioniert, wenn beide Seiten profitieren. Für die Praxis müssen sich Argumente 

zur Forderung von Ressourcen bei ihren Trägern ergeben, die Wissenschaftler müssen die Mög-

lichkeit haben, ihre Ergebnisse in Fachzeitschriften zugänglich machen zu können.  

• Gegenseitiges Vertrauen ist entscheidend und ergibt sich aus positiven Erfahrungen und regel-

mässigen formellen und informellen Kontakten. Bei der Erfassung von Daten aus verschiedenen 

Versorgungssystemen ist es wichtig, genügend Zeit in der Planung zu berücksichtigen, um mit 

den unterschiedlichen Professionskulturen, Fachtermini und wichtiger Fachliteratur der verschie-

denen Disziplinen zum Thema vertraut zu sein.  

• Die Ergebnisse müssen relevant sein und in angemessenem zeitlichen Rahmen verfügbar. Wäh-

rend die Fachkräfte meist rasch mit den Forschern einig über den Nutzen sind, der sich aus der 

Identifizierung von Lücken im Versorgungssystem durch eine Studie ergibt, sind die Hürden bei 

den Zeithorizonten ungleich grösser. Den Forschern gelingt es kaum, Ergebnisse derart zeitnah 

zur Verfügung zu stellen wie von der Praxis gewünscht, zumal diese Vorstellungen auch mit den 

Zeithorizonten bei akademischen Geldgebern und Ethikkommissionen kollidieren (Feldman, 
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1999). Fallon et al. (Fallon, Trocmé, MacLaurin, Sinha, & Herbert, 2010) rechnen für die ver-

schiedenen Zyklen der Canadian Incidence Study on Reported Child Abuse and Neglect (CIS; 

ausführlich in Kap. 5.2) mit (I) 12 Monaten für die Sicherung der Fördermittel, (II) 12 Monaten 

für die Vorbereitung, (III) 12 Monaten für die Datenerfassung und (IV) 18 Monate für Datenbe-

reinigung und Dissemination.  

• Für den Austausch ist ausserdem entscheidend, dass die Forschenden die Wichtigkeit des kon-

textspezifischen Wissens der verschiedenen Einrichtungen wertschätzen. Während die Akademi-

ker möglichst nach generalisierbarem Wissen suchen, sind die Fachkräfte im Feld an Wissen inte-

ressiert, dass in ihrem Kontext anwendbar ist und zweifeln mitunter daran, dass entsprechendes 

Wissen für den Kontext produziert wird (vgl. Fallon, Trocmé, MacLaurin, et al., 2010).  

• Schliesslich sind Fachkräfte eher bereit, Studien zu unterstützen, wenn sie mit wissenschaftlicher 

Terminologie vertraut sind. Entsprechend lohnt es sich, Bemühungen zu unterstützen, die Evi-

denzbasierung in den verschiedenen angewandten Professionen fördern.  

Neben den beschriebenen notwendigen Voraussetzungen stehen verschiedene Hürden dem Gelin-

gen einer entsprechenden Studie im Weg (Jud et al., 2015). Einerseits besteht oft die Befürchtung, 

dass Einrichtungen und Dienste verglichen und evaluiert werden und daraus mögliche Konsequenzen 

in den Arbeitsbedingungen folgen, selbst wenn diese Befürchtungen nicht berechtigt sind. Es kann 

helfen, wenn zugesichert wird, dass bspw. Regionen oder Minderheiten in Publikationen nicht identi-

fiziert werden. Auch in der Erfahrung der Autoren ist jedoch die zeitliche Belastung durch die Daten-

erfassung die größte Hürde für eine entsprechende Studie, da die Datenerfassung oft als Einschrän-

kung in der Arbeit mit Betroffenen wahrgenommen wird, die für die Fachkräfte in der Praxis im Zen-

trum steht. Zudem verweisen die Fachkräfte wiederholt auf ihre hohen Fallzahlen und die Arbeitsbela-

stung (z.B. Fallon, Trocmé, MacLaurin, et al., 2010; Fegert, 2014). Entscheidend sind daher auf weni-

ge, essentielle Variablen reduzierte Fragebögen. Auch bei nationalen Registern ist diese Reduktion der 

Variablen für die Durchsetzung derselben maßgeblich und wird in entsprechenden Initiativen gefördert 

(Ntinapogias, Gray, Durning, & Nikolaidis, 2015). Finanzielle Anreize sind hingegen nur bedingt 

wirksam, da sie an der zeitlichen Belastung nichts ändern (Maier, Mohler-Kuo, Landolt, Schnyder, & 

Jud, 2013).  

Bisherige Studien mit Befragung von Fachkräften waren in erster Linie dank intensive Zusammen-

arbeit mit Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen erfolgreich (Jud et al., 2015). Um den Boden für die 

Untersuchung zu bereiten ist die Unterstützung durch Vertreter aus der Politik, Dachorganisationen 

oder weitum anerkannten Experteninnen und Experten in der Praxis entscheidend. Werden verschie-

dene Versorgungssysteme berücksichtigt müssen auch Expertinnen und Experten der verschiedenen 

Disziplinen eingebunden werden. Ebenso muss jedoch die Zusammenarbeit mit den Leitungspersonen 

der verschiedenen Einrichtungen gelingen. Schliesslich sollten auch Fachkräfte im Kontakt mit den 

Betroffenen in die Planung eingebunden werden, da ihre Kolleginnen und Kollegen eine praxisvali-

dierte Studie eher akzeptieren und ihre motivierte Beteiligung die Reliabilität der Daten erhöht. 
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4. Studien)und)Datensätze)in)Deutschland)

Es werden die bezüglich Repräsentativität wichtigsten Studien und Datensätze für Deutschland 

vorgestellt, unterteilt nach Populationsstudien und administrativen Datensätzen, da bisher keine natio-

nale Befragung von Fachkräften in verschiedenen Hilfe- und Schutzeinrichtungen durchgeführt wurde. 

Als Studie mit einem bedeutsamen spezifischen Fokus soll hingegen noch eine bundesweite Umfrage 

von Fachkräften in Institutionen durch das Deutsche Jugendinstitut (Helming et al., 2011) erwähnt 

werden. Sie hatte u.a. eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Debatte um sexuelle Gewalt durch Mit-

arbeitende zum Ziel, welche durch die Skandale um die Odenwaldschule und den Canisius-Kolleg ins 

mediale Blickfeld geraten waren. Die befragten Fachkräfte gaben an, dass in 4% der Schulen, 3% der 

Internate und 10% der Heime innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Befragung ein 

Verdacht auf sexuelle Gewalt durch Mitarbeitende bekannt geworden ist. Neben den sexuellem Miss-

brauchsfällen durch Betreuungs- und Bezugspersonen waren die Kinder und Jugendlichen in Schulen, 

Internaten und Heimen deutlich häufiger von sexueller Gewalt durch Gleichaltrige betroffen: Der An-

teil an Verdachtsfällen in Schulen lag in den letzten drei Jahren vor Befragung bei 16%, in Internaten 

bei 29% und in Heimen gar bei 39%.  

4.1 Populationsstudien)

Bis zu den 1990er Jahren war das Ausmaß sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland nicht me-

thodisch angemessen untersucht worden (Elliger & Schötensack, 1991). In diesem Jahrzehnt wurden 

dann erstmalig größere empirische Dunkelfeldstudien durchgeführt. Beispielsweise untersuchten 

Schötensack und Kollegen (Schötensack, Elliger, Gross, & Nissen, 1992) insgesamt 2‘151 Berufs-

schüler und Studenten aus Würzburg (n=1‘841) und Leipzig (n=310). Im Rahmen einer Fragebogen-

untersuchung wurden die Teilnehmer retrospektiv nach Missbrauchserlebnissen befragt. Sexueller 

Missbrauch wurde definiert als sexuelle Erlebnisse vor dem 14. Lebensjahr mit einer mindestens fünf 

Jahre älteren Person oder bei geringerem Altersabstand von negativen Gefühlen begleitet und/oder 

unter Zwang. In der Stichprobe aus Würzburg berichteten 16,1 % der weiblichen und 5,8 % der männ-

lichen Teilnehmer sexuelle Missbrauchserfahrungen in der Kindheit gemacht zu haben. Der entspre-

chende Anteil lag in der Stichprobe aus Leipzig bei 9,6 % der weiblichen und 5,8 % der männlichen 

Teilnehmer. In beiden Gruppen zeigte sich, dass ein Großteil der Missbrauchsfälle in der Altersgruppe 

der zehn- bis 14jährigen stattfand. 

Die erste, auf einer für Deutschland repräsentativen, nationalen Stichprobe basierende Untersu-

chung zur Häufigkeit von Gewalterfahrungen in der Kindheit wurde in den 90er Jahren vom KFN 

durchgeführt (Wetzels, 1997a, 1997b). Hierbei wurde eine Stichprobe von n=3‘241 Jugendlichen und 

Erwachsenen zwischen 16 und 60 Jahren schriftlich retrospektiv zu ihren Erfahrungen in Kindheit und 

Jugend befragt. Eine Rücklaufquote wird nicht berichtet. Neben Fragen zu körperlicher Gewalt durch 

die Eltern und beobachteter Gewalt zwischen den Eltern wurde auch nach sexuellen Missbrauchser-
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fahrungen gefragt. Die zugrundeliegende Definition sexuellen Missbrauchs war folgende (vgl. Kasten 

3): 

Kasten 3: „…sexuelle Instrumentalisierung eines Kindes oder Jugendlichen durch eine erwachsene oder 

bedeutend ältere Person, bei welcher der Erwachsene seine Überlegenheit – ungeachtet des Willens oder 

des Entwicklungsstandes eines Kindes – im Interesse der Befriedigung seiner Bedürfnisse nach Intimität 

oder Macht ausnutzt“ (Wetzels, 1997b, S. 11f.) 

Kritisch anzumerken ist, dass diese angelegte Definition großen Interpretationsspielraum lässt, was 

als sexueller Missbrauch einzuordnen ist und was nicht. Eine Operationalisierung und Differenzierung 

nach Schweregrad der Missbrauchserfahrung wurde nicht durchgeführt. 

Ohne Ansetzen einer bestimmten Altersgrenze ergab sich eine Prävalenz von sexuellem Miss-

brauch in Kindheit und Jugend von 7,3 % für Männer und 18,1 % für Frauen. Durch die Definition 

einer Schutzaltersgrenze von 14 Jahren reduzierten sich die Prävalenzen auf 3,4 % für Männer und 

10,1 % für Frauen. Hier wird deutlich, wie sehr die Häufigkeiten von angelegten Kriterien und Defini-

tionen abhängen. 

Knapp zwei Jahrzehnte später, unter anderem in Folge des sogenannten „Missbrauchsskandals“ des 

Jahres 2010, wurde 2011 im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Bildung die reprä-

sentative empirische Studie von 1992 wiederholt und erweitert. Ausführend war erneut das KFN 

(Bieneck et al., 2011; Hellman, 2014). Die retrospektiven Informationen wurden hier im Rahmen ei-

nes kurzen Interviews, das durch einen Fragebogen ergänzt wurde, erhoben. Die Befragten füllten den 

Fragebogen zwar in Anwesenheit des Interviewers, jedoch selbstständig aus. Eine Rücklaufquote kann 

nicht angegeben werden, da nicht dokumentiert wurde, wie viele angesprochene Personen die Teil-

nahme verweigerten. Diese neue Untersuchung umfasste eine repräsentative Stichprobe von 11‘428 

Personen zwischen 16 und 40 Jahren. Ein knappes Fünftel der befragten Personen hatte einen Migrati-

onshintergrund (10,1% türkischstämmig, 9,6% russischstämmig). Die Autoren unterschieden sexuelle 

Handlungen ohne Körperkontakt (Exhibitionismus, Entblößen), sexuelle Handlungen mit Körperkon-

takt (bis hin zur Penetration) sowie „sonstige sexuelle Handlungen“. Bei einer Schutzaltersgrenze von 

14 Jahren ergaben sich Prävalenzen für sexuellen Kindesmissbrauch mit Körperkontakt von 1,0 % bei 

Männern und 5,0 % bei Frauen sowie für Missbrauch ohne Körperkontakt von 1,3 % bei den Männern 

und 4,5 % bei den Frauen. Der Vergleich der Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund ergab, 

dass Personen mit türkischem Migrationshintergrund in ihrer Kindheit seltener viktimisiert werden als 

russisch- oder deutschstämmige Kinder. Auffällig ist auch die geringere Geschlechterdifferenz bei 

türkischstämmigen Personen. Bieneck et al. (Bieneck et al., 2011) führen u.a. kritisch an, dass mög-

licherweise eine höhere Hemmschwelle bei türkischstämmigen Frauen, in einem Fragebogen entspre-

chende Erfahrungen anzugeben, zum niedrigeren Anteil beigetragen hat. Diese Annahme wird bekräf-

tigt durch Aussagen zur Tabuisierung sexueller Missbrauchserfahrungen in der Türkei (z.B. Oral, 

Ozdemir, Sofuoglu, Olmezoglu, & Ecevit Nadas, 2013). Bei einer länderübergreifenden Erhebung zu 
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Kindsmisshandlung in der Türkei und Staaten in Südosteuropa konnten einzig für die Türkei keine 

Fragen zu sexuellem Kindsmissbrauch erhoben werden (Balkan Epidemiological Studey on Child 

Abuse and Neglect (BECAN), 2012). Allerdings haben in der deutschen Studie (Bieneck et al., 2011) 

türkischstämmige Frauen sexuelle Gewalterfahrungen ab dem 16. Lebensjahr in vergleichbarer Häu-

figkeit angegeben wie die übrigen befragten Gruppen, was die Annahme wiederum relativiert. Bedau-

erlich sind die fehlenden Angaben zu möglicherweise unterschiedlichen Teilnahmequoten in den je-

weiligen Gruppen und allenfalls damit zusammenhängenden Verzerrungen in den Ergebnissen. Beim 

Vergleich der deutschstämmigen Stichprobenteile aus Vorgänger- und aktueller Studie ergab sich eine 

geringere Prävalenzrate in der aktuellen Untersuchung, was die Autoren als Hinweis auf eine tatsäch-

liche Abnahme der Häufigkeit sexuellen Missbrauchs werteten. Diesen Rückgang sahen sie auch 

durch einen Vergleich verschiedener Altersgruppen ihrer Stichprobe bestätigt (Bieneck et al., 2011). 

Einschränkend ist hierzu zu sagen, dass die beiden Untersuchungen von 1992 und 2011 unterschiedli-

che Alterszuschnitte aufwiesen, die zugrundeliegenden Stichproben also nur eingeschränkt vergleich-

bar sind. Hinzu kommen die wenig konkrete Definition sexuellen Missbrauchs sowie die fehlende 

Unterscheidung nach Art und Schweregrad des Missbrauchs in der ersten Studie. Somit sind die Er-

gebnisse der beiden Studien methodisch kaum vergleichbar und der aus dem Vergleich gezogene 

Schluss auf einen Rückgang der Häufigkeit sexuellen Missbrauchs in Frage zu stellen. Ein weiterer 

Kritikpunkt ist die mangelnde Berücksichtigung der Risikogruppe der Heimkinder, die in der Untersu-

chungsstichprobe deutlich unterrepräsentiert ist, was eine Unterschätzung der Gesamtprävalenz sexu-

ellen Missbrauchs zur Folge haben kann (siehe unten). 

Die Arbeitsgruppe um Heide Glaesmer und Winfried Häuser veröffentlichte ebenfalls im Jahr 2011 

eine Studie zur Häufigkeitsschätzung von Misshandlungserfahrungen in der Kindheit und Jugend in 

Deutschland (Häuser, Schmutzer, Brähler, & Glaesmer, 2011). Die Untersuchung bezog sich auf eine 

repräsentative Zufallsstichprobe bestehend aus 2‘504 Personen ab 14 Jahren, was in Anbetracht der 

Bevölkerungszahl der Bundesrepublik sowie im Vergleich zu den KFN-Studien, vor allem zur zweiten 

Studie, eine eher geringe Anzahl teilnehmende Personen darstellt. Die Rücklaufquote betrug 56%. Mit 

der deutschen Version des CTQ (Klinitzke et al., 2012) wurden retrospektiv emotionaler, körperlicher 

und sexueller Missbrauch sowie Vernachlässigung erfasst. Die zugrundeliegende Definition sexuellen 

Missbrauchs der CDC (Leeb et al., 2008) definiert sexuellen Missbrauch als sexuelle Gewalt durch 

Bezugspersonen (vgl. Kap. 1.1), was sich somit von den Definitionen der KFN-Studien unterscheidet. 

Insgesamt berichteten 12,6 % der Befragten von sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend. 1,9% 

gaben schwere Formen sexuellen Missbrauchs an. Die Autoren konnten zeigen, dass weibliches Ge-

schlecht ein Prädiktor für sexuellen Missbrauch war (Odds Ratio24=1,65). Weiterhin ergaben sich si-

                                                        
24 Die Odds Ratio steht für ein Quotenverhältnis. Konkret bedeutet die vorliegende Odds Ratio, dass weibliches 

Geschlecht mit einer 65% höheren Wahrscheinlichkeit mit sexuellem Missbrauch verknüpft ist als männliches 
Geschlecht.  
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gnifikante Korrelationen aller erfassten Formen der Misshandlung untereinander, was bedeutet, dass 

verschiedene Formen von Misshandlung sehr häufig zusammen auftraten. 

Eine weitere Arbeit von Heide Glaesmer und Kollegen (Glaesmer, Gunzelmann, Braehler, 

Forstmeier, & Maercker, 2010) untersuchte die Prävalenz traumatischer Erlebnisse in einer repräsenta-

tiven Stichprobe älterer Menschen (60 Jahre und älter) in Deutschland. 814 Personen wurden anhand 

von Selbstbeurteilungsinstrumenten befragt. Die Autoren fanden eine Prävalenz sexuellen Kindes-

missbrauchs von 1,5%, was sich mit der Rate schweren sexuellen Missbrauchs in der Arbeit von Häu-

ser et al. (2011) deckt.  

Das vom Bundesfamilienministerium 2011 – 2014 geförderte, multizentrische Projekt MiKADO 

("Missbrauch von Kindern: Aetiologie, Dunkelfeld, Opfer"; Osterheider, Banse, Briken, Goldbeck, 

Hoyer, Santtila & Eisenbarth, 2012) hatte zum Ziel, Häufigkeit, Ursachen, Bedingungen und Auswir-

kungen sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen, auch unter Einbezug neuer Medien, 

zu erforschen und so Empfehlungen zur Prävention abzuleiten. Die beiden Themenschwerpunkte 

„Missbrauch von Kindern“, unterstützt durch die finnische Universität Turku, und „Aetiologie“ um-

fassten etwa Studien zum sexuellen Interesse an Kindern, Befragungen zum sozialen und sexuellen 

Verhalten Erwachsener im Internet als auch zur Stigmatisierung Pädophiler. Darüber hinaus wurden in 

einem gesonderten Teilprojekt mit kinder- und jugendpsychotherapeutischer und kinder- und jugend-

psychiatrischer Expertise in Ulm innerhalb des Themenschwerpunkts „Dunkelfeld und Opfer“ eine 

nicht-repräsentative Stichprobe Betroffener interviewt. Diese Untersuchung an Kinder und Jugendli-

chen im deutschen Hilfesystem sind die einzigen bislang veröffentlichten Ergebnisse des MiKADO 

Projekts mit Peer-Review (Münzer, Fegert, Ganser, Loos, Witt & Goldbeck, 2014; Münzer, Fegert, 

Witt & Goldbeck, 2015).  

Eine nicht-repräsentative anonyme Befragung Jugendlicher (14-17 Jahre; n = 2‘248) wurde im 

Rahmen von MiKADO von der Universität Regensburg mittels eines deutschen Marktforschungsinsti-

tutes umgesetzt und erfasste die Häufigkeit sexueller Onlineerfahrungen: Fast ein Drittel (30,8%) der 

befragten Jugendlichen gab an, im letzten Jahr sexuelle Online-Erfahrungen gemacht zu haben, wobei 

Gespräche über sexuelle Themen (24,4%), sowie der Erhalt sexueller Bilder einer anderen Person 

(10,2%) am häufigsten genannt wurden. Von den Befragten mit solchen sexuellen Onlineerfahrungen 

gaben 19.0% der Mädchen an, dass mindestens eine dieser Erfahrungen im letzten Jahr für sie unan-

genehm und/oder belastend war, bei den Jungen waren es 6%. Kritisch ist zu werten, dass im Ver-

gleich zur Allgemeinbevölkerung der Anteil an Mädchen sowie an Gymnasiasten erhöht war. Zusätz-

lich wurden mittels Marktforschungsinstituten bundesweit Daten von jungen Erwachsenen zwischen 

18 und 30 Jahren erhoben (n = 7‘909). Diese Stichprobe ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 

geschlechtsrepräsentativ, weist jedoch ein vergleichsweise hohes Bildungsniveau auf (über 76% 

Gymnasiasten). Mindestens eine sexuelle Missbrauchserfahrung in der Kindheit berichteten hier 

11,6% der befragten Frauen und 5,1% der Männer, wobei die Definition einer sexuellen Missbrauchs-

erfahrung unter 14 Jahren mit einer mindestens fünf Jahre älteren und zum Tatzeitpunkt mindestens 
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14-jährigen Person angelegt wurde. Die Ergebnisse des Gesamtprojekts wurden auf der Website 

www.mikado-studie.de veröffentlicht. Detaillierte Auswertungen der hier genannten Online-

Befragungen waren zum Zeitpunkt des Verfassens der vorliegenden Expertise in keinem Journal mit 

Peer-Review publiziert. Insofern steht eine fachliche Diskussion und kritische kollegiale Überprüfung 

und Rezeption der Datensätze bislang aus.Entsprechend kann auf dieser Basis derzeit noch keine Aus-

sage zu den erhobenen Ergebnissen getroffen werden. In Bezug auf die in dieser Expertise erhobene 

Forderung nach Erhebungen im Schulalter (vgl. Kap. 9) markiert die MiKADO-Studie sogar leider 

einen negativen Einschnitt: Der ursprünglich durch die federführenden Erwachsenenforensiker aus 

Regensburg formulierte Anspruch einer für Deutschland repräsentativen Befragung zur sexuellen Vik-

timisierung im Kindes und Jugendalter wurde durch das Projekt verfehlt. Das Vorhaben, Kinder und 

Jugendliche in Schulen mittels Fragebögen direkt zu befragen, wurde nicht umgesetzt, nachdem die 

Kultusministerien verschiedener Bundesländer nach erheblichen Elternprotesten und entsprechenden 

Pressemeldungen dieses Vorgehen nicht befürwortet haben (vgl. Kasten 4).   

Kasten 4: Im Juli 2013 wurde die Befragung 12 – 14 jähriger Schüler, die von der Ethikkommission der 

Universität Regensburg votiert war, generell gestoppt. Zunächst hatten die Länder Bayern, Sachsen, Ba-

den-Württemberg und Thüringen die Genehmigung zur Teilnahme an der Studie untersagt. In Nordrhein-

Westfalen trug die Berichterstattung der Bildzeitung zur „umstrittenen Sex-Studie unter 12-Jährigen“ zum 

Stopp bei (vgl. Poensgen, 2013). Daraufhin fand am 12. November 2013 ein Workshop am Universitäts-

klinikum Ulm mit Expertinnen und Experten u.a. aus den Bereichen Ethik, Jurisprudenz, Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie und -psychotherapie, Sozial- und Sexualpädagogik zur Frage statt „Was darf man Kinder 

fragen?“. Außerdem wurde im Kontext des zur Debatte stehenden Bundeskinderschutzgesetzes diskutiert, 

ob man Verdachtsmomente weiterleiten darf – gerade auch im Kontext von Forschungsprojekten. Deut-

lich wurde, dass vor einem Feldzugang unbedingt entwicklungsabhängige Fragen unter Einbezug ein-

schlägiger fachlicher Expertise (Sexualpädagogik, Entwicklungspsychopathologie etc.) erfolgen sollten. 

Berufsgruppen, die regelhaft mit Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern in dieser Altersgruppe arbei-

ten, sollten mit ihrer Expertise solche Studien begleiten. Vor Durchführung einer großen Feldstudie soll-

ten unbedingt im Vorfeld Machbarkeitsstudien durchgeführt werden. Es versteht sich von selbst, dass eine 

hinreichende Aufklärung der Sorgeberechtigten und Klärung mit den zuständigen Behörden im Vorfeld 

unabdingbar ist. In der Folge hat sich in der Kultusministerkonferenz in Deutschland eine große Skepsis 

zu Feldstudien an Schülerinnen und Schülern zur Thematik des sexuellen Missbrauchs entwickelt. Die 

große Bedeutung regelmäßiger Schulabgängerbefragungen für die Erhebung reliabler Datensätze zur 

Thematik wurde jedoch bei der Expertenveranstaltung des UBSKM am 10. Dezember 2014 erneut unter-

strichen (vgl. Fegert et al., 2015). 

 

Die hier beschriebenen repräsentativen Studien zur Prävalenz sexuellen Missbrauchs in Deutsch-

land leisten einen bedeutsamen Beitrag zur Erhellung des Dunkelfelds in Deutschland. Weiterhin er-
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lauben sie den Vergleich mit der und die Einordnung in die internationale Literatur. Bislang finden 

sich hier keine bedeutsamen Unterschiede zu international erfassten Prävalenzen sexuellen Miss-

brauchs (vgl. Kapitel 5.1). Die nationalen und internationalen Ergebnisse decken sich, unter Berück-

sichtigung methodischer und definitorischer Unterschiede, weitgehend.  

Einschränkend ist zu sagen, dass die Nachteile retrospektiver Erhebungen traumatischer Kindheits-

erlebnisse bei der Befragung Erwachsener berücksichtigt werden müssen. Fehlerhafte Erinnerungen, 

Vermeidungs- und Verdrängungsprozesse, Einflüsse von Suggestion sowie Fehlattributionen können 

die Validität retrospektiv erhobener Daten zu aversiven Erlebnissen in der Kindheit beeinträchtigen 

(Hardt & Rutter, 2004). Weiterhin ist bei der Interpretation der Häufigkeiten zu beachten, dass die 

Zufallsstichproben der repräsentativen Studien entsprechend Alter, Geschlecht, Bundesland, städti-

sches oder ländliches Lebensumfeld, Bildungsgrad sowie Größe des Haushalts rekrutiert wurden. Dies 

führt zu der gewünschten Repräsentativität bezüglich der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Auf der 

anderen Seite ergibt sich hierdurch die Schwierigkeit, dass bestimmte Risikogruppen für sexuellen 

Kindesmissbrauch, wie beispielsweise die Gruppe der Heimkinder, unterrepräsentiert sind. Die man-

gelnde Berücksichtigung entsprechender Risikogruppen führt zu einer möglichen Unterschätzung von 

Prävalenzen. Eine anhand der Dortmunder Jugendhilfestatistik errechnete Quantifizierung der Unter-

repräsentation von Heimkindern in der Stichprobe der KFN-Studie gibt Hinweise auf eine Unterschät-

zung der Prävalenz sexuellen Missbrauchs, vor allem in der jüngsten Altersgruppe (Bieneck et al., 

2011, S. 8). Um Aussagen zum Thema sexuellen Missbrauchs in Risikogruppen zu tätigen, ist eine 

solche bevölkerungsrepräsentative Stichprobe demnach nicht geeignet. Hierzu eignen sich besser se-

lektive Datensätze mit einem größeren Anteil Angehöriger dieser Gruppen. 

Ein Beispiel für eine selektive Inanspruchnahmepopulation eines speziellen Angebots für Betroffe-

ne sexuellen Missbrauchs ist der Datensatz, der im Rahmen der Anlaufstelle der ersten Unabhängigen 

Beauftragten Fr. Dr. Bergmann von Mai 2010 bis Oktober 2011 entstand (Fegert, Spröber, et al., 2013; 

Rassenhofer et al., 2013). Betroffene sexuellen Missbrauchs konnten sich telefonisch oder per Brief 

bzw. E-Mail an die Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftragten wenden, um politische Botschaften 

und Forderungen zu formulieren und ihre Erfahrungen mitzuteilen. Die Gespräche wurden von Fach-

kräften geführt, welche die Informationen aus den Telefonaten bzw. Briefen und E-Mails dokumen-

tierten. Der Datensatz besteht aus quantitativen und qualitativen Daten von insgesamt 4‘570 Betroffe-

nen. Es handelte sich hierbei um keine Untersuchung zur Schätzung der Häufigkeit sexuellen Miss-

brauchs in der Bevölkerung, da hierüber aufgrund der Selektivität und mangelnden Repräsentativität 

der Stichprobe keinerlei Aussagen gemacht werden können. Vielmehr bietet die bislang einzigartige 

Sammlung von Betroffenenberichten vertieften Einblick in die Dynamik sexuellen Missbrauchs, gera-

de auch bezüglich in repräsentativen Datensätzen vernachlässigten Risikogruppen wie Heimkindern 

(n=375) oder Betroffenen der insgesamt sehr seltenen rituellen Missbrauchsfälle (n=50).  

Ein zeitlich parallel und in einem ganz ähnlichen Kontext entstandener Datensatz ist derjenige der 

Anlaufstelle der katholischen Kirche. Auch hier konnten Betroffene sexuellen Missbrauchs sich per 
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Telefon oder per Online-Beratung melden und ihre Informationen dokumentieren lassen (Zimmer, 

Lappehsen-Lengler, Weber, & Götzinger, 2014). Es konnten 2‘095 auswertbare Datensätze erstellt 

werden. Auch hierin sind Risikogruppen wie Heimkinder oder Internatsschüler zahlenmäßig sehr viel 

häufiger vertreten als in repräsentativen Stichproben, so dass Auswertungen zu diesen Risikogruppen 

ebenso wie im UBSKM-Datensatz ermöglicht werden. Ein Zusammenführen und Vergleichen der 

Stichproben der im katholischen Kontext Betroffenen aus beiden Datensätzen ermöglichte vertiefte 

Auswertungen zu dieser speziellen Gruppe (Rassenhofer, Zimmer, Spröber, & Fegert, 2015).  

4.2 Administrative)Datensätze)

Zwar werden in Deutschland in verschiedenen Versorgungssystemen Daten zu sexueller Viktimi-

sierung von Kindern und Jugendlichen erfasst, jedoch nicht durchgängig auf nationaler Ebene oder 

auch nur auf Ebene des Bundeslandes zusammengetragen. Mitunter werden die Daten nur isoliert für 

eine individuelle Einrichtung erfasst. Hinzu kommt, dass die erfassten Daten aufgrund abweichender 

Variablen, unterschiedlicher Definitionen und Operationalisierungen kaum über die verschiedenen 

Systeme hinweg vergleichbar sind und sich so kein komplettes Bild ergibt, wie vielen und welchen 

missbrauchten Kinder und Jugendlichen in Deutschland Schutz und Unterstützung zukommt. Die 

wichtigsten Datensätze werden nachfolgend zusammengefasst (vgl. Jud, 2015a). 

In der jährlichen PKS werden deutschlandweit sämtliche Fälle zu sexuellem Missbrauch gemäß 

Strafgesetzbuch erfasst, die der Polizei bekannt sind und durch sie endbearbeitet wurden. Für das Jahr 

2014 weist die Statistik 12‘134 Fälle von sexuellem Missbrauch aus, wobei sich die hier berücksich-

tigten §§ 176, 176a, 176b StGB auf Betroffene unter 14 Jahren beziehen und 85% dieser Fälle aufge-

klärt wurden (Bundeskriminalamt, 2015). Damit waren die absoluten Zahlen nach kontinuierlichem 

Anstieg seit 2009 im zweiten aufeinanderfolgenden Berichtsjahr rückläufig, mit -2,4% gegenüber der 

Vorjahresperiode. Eine deutliche Abnahme der Inzidenz von sexuellen Straftaten gegen Kinder und 

Jugendliche zeigte sich bereits zwischen den Jahren 2002 und 2009 (vgl. Grafik 5). Gründe für eine 

Abnahme und inwiefern der Rückgang sexueller Straftaten auf eine Abnahme in der Prävalenz sexuel-

ler Gewalt an Kindern und Jugendlichen hinweist, werden in Kapitel 6 diskutiert. Die Tatverdächtigen 

sexueller Straftaten an Kindern und Jugendlichen waren 2014 zu 95% männlich und zu 73% erwach-

sene Personen (Bundeskriminalamt, 2015). Die 27% minderjährigen Tatverdächtigen lassen sich in 

19% Tatverdächtige zwischen 14 und 18 Jahren sowie 8% Tatverdächtige unterteilen, die gleich alt 

wie das Opfer sind, also unter 14 Jahren. Weiter werden bei sexuellem Missbrauch von Schutzbefoh-

lenen (§§ 174, 174a-c StGB) 508 Betroffene aufgeführt, wobei das Jahrbuch nicht nach Alter der Be-

troffenen ab 14 Jahren unterscheidet (Bundeskriminalamt, 2015)25. Auch hier zeigt sich mit 94% eine 

deutliche Mehrheit an männlichen Tatverdächtigen, ebenso wie bei Besitz/Verschaffung von Kinder-

pornographie nach § 184b Abs. 2 und 4 StGB (88% männliche Tatverdächtige). Der Anteil an nicht-

deutschen Tatverdächtigen von 12% bei sexuellem Missbrauch von Kindern (§§ 176, 176a, 176b 

                                                        
25 Die Straftaten nach § 182 sind im Jahrbuch nicht ausgewiesen.  
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StGB) liegt geringfügig über der nichtdeutschen Wohnbevölkerung auf Grundlage des Zensus‘ 2011 

(Statistisches Bundesamt, 2015). Auch schwanken die Häufigkeiten zwischen den Ländern teils deut-

lich. So sind in Sachsen-Anhalt mit 23,7 betroffenen Kinder pro 100‘000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern mehr als doppelt so viele von gemeldeten Vergehen gemäß §§ 176, 176a, 176b StGB wie im 

Saarland (10,4 Betroffene pro 100‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern).  

Grafik 5: Anzahl Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern für die Berichtsjahre 1994-2014 der PKS 

 

Anmerkung: Überarbeitete Grafik nach Stadler et al. (2012). 

Die mit dem neuen „Bundeskinderschutzgesetz“ ab 1. Januar 2012 eingeführte Dokumentation der 

Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII ermöglichen erstmals in der Kinder- und 

Jugendhilfe einen Blick auf die Häufigkeit der gemeldeten Formen von Kindsmisshandlung 

(Statistisches Bundesamt, 2014): Von den 2013 total 115‘687 Gefährdungseinschätzungen entfallen 

38‘622 Verfahren auf akute oder latente Kindeswohlgefährdung, während in 77‘065 Verfahren keine 

Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde, mitunter aber dennoch ein Hilfebedarf besteht. Zahlenmä-

ßig innerhalb der akuten Kindeswohlgefährdung am bedeutendsten sind mit 10‘889 Verfahren die 

Gefährdungseinschätzungen bei Anzeichen auf Vernachlässigung, gefolgt von körperlicher Misshand-
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lung (4‘929 Verfahren), psychischer Misshandlung (4‘537 Verfahren) und sexueller Gewalt (1‘049 

Verfahren) (Statistisches Bundesamt, 2014). In einem ähnlichen Verhältnis stehen die Zahlen der ver-

schiedenen Misshandlungsformen bei latenter Kindeswohlgefährdungen für die 817 Fälle auf sexuelle 

Gewalt entfielen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Gesetzestexten keine operationalisierten 

Definitionen von Kindsmisshandlung festgeschrieben sind und entsprechend unterschiedliche Schwel-

len zwischen problematischem Erziehungsverhalten und Kindsmisshandlung zur Anwendung kom-

men. Schon Coester (1983) hat in seiner Habilitationsschrift zum Kindeswohlbegriff im deutschen 

Familienrecht festgestellt, dass dieser Begriff bewusst offen gehalten wurde (vgl. hierzu auchFegert, 

2000). Jede Operationalisierung des Kindeswohlbegriffs würde aktuelle Einschätzungen zu Erzie-

hungshaltungen mit einbeziehen. Betrachtet man nur Einstellungswechsel seit der Nachkriegszeit bis 

heute wird schnell deutlich, dass ein operationalisierter Kindeswohlbegriff wiederholte Male überar-

beitet hätte werden müssen. Diese gewollte Unbestimmtheit muss jeweils im Einzelfall, z.B. im Rah-

men von Expertengutachten aus den Tatsachenwissenschaften substantiiert werden. Bei der Erfassung 

des so genannten „Verdachts auf Kindeswohlgefährdung“ kommt ein weiteres Element hinzu, näm-

lich, dass es sich hier nicht um eine Feststellungsfrage in der Jetztzeit handelt, sondern genau genom-

men um eine Prognosefrage. Dies hat der Bundesgerichtshof in Zivilsachen (BGH) bereits in den 

1950er Jahren deutlich gemacht (Schmid & Meysen, 2006, vgl. Kasten 6). Insofern sind Häufigkeits-

angaben zur Abklärung eines prognostisch orientierten Verdachts auf Kindeswohlgefährdung nicht für 

einen Vergleich mit Häufigkeitszahlen, welche sich auf diagnostische Befunde oder strafrechtlich 

untersuchte Taten beziehen, geeignet. Im klinisch-medizinischen Bereich wird unter Kindeswohlge-

fährdung häufig das Vorliegen von Befunden einer Kindesmisshandlung (miss)verstanden. Vergleiche 

von Inanspruchnahmezahlen aus Krankenhäusern, welche sich auf diagnostische Kategorien beziehen, 

mit den Häufigkeiten von Verdachtsabklärungen in Jugendämtern, wie sie nun in der Jugendhilfesta-

tistik eingeführt wurden, sind entsprechend problematisch. Auch die Häufigkeiten von Sorgerechtsent-

zügen (§ 1666 a BGB) und anderen Eingriffen in Teile der elterlichen Sorge, wie z.B. Entzug des Auf-

enthaltsbestimmungsrechts etc., sind nicht in den unterschiedlichen Gerichtsstatistiken in Deutschland 

bestimmten Anlasstaten zuzuordnen, sondern es geht jeweils um eine Entscheidung welche auf der 

Prognose einer zukünftigen Kindeswohlgefährdung, beruht. Analysiert man bspw. Gerichtsgutachten 

im familienrechtlichen Bereich, so überschätzt man die Häufigkeit des Missbrauchsvorwurfs, da gera-

de bei dieser umstrittenen Fragestellung besonders häufig ein Gutachten vergeben wird. Insofern sind 

repräsentative Aktenanalysen ganzer Jahrgänge erforderlich, um die Häufigkeit des Missbrauchsvor-

wurfs in familienrechtlichen Verfahren zu erfassen. Nach zahlreichen Berichten in den Medien in den 

1990er Jahren, die davon ausgehen, dass Vorwürfe sexuellen Missbrauchs in Scheidungs- und Tren-

nungsauseinandersetzungen dramatisch zugenommen hätten, zeigte eine erste Aktenanalyse (Busse, 

2001), dass der Anteil an Fällen mit sexuellem Missbrauchsverdacht in allen untersuchten Jahren unter 

5% lag und nicht kontinuierlich angestiegen ist.  
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Kasten 6: Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat den Begriff der Kindeswohlgefährdung in ei-

nem Urteil von 1956 konkretisiert und versteht darunter „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vor-

handene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Si-

cherheit voraussehen lässt.“ Aus dieser Definition ergeben sich drei Kriterien für die Feststellung einer 

Kindeswohlgefährdung, die gleichzeitig erfüllt sein müssen: gegenwärtig vorhandene Gefahr, Erheblich-

keit der Schädigung sowie Sicherheit der Vorhersage. 

BGH FamRZ 1956, 350, zitiert nach Schmid und Meysen (2006) 

Bereits seit längerem werden bundesweit für die Jugendämter die Häufigkeit von Leistungen wie 

Hilfen zur Erziehung oder Inobhutnahmen durch die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik26 

erfasst. Die gesetzlichen Grundlagen zur Regelung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland er-

möglichen es Kinder, Jugendlichen und ihren Familien unentgeltlich Unterstützung einzufordern, auch 

in Situationen, in denen (noch) keine Kindsmisshandlung aufgetreten ist. Entsprechend ist der Umfang 

an Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe verhältnismäßig hoch: Für 2011 werden 63 Hilfen zur 

Erziehung pro 1’000 Personen unterhalb von 21 Jahren ausgewiesen (Fendrich & Tabel, 2012). Ge-

mäß dem aktuellsten Monitor „Hilfen zur Erziehung 2014“ (Fendrich, Pothmann, & Tabel, 2014) fällt 

der Anstieg für 2012 mit 0,4% mehr Hilfen zur Erziehung nur gering aus. Insgesamt erhalten in 

Deutschland 2012 über 1 Million Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 21 Jahren Hilfen 

zur Erziehung, wobei 8% der 2012 begonnen Hilfen zur Erziehung auf eine Kindeswohlgefährdung 

durch Kindsmisshandlung entfallen und hier wiederum, wie oben ausgeführt, nur ein kleiner Anteil 

auf sexuelle Gewalt (Fendrich et al., 2014). Weitaus häufiger bietet die Kinder- und Jugendhilfe ihre 

Leistungen somit als personenbezogene soziale Dienstleistungen an (vgl. auch Jud, Fluke, et al., 

2013). 

Wie bereits in den Ausführungen zu den rechtlichen Grundlagen geschildert (vgl. Kap. 2.1), wur-

den besonders in Krankenhäusern bisher kaum Daten zu Kindsmisshandlung erfasst, insbesondere um 

eine allfällige Rückforderung durch die Krankenkassen beim Verursacher der Misshandlung nach § 

294 a SGB V zu vermeiden. Diese Problematik konnte nun mit einer Anpassung des entsprechenden 

Paragraphen behoben werden. Gleichzeitig wurden die Rahmenbedingungen zur Datenerfassung mit 

weiteren Maßnahmen verbessert (vgl. Kap. 2.1). Trotz der Änderungen ist wohl erst nach einer Über-

gangsphase mit reliablen Daten zu rechnen: Wie Becker an der Tagung des UBSKM im Dezember 

2014 berichtete wurden deutschlandweit 2013 erst 300 Fälle sexuellen Missbrauchs nach T74.2 er-

fasst, die Hälfte davon in einem Krankenhaus (Becker, 2014). Neben verlässlichen bundesweiten Da-

ten aus dem medizinischen Sektor27 – und damit auch zur Kinder- und Jugendpsychiatrie – fehlen 

bspw. auch repräsentative Daten zu Misshandlungsfällen in stationären Einrichtungen, zu den Fällen, 
                                                        

26  Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik wird als Forschungsverbund von der Technischen Universi-
tät Dortmund und dem Deutschen Jugendinstitut DJI getragen (www.akjstat.tu-dortmund.de).  

27 Sethi et al. (2013) weisen darauf hin, dass in Europa nicht nur in Deutschland Kliniken Kindsmisshandlung 
ungenügend erfassen.  
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die in der Schulsozialarbeit oder der Schulpsychologie bekannt werden, oder zu Fällen bei Beratungs-

stellen in freier Trägerschaft, wo es besonders zum Thema des sexuellen Missbrauchs verschiedene 

spezialisierte Angebote gibt.  

Ähnlich wie bei den Prävalenzstudien ist auch bei Erfassung von Kindsmisshandlung in Versor-

gungssystemen die Vergleichbarkeit eingeschränkt (vgl. Witt, Rassenhofer, Pillhofer, Plener, & 

Fegert, 2013). Die Datensätze erfassen Kindsmisshandlung in Abhängigkeit unterschiedlicher Defini-

tionen und messmethodischer Umsetzung von Begriffen (vgl. Jud, 2015a). Auch fehlt für Deutschland 

ein Einigungsprozess über verschiedene Sozialrechtsgebiete, also Krankenversorgung, Jugendhilfe, 

etc., die etwa in den Vereinigten Staaten mit den Definitionen der CDC (Leeb et al., 2008) erfolgt ist. 

Erheblicher Bedarf besteht hier besonders hinsichtlich einer Einigung in Bezug auf die Definition von 

Anlasshandlungen, die in unterschiedlichen Systemen als Verdachtsfall oder bestätigter Fall dokumen-

tiert werden28. So unterscheiden sich bspw. die in der Jugendhilfestatistik und der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik aufgeführten Kategorien von Kindsmisshandlung sowohl bezüglich den berücksichtigten 

Tatbeständen als auch den Altersgruppen. Studien, welche die Häufigkeit gemeldeter Misshandlungs-

fälle in verschiedenen Versorgungssystemen mit einheitlicher Definition und Operationalisierung an-

hand einer Befragung der zuständigen Fachkräfte erfassen, fehlen in Deutschland auf nationaler Ebe-

ne. Eine Studie von Fegert et al. (Fegert, Berger, Klopfer, Lehmkuhl, & Lehmkuhl, 2001) zu in den 

Versorgungssystemen erfasster sexueller Viktimisierung in den Ballungszentren Köln und Berlin weist 

schließlich darauf hin, dass in Deutschland bei der Erfassung von Kindsmisshandlung in Versorgungs-

systemen – ähnlich wie in anderen Staaten (z.B. Jud, 2008; Maier et al., 2013) – nebeneinander und 

zeitlich gestaffelt oft viele verschiedenen Institutionen in die Betreuung und den Schutz Betroffener 

involviert sind.  

4.3 Zusammenfassung)

Zwar suggeriert der Abstand von 20 Jahren zwischen den beiden KFN-Studien zur Prävalenz sexu-

eller Gewalt an Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eines Vergleichs und damit Aussagen zu 

Zu- oder Abnahme sexueller Gewalt – die Angaben zur Prävalenz haben sich verringert –, die metho-

dischen Einschränkungen lassen einen solchen Vergleich jedoch kaum zu, werden doch u.a. unter-

schiedliche Definitionen angewendet und abweichende Altersgruppen befragt. Kritisch ist zudem zu 

werten, dass mangelhaft zwischen sexuellem Missbrauch durch Bezugspersonen, sexueller Gewalt 

durch Fremdpersonen oder zwischen Gleichaltrigen unterschieden wird, obschon sich diese Phänome-

ne in Entstehung und Folgen unterscheiden. Damit wird auch ein Vergleich der Angaben mit der Stu-

die von Häuser et al. (2011) erschwert, die sich auf sexuellen Missbrauch von Bezugspersonen bezie-

hen und Prävalenzangaben von 12,6 % für alle Formen sexuellen Missbrauchs berichten und 1,9% für 

                                                        
28 Hinweise zur Debatte finden sich auch unter http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/ 

Pdf-Anlagen/Abschlussbericht-Runder-Tisch-sexueller-kindesmissbrauch,property=pdf,bereich=bmfsfj, 
sprache=de,rwb=true.pdf. 
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schwere Formen. Obschon die Studie methodisch hohe Standards aufweist, ist die Stichprobe von 

2‘504 Personen für ganz Deutschland als eher knapp zu werten, obschon die Beteiligung mit 56% für 

eine schriftliche Befragung zufriedenstellend ist (Häuser et al., 2011). Über alle drei Studien hinweg 

wird deutlich, dass Frauen deutlich häufiger von sexueller Gewalt in ihrer Kindheit berichten als Män-

ner. Zwar trägt möglicherweise auch eine höhere Scham bei Männern dazu bei, dass sie weniger häu-

fig von Missbrauchserfahrungen berichten (z.B. Watkins & Bentovim, 1992), allerdings dürften Frau-

en in ihrer Kindheit dennoch insgesamt häufiger von sexueller Gewalt betroffen gewesen sein als 

Männer. Vollständig fehlt für Deutschland eine Studie, die Prävalenzen zu sexuellen Gewalterfahrun-

gen von Jugendlichen erfasst und damit weniger Erinnerungsverzerrungen und Fehlattributionen un-

terliegt als die Befragung von Erwachsenen zu Erfahrungen in ihrer Kindheit. Mit dem multizentri-

schen Projekt MiKADO sind deutschlandweit weitere Studien zur Betroffenheit von sexueller Vikti-

misierung in der Kindheit durchgeführt worden. Leider ist es dabei nicht gelungen, eine Prävalenzstu-

die mit direkter Befragung von Kindern und Jugendlichen zu implementieren. Für eine profunde Ein-

schätzung der Qualität der Befragung Jugendlicher zu sexuellen Onlineerfahrungen sowie der retro-

spektiven Befragung Erwachsener zu sexuellen Gewalterfahrungen in der Kindheit fehlten die 

Schlussberichte. Hinweise auf der Website des Projekts zeigen für die Repräsentativität problemati-

sche Aspekte wie eine Übervertretung von Teilnehmenden mit höherem Bildungsniveau.  

Für das Hellfeld ist besonders kritisch zu werten, dass für den medizinischen Sektor (noch) keine 

verlässlichen Daten vorhanden, obschon sich nun zumindest die Rahmenbedingungen für die Erfas-

sung deutlich verbessert haben. Auch für die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe werden 

erst seit kurzem verschiedene Formen der Kindeswohlgefährdung erfasst. Von den 2013 total 115‘687 

Gefährdungseinschätzungen entfallen ein Drittel auf akute oder latente Kindeswohlgefährdung und 

hiervon 1‘866 Verfahren auf sexuelle Gewalt. Der gegenüber anderen Formen von Misshandlung eher 

geringe Anteil an sexueller Viktimisierung, die der Kinder- und Jugendhilfe bekannt werden, deckt 

sich mit den Anteilen, die für andere westliche Nationen berichtet werden (vgl. Kap. 5.2 und 5.3).  

Im Strafrecht werden bereits seit vielen Jahren Daten erhoben. Gegenüber den verfolgten Fällen zu 

sexuellem Missbrauch an Kindern in den 90er Jahren und um die Jahrtausendwende liegen die aktuell 

bekannt gewordenen Fälle merklich tiefer (vertiefend dazu Kap. 6). Da jedoch die zur Anzeige gelang-

ten Straftaten auch innerhalb des Hellfelds wohl nur einen eher geringen Anteil ausmachen, sind ver-

lässliche Daten zu Anzeigen nicht genügend um abschätzen zu können, wie und in welchem Umfang 

Deutschland seine Verantwortung für Hilfe und Schutz Missbrauchsbetroffener wahrnimmt. Da bei 

den Studien zur Prävalenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung 

methodische Lücken bestehen und vor allem verlässliche Daten zu gemeldeten Fällen für verschiedene 

Versorgungssysteme fehlen (vgl. Witt et al., 2013), sind entsprechend auch Schätzungen zur Differenz 

zwischen aufgedeckten Fällen und der Dunkelziffer an nicht bekannt gewordenen Fällen ungenügend 

empirisch fundiert. Für ein verlässliches Bild zu den Inzidenzen sexueller Viktimisierung von Kindern 

und Jugendlichen im Hellfeld wären möglichst Daten zu gemeldeten Fällen in den unterschiedlichen 
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Versorgungssystemen im gleichen Zeitraum nötig. Für eine akkurate Abschätzung der Differenz zum 

Dunkelfeld – d.h. zur Anzahl Betroffener, die nicht Schutz und Hilfe in einem Versorgungssystem 

erfahren – wäre sodann möglichst gleichzeitig eine umfassende Stichprobe an Jugendlichen in der 

Gesamtbevölkerung zur Thematik zu befragen, da eine retrospektive Befragung Erwachsener frühere 

Jahre oder gar Jahrzehnte ins Blickfeld nimmt. Bei der Konzeption der Dunkelfeldstudie wäre sodann 

eine Einjahresprävalenz zu berücksichtigen, da sich in den Versorgungssystemen gemeldete Fälle von 

betroffenen Kindern und Jugendlichen oft auf weniger weit zurückliegende Taten beziehen.  
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5. Internationaler)Überblick)zur)Häufigkeit)sexuellen)Kindesmissbrauchs)

5.1 Populationsstudien)

David Finkelhor war 1994 einer der ersten, der einen internationalen Vergleich der Häufigkeiten 

sexuellen Missbrauchs anstellte. Er verglich Studien zur Häufigkeit sexuellen Missbrauchs aus 20 

Ländern und fand Prävalenzraten von 7 % bis 36 % für Mädchen und 3 % bis 29 % für Jungen 

(Finkelhor, 1994). Seine Arbeit wurde 2009 von Noemí Pereda und Kolleginnen (Pereda, Guilera, 

Forns, & Gomez-Benito, 2009) fortgesetzt (vgl. Tabelle 7). Sie schlossen 39 Prävalenzstudien aus 21 

Ländern in ihre Arbeit ein und fanden Prävalenzraten sexuellen Missbrauchs von 0 bis 53% für Frauen 

und 0 bis 60% für Männer. Die Autorinnen schlossen, dass sich aus dem Verteilungsmuster, das mit 

dem von Finkelhor (1994) gefundenen vergleichbar war, Hinweise auf ein allgemeines Muster der 

Häufigkeit sexuellen Missbrauchs ergibt, das über Jahre konstant bleibt (Pereda et al., 2009). Die auf-

fällig große Schwankungsbreite erklärt sich durch variierende Definitionen sexuellen Missbrauchs und 

unterschiedliche Erhebungsmethoden. 

Mit dem Ziel, die weltweite Prävalenz sexuellen Kindesmissbrauchs zu schätzen, erstellten dann 

Stoltenborgh et al. (2011) eine große Meta-Analyse mit Studien aus der ganzen Welt. Eingeschlossen 

wurden Daten von 331 unabhängigen Stichproben mit insgesamt knapp 10 Mio. Teilnehmern. Die 

globale, kombinierte Prävalenz aus all diesen Stichproben betrug 11,8%. Die Autoren berechneten 

jedoch zudem spezifische Prävalenzraten differenziert nach verschiedenen Gesichtspunkten. 

Ein substantieller Geschlechterunterschied zeigte sich weltweit und auch für die einzelnen Konti-

nente. Frauen berichteten signifikant häufiger, in Kindheit und Jugend sexuell missbraucht worden zu 

sein als Männer (18% vs. 7,6%). Diese Werte sind in ihrer Größenordnung vergleichbar mit der zwei 

Jahre älteren internationalen Meta-Analyse von Pereda et al. (2009), die Prävalenzen sexuellen Miss-

brauchs für Mädchen von 19,7% und für Jungen von 7,9% gefunden hatten. Stoltenborgh und Kolle-

gen (2011) erklären den großen Geschlechterunterschied einerseits mit einer tatsächlichen Häufung 

von Missbrauchsfällen bei Mädchen, aber andererseits auch einer möglichen größeren Hürde für Jun-

gen und Männer, einen Missbrauch offen zu legen, bzw. einer Kombination aus beiden Aspekten. Die 

traditionelle gesellschaftliche Sichtweise von Männern als dem starken Geschlecht, das eher Aggres-

sor als Opfer darstellt, löst möglicherweise bei Jungen und Männern noch mehr das Gefühl von 

Schwäche und Versagen aus und erschwert es dadurch vermutlich zusätzlich, von einem sexuellen 

Missbrauch zu berichten (z.B. Romano & De Luca, 2001). Ferner fürchten sie möglicherweise, eher 

als Anstifter des sexuellen Missbrauchs angesehen zu werden denn als Betroffene (Dhaliwal, Gauzas, 

Antonowicz, & Ross, 1996).  

Ein weiterer Aspekt, der in der Metaanalyse von Stoltenborgh und Kollegen (2011) die Höhe der 

Prävalenz beeinflusste, war der Kontinent, auf dem die untersuchte Stichprobe lebte, was ebenfalls den 

Ergebnissen von Pereda und Kollegen aus dem Jahr 2009 entspricht (Pereda et al., 2009). So fanden 
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sich die niedrigsten Prävalenzen sowohl für Jungen als auch für Mädchen in asiatischen Stichproben. 

Die höchsten Prävalenzen für Jungen ergaben sich in afrikanischen, für Mädchen in australischen 

Stichproben. Die Autoren betonen, dass die in die Meta-Analyse eingeschlossenen Studien nicht pri-

mär auf einen interkulturellen Vergleich ausgerichtet sind, und dass der kulturelle Einfluss auf Prä-

valenzen von Kindesmisshandlung im Allgemeinen noch nicht ausreichend beforscht ist. Kulturelle 

Zugehörigkeit und geographische Region hängen stark zusammen, sind jedoch nicht automatisch das-

selbe. Dennoch liegen den geographischen Unterschieden der Prävalenzraten vermutlich auch kulturel-

le Unterschiede bezüglich der Einstellung und Offenheit gegenüber dem Thema Sexualität, bezüglich 

der Bereitschaft, sexuellen Missbrauch anzusprechen und auch bezüglich der tatsächlichen Auftre-

tenswahrscheinlichkeit sexuellen Missbrauchs zugrunde. Die ökonomische Entwicklung der geogra-

phischen Region scheint keinen klaren Einfluss zu haben. Die Befunde waren hier uneindeutig. Ein-

schränkend muss die Heterogenität der untersuchten Stichproben, Erhebungsformen und Definitionen 

sexuellen Missbrauchs genannt werden (vgl. Kap. 3). 

Die Autoren schließen aus ihrer großen, internationalen Meta-Analyse, dass sexueller Kindesmiss-

brauch ein weltweites Problem darstellt. Auch wenn methodische Unterschiede und Schwächen der 

eingeschlossenen Studien einen Einfluss auf die Prävalenzschätzungen haben, wird dennoch deutlich, 

dass das Ausmaß sexuellen Missbrauchs beträchtlich ist. Bereits die unteren Grenzen der Prävalenz-

schätzungen, 16,4% für Mädchen und 6,6% für Jungen bedeuten, dass Millionen von Kindern und 

Jugendlichen betroffen sind (Stoltenborgh et al., 2011). 

Eine weitere zu erwähnende Meta-Analyse ist die Arbeit von Barth und Kollegen (2013). Die Au-

toren hatten zum Ziel, aktuelle Prävalenzschätzungen für die weltweite Häufigkeit sexuellen Kindes-

missbrauchs auf der Basis von Studien, die Kinder und Jugendliche direkt befragen, zu berechnen. Sie 

schlossen 55, zwischen 2002 und 2009 veröffentlichte Arbeiten aus 24 Ländern ein. Es wurden vier 

Arten von sexuellem Missbrauch unterschieden: ohne Körperkontakt, mit Körperkontakt, erzwungene 

Penetration, gemischte Form. Entsprechend der Zuordnung zu diesen vorgegebenen Kategorien 

schwankten die Prävalenzschätzungen zwischen 8 bis 31% für Mädchen und 3 bis 17% für Jungen. 

Vergleichbar mit Stoltenborgh et al. (2011) ergaben sich auch hier Hinweise auf höhere Prävalenzra-

ten in Afrika. Die Befunde für die weiteren Kontinente waren gemischt. Beim Vergleich der Studien 

ergaben sich hohe Werte für die Heterogenitätsmaße. Die Autoren schlossen jedoch auf eine Ver-

gleichbarkeit ihrer Ergebnisse mit vorangegangenen Meta-Analysen wie etwa Pereda et al. (2009) und 

Stoltenborgh et al. (2011), die jedoch auf der retrospektiven Befragung Erwachsener beruhen. Barth et 

al. (2013) betonen, dass durch die Befragung von Kindern und Jugendlichen Schätzungen der aktuel-

len Häufigkeit sexuellen Kindesmissbrauchs möglich sind, während Befragungen von Erwachsenen 

ein Bild der Situation vor Jahrzehnten vermitteln.  
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5.1.1 Einzelne*Beispiele*europäischer*Studien*

In unserer europäischen Nachbarschaft wurden in den letzten Jahren teilweise große Populations-

studien durchgeführt. Beispielhaft werden drei der Studien hier kurz vorgestellt. Daneben wird auf 

Sethi et al. (Sethi, Mitis, Alink, Butchart, Wagner & Stoltenborgh, 2013) verwiesen, welche für das 

Regionalbüro der World Health Organization einen Überblick zur Verbreitung von Kindsmisshand-

lung auf dem europäischen Kontinent geben (vgl. Grafik 8).  

Grafik 8: Überblick zu weltweiten und europäischen Prävalenzangaben mit 85% Konfidenzinterval-

len für sexuellen Missbrauch, körperliche und emotionale Misshandlung (Sethi et al., 2013, S. 18) 

 

Dänemark. In Dänemark wurden in den Jahren 2008 und 2009 eine zufällig gezogene, repräsenta-

tive Stichprobe von 24jährigen (N=4‘718) aus der Geburtskohorte 1984 zu Misshandlungserfahrungen 

in der Kindheit befragt (Christoffersen et al., 2013). Die Rücklaufquote betrug 63%, so dass eine ef-

fektive Stichprobe von 2‘980 jungen Erwachsenen an der Studie teilnahm. Die Befragung erfolgte 

anhand eines strukturierten Interviews via Telefon bzw. bei einem Hausbesuch. Im Interview wurde 

keine Missbrauchsdefinition per se vorgegeben, sondern nach als missbräuchlich wahrgenommenen 

Erlebnissen gefragt. Sexueller Missbrauch wurde retrospektiv anhand von vier Ja/Nein-Fragen erfasst. 

Es ergab sich insgesamt eine Prävalenz für sexuellen Missbrauch von 3,4%. Differenziert nach Ge-

schlechtern fanden die Autoren eine Prävalenz von 0,6% für Männer und 6,4% für Frauen. Zu beach-

ten ist hier, dass es sich um die Prävalenz für sexuellen Missbrauch bis zum Alter von 24 handelt und 

von daher die Zahlen nicht mit den Zahlen bei Berücksichtigung einer Schutzaltersgrenze von 18 Jah-

ren vergleichbar sind.  
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Niederlande. Die Prävalenz von Kindesmisshandlungen wurde in den Niederlanden im Jahr 2005 

erstmals systematisch im Rahmen einer nationalen Prävalenzstudie (Befragung von Fachkräften; 

Euser, van IJzendoorn, Prinzie, & Bakermans-Kranenburg, 2010, vgl. Kap. 5.2) und einer Schülerstu-

die (Selbstbericht; Lamers-Winkelman, Slot, Bijl, & Vijbrief, 2007) erfasst. Im Jahr 2010 wurde diese 

Prävalenzstudie mit denselben Methoden repliziert. Für die Selbstberichtstudie wurden 1‘936 Schüler 

aus 29 Schulen im Alter von 12 bis 17 Jahren anhand eines Fragebogens befragt. Der Fragebogen be-

stand aus 24 Fragen, die auf dem Dating Violence Questionnaire (Douglas & Straus, 2006) und der 

Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTS-PC; Straus et al., 1998) basierten. Die Schülerbefragung 

ergab eine Prävalenz für sexuellen Missbrauch von etwa 3%. Zu beachten ist bei den Ergebnissen der 

niederländischen Studien, dass es sich um Einjahresprävalenzen handelt, die nicht mit den Lebenszeit-

prävalenzen aus anderen Studien vergleichbar sind. Da hier nur Fälle berücksichtigt wurden, die im 

spezifischen Jahr des Projektzeitraums stattfanden, vermuten die Autoren, dass die Lebenszeitprä-

valenz für sexuellen Kindesmissbrauch in den Niederlanden deutlich höher als die gefundenen 3% 

liegt. 

Schweiz. Die Optimus-Studie Schweiz ist Teil der größeren multinationalen Optimus-Studie, deren 

Ziel es unter anderem ist, Informationen über die Häufigkeit sexueller Viktimisierung zu sammeln. 

Ein großer Bestandteil der Studie in der Schweiz war die standardisierte Schülerbefragung einer reprä-

sentativen Stichprobe von knapp 7‘000 Neuntklässlern im Jahr 2009 (Averdijk et al., 2011). Die Fra-

gen basierten auf dem „Juvenile Victimization Questionnaire“ von Hamby et al. (Hamby, Finkelhor, 

Ormrod, & Turner, 2004) sowie auf 15 Screeningfragen eines vom Projektteam selbst entwickelten 

Instruments. 

Die Befragung ergab einen Anteil von 22% der Mädchen und 8% der Jungen, die angaben, in ih-

rem Leben bislang mindestens einmal Opfer eines sexuellen Übergriffs mit Körperkontakt geworden 

zu sein. Bei der schwerwiegendsten Formen mit vollendeter Penetration (oral, anal, vaginal) gaben 

2,6% der Mädchen und 0,5% der Jungen an, betroffen zu sein. Ferner berichteten 40% der Mädchen 

und 20% der Jungen, bislang mindestens einmal in ihrem Leben Opfer sexuellen Missbrauchs ohne 

Körperkontakt im Sinne von Belästigung, Exhibitionismus oder Viktimisierung über elektronische 

Medien geworden zu sein. Überwiegend waren die Jugendlichen bei mehr als einer Gelegenheit zum 

Opfer geworden. Bei der Einordnung der Zahlen ist wichtig zu berücksichtigen, dass der mit Abstand 

größte Anteil der berichteten sexuellen Viktimisierung auf sexuelle Gewalt zwischen Jugendlichen 

untereinander entfällt (50 bis 75% durch Gleichaltrige; Mohler-Kuo et al., 2014). Für einen ersten 

groben Vergleich mit Deutschland können hier die Zahlen von Helming et al. (2011) herangezogen 

werden, wo eine Befragung von Fachkräften in Heimen, Schulen und Internaten für die vorangegan-

genen drei Jahre einen Anteil von 30 bis 40% von sexueller Gewalt  unter Jugendlicher ergab. Die 

Vergleichbarkeit ist dadurch eingeschränkt, dass hier Fachkräfte und nicht die Jugendlichen selbst als 

Informanten dienten und der Anteil sich auch nur auf sexuelle Gewalt unter Jugendlichen innerhalb 

von Einrichtungen bezieht. Weiterhin ist zu beachten, dass eine direkte Befragung von Jugendlichen, 
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die für Deutschland in diesem Rahmen noch nicht existiert, möglicherweise andere Ergebnisse er-

bringt als eine retrospektive Befragung Erwachsener zu ihrer Kindheit und Jugend. Insbesondere se-

xuelle Gewalt, die Gleichaltrige untereinander erleben, scheinen in der retrospektiven Befragung Er-

wachsener weniger Bedeutung zu haben und somit weniger genannt zu werden. 

5.2 Befragung,von,Fachkräften,,

Bereits 1979 wurde in den Vereinigten Staaten die erste National Incidence Study of Child Abuse 

and Neglect (NIS) durchgeführt (National Center on Child Abuse and Neglect, 1981). Diese erste Er-

hebung wurde in jedem folgenden Jahrzehnt durch eine weitere ergänzt (Sedlak, 1991; Sedlak & 

Broadhurst, 1996; Sedlak, Mettenburg, Basena, et al., 2010). In Kanada wurde das Konzept einer 1993 

durchgeführten Studie zu gemeldeter Kindsmisshandlung in der Provinz Ontario (Trocmé, McPhee, & 

Tam, 1995) auf ganz Kanada ausgeweitet und als Canadian Incidence Study on Reported Child Abuse 

and Neglect (CIS) im Abstand von fünf Jahren in bisher drei Zyklen wiederholt, letztmals 2008 

(Public Health Agency of Canada (PHAC), 2010; Trocmé et al., 2005; Trocmé et al., 2010c; Trocmé, 

Tourigny, MacLaurin, & Fallon, 2003). Sowohl die NIS als auch die CIS erfassen die Inzidenz von 

Kindsmisshandlung über eine national repräsentative Stichprobe der staatlichen Kinderschutzeinrich-

tungen. Für eine dreimonatigen Referenzperiode werden die neu gemeldeten Verdachtsfälle von 

Kindsmisshandlung erfasst und auf die jährlichen Inzidenzraten für den ganzen Staat hochgerechnet 

(Fallon, Trocmé, Fluke, et al., 2010). Zusätzlich zu den staatlichen Kinderschutzeinrichtungen berück-

sichtigt die NIS auch weitere Versorgungssysteme wie Kinderkliniken, Einrichtungen der Kinder-

psychiatrie, Polizeikorps, etc. (Sedlak, Mettenburg, Basena, et al., 2010). Um Fälle zu identifizieren, 

die bei mehr als einer Einrichtung anhängig wurden, hat das Forschungsteam eine Kombination ver-

schiedener demografischer Faktoren verwendet, die ein möglichst genaues Matching ermöglicht, ohne 

die Anonymität der Betroffenen aufzuheben: Die Kombination berücksichtigt u.a. den zweiten Buch-

staben des Vornamens, den dritten Buchstaben des Nachnamens, Geburtstag und Geburtsjahr (ohne 

Geburtsmonat), Geschlecht, Bundesstaat und die letzten Ziffern der Postleitzahl.  

Der Zugang des NIS über mehrere Versorgungssysteme hinweg wurde 2005 erstmals in Europa 

durch die Niederlande in der Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen 

(NPM) (Euser et al., 2010) übernommen und 2010 repliziert (Alink et al., 2011; Euser et al., 2013)29. 

Daneben wurde für die Studie (Euser et al., 2013) auch der administrative Datensatz zu Kindsmiss-

handlung in den 15 staatlichen Kinderschutzzentren berücksichtigt (vgl. Kap. 5.3). Schließlich wurde 

in der Schweizer Optimus-Studie das Design der NIS für den Bereich der sexuellen Viktimisierung 

von Kindern und Jugendlichen übernommen und die entsprechenden Inzidenzdaten zu mehreren Ver-

sorgungsbereichen zusammengetragen, wobei die Referenzperiode auf 6 Monate ausgeweitet wurde 

                                                        
29  Beide NPM-Zyklen umfassten nicht nur die Erfassung von Kindsmisshandlung in den Versorgungssystemen, 

sondern jeweils auch eine Prävalenzstudie (vgl. Kap. 5.1).  
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(Maier et al., 2013)30. Wichtige Ergebnisse der vier Studienreihen werden nachfolgend vorgestellt, 

wobei ein besonderer Fokus auf die beiden europäischen Studien gelegt wird.  

Kanada. Die Befragung von Fachkräften im Rahmen der CIS-2008 bezieht sich auf eine Stichpro-

be von 112 der insgesamt 412 Einrichtungen der staatlichen Kinderschutzeinrichtungen in Kanada 

(Trocmé et al., 2010b). Dazu müssen die sehr hohe Beteiligung und wenigen Missings hervorgehoben 

werden: Für die meisten Items sind 98% der Daten vorhanden. Von den 85‘440 gesicherten Fällen von 

Kindsmisshandlung für 2008 entfallen 3% auf sexuellen Missbrauch (0.34 Fälle pro 1‘000 Kinder) 

(Trocmé et al., 2010a). 51% dieser Fälle betreffen mehrfache sexuelle Gewalt. Mit 18% sind für die 

CIS-2008 weniger häufig als in anderen Studien bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen mehre-

re Formen von Kindsmisshandlung erfasst. Die Studie weist außerdem darauf hin, dass bei 8% der 

sexuell missbrauchten Kinder und Jugendlichen eine medizinische Behandlung der körperlichen Ver-

letzungen notwendig war.  

Niederlande. Die hier berichteten Häufigkeiten31 beziehen sich auf die Zahlen für den schulischen 

Bereich, niedergelassene Pädiater, Polizeikorps, etc. Die Ergebnisse für die staatlichen Kinderschutz-

zentren wurden separat anhand eines administrativen Datensatzes ausgewertet. Für den Zyklus von 

2010 ergab die Studie 96‘175 Fälle bekannt gewordener Kindsmisshandlung in verschiedenen Einrich-

tungen und Versorgungssystemen, was 2.7% der Bevölkerung in dieser Altersgruppe betrifft. Fälle 

sexuellen Missbrauchs machen innerhalb der bekannt gewordenen Kindsmisshandlungen mit 3% den 

geringsten Anteil aus. Annähernd die Hälfte der Kinder und Jugendlichen war von zwei oder mehr 

Formen von Kindsmisshandlung betroffen. Es werden sowohl keine signifikanten Unterschiede für die 

Häufigkeit von Kindsmisshandlungen insgesamt im Jahr 2005 im Vergleich zu 2010 berichtet als auch 

für den 5-Jahres-Vergleich bei sexuellen Missbräuchen.  

Schweiz. Die durch eine sprachlich-kulturelle Diversität mitbeeinflusste Komplexität der Versor-

gungslandschaft umfasste 201032 zum Zeitpunkt der Optimus-Studie (Maier et al., 2013) rund 2’400 

Einrichtungen bei den öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, bei weiteren Ein-

richtungen im Sozial- und Gesundheitswesen sowie der Strafverfolgung. Über eine geschichtete Zu-

fallsstichprobe wurden 1’267 Einrichtungen eingeschlossen, wovon sich schließlich 350 (27.6%) an 

der halbjährigen Erfassung von total 911 neu eingetretenen Fällen sexueller Viktimisierung beteiligten 

(Maier et al., 2013). Hochgerechnet auf die minderjährige Bevölkerung in der Schweiz fanden in ei-

nem Jahr 2,68 von 1‘000 Minderjährigen Eingang in die verschiedenen Versorgungssysteme, weil sie 

von einem sexuellen Übergriff betroffen waren. In Einklang mit bisherigen Inzidenzstudien wurde ein 
                                                        

30 Auch die Optimus-Studie Schweiz umfasst mit einer Befragung an Neuntklässlern eine Prävalenzstudie (vgl. 
Kap. 5.1). 

31 In der Studie wird in diesem Zusammenhang wiederholt von Prävalenz gesprochen (Euser et al., 2013). Da es 
jedoch um neu gemeldete Fälle von Kindsmisshandlung geht, wäre es treffender von Inzidenz zu sprechen, wie 
bei der amerikanischen National Incidence Study (z.B. Sedlak, Mettenburg, Winglee, et al., 2010), an dessen 
Design sich die niederländische NPM orientiert (Euser et al., 2013).  

32  Durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht wurde die Zahl der Einrichtungen bei den öffentlichen 
Trägern per 1. Januar 2013 markant reduziert, von 1‘414 Behörden im Jahr 2012 zu neu 148 Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden (Wider, 2014). 
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höherer Anteil an betroffenen Mädchen für alle Formen sexueller Viktimisierung gefunden (Maier et 

al., 2013). Die Rate von 2,68 pro 1‘000 Kindern und Jugendlichen, die von sexueller Gewalt betroffen 

waren, ist im Vergleich zu Daten aus Versorgungssystemen anderer Staaten hoch: Im vergleichbaren 

Design wurden für die Vereinigten Staaten 2005/2006 eine Rate von 2,45 per 1‘000 Kinder und Ju-

gendlichen erfasst, die von einem sexuellen Übergriff betroffen sind (NIS-4; Sedlak, Mettenburg, 

Basena, et al., 2010), und für die Niederlande eine Rate von 0,8 per 1‘000 Kinder und Jugendlichen33 

(Alink et al., 2011, S. 56). Verschiedene Faktoren mögen zu diesen Unterschieden beigetragen haben. 

Erstens kommt in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland auf sexuelle Viktimisierung spezialisierten 

Beratungsstellen in freier Trägerschaft eine hohe Bedeutung zu; mit weiteren Institutionen, die freiwil-

lige Beratung und Unterstützung anbieten, haben sie 64% der Fälle zur Stichprobe beigetragen (vgl. 

Jud, König, Liebhardt, & Fegert, 2013). Durch einen vorwiegend telefonisch erfolgenden und entspre-

chend anonym möglichen Zugang sind sie besonders auch für Jugendliche Selbstmelder eine nieder-

schwellige Anlaufstelle, die rege genutzt wird (vgl. Jud, König, et al., 2013). Zweitens ist mit 25% ein 

hoher Anteil der Betroffenen Opfer von sexueller Gewalt durch Gleichaltrige. Zwar sind auch in der 

Optimus-Studie vergleichbar zur bisherigen Literatur (z.B. Finkelhor, 1994) die meiste Gewalt bei 

Tätern im nahen familiären Umfeld verortet, die Kategorie der sexuellen Gewalt durch gleichaltrige 

Täter scheint hingegen bisher eher unterschätzt worden zu sein (z.B. Ackard & Neumark-Sztainer, 

2002). Dieser Anteil steht auch in Übereinstimmung mit dem hohen Anteil an entsprechenden Tätern 

in der gleichzeitig erfolgten Prävalenzstudie an Jugendlichen im neunten Schuljahr (Averdijk et al., 

2011). Es bleibt jedoch offen, ob Schweizer Fachkräfte besonders für die Problematik sexueller Ge-

walt unter Jugendlichen sensibilisiert sind, der Anteil an entsprechenden Fällen gegenüber anderen 

Staaten deutlich erhöht ist, oder weitere Gründe zum hohen Anteil an sexueller Gewalt unter Jugendli-

chen beigetragen haben.  

Vereinigte Staaten. Mit dem Zyklus von 2005-2006 wurde in den Vereinigten Staaten bereits die 

vierte National Incidence Study of Child Abuse & Neglect durchgeführt (Sedlak, Mettenburg, Basena, 

et al., 2010): Total 1‘256‘600 Kinder und Jugendliche waren von einer Kindsmisshandlung betroffen, 

die eine körperliche oder psychische Schädigung34 nach sich zog. Das entspricht 1 Kind auf 58 in den 

Vereinigten Staaten. Vergleichbar mit den bereits besprochenen Studien entfällt der meiste Teil der 

Fälle auf Vernachlässigung (61%). Die 135‘500 Fälle sexuellen Missbrauchs machen den geringsten 

Anteil (11%) unter den verschiedenen Misshandlungsformen aus. Die Rate an sexuell missbrauchten 

Kindern und Jugendlichen nahm zwischen dem dritten (Erhebung 1993) und vierten Zyklus der NIS 

mit 44% signifikant ab. Zusätzlich war die Abnahme bei den körperlichen und psychischen Misshand-

                                                        
33  Diese Zahl betrifft die zuweisenden Einrichtungen. Es werden keine Raten zur Verfügung gestellt, die sowohl 

die niederländischen Jugendämter als auch die zuweisenden Stellen umfassen. Allerdings sind auch die Anteil 
an Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs in den niederländischen Jugendämtern mit einem Anteil von 2,8% 
der Fälle gering (Alink et al., 2011, S. 58).  

34 Neben dem eng gefassten Kriterium einer eingetretenen Schädigung werden in einem weiter gefassten Kriteri-
um auch Misshandlungsfälle erfasst, die ein Risiko für eine ungünstige Entwicklung aufweisen (Sedlak, 
Mettenburg, Basena, et al., 2010).  
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lung annähernd signifikant, während es bei den Vernachlässigungsfällen zu keiner Änderung gekom-

men ist (Sedlak, Mettenburg, Basena, et al., 2010). Mögliche Ursachen für die Abnahme bei gemelde-

tem sexuellem Missbrauch in den Vereinigten Staaten werden detailliert in Kap. 6 besprochen.   

5.3 Administrative,Datensätze,

Neben den wenigen Befragungen von Fachkräften zur Häufigkeit sexuellen Missbrauchs und wei-

terer Formen von Kindsmisshandlung sind auch Datensätze rar, die auf nationaler Ebene für ein Ver-

sorgungssystem die Daten zu Kindsmisshandlung verlässlich erfassen (Krüger & Jud, 2015). Bereits 

am längsten etabliert ist das National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) der Vereinig-

ten Staaten. Dieses sammelt seit 1990 jährlich die Daten der staatlichen Kinderschutzeinrichtungen in 

den föderalen Gliedstaaten in standardisierter Form und bereitet sie in einer Publikation auf (z.B. U.S. 

Department of Health & Human Services, 1997, 2008; U.S. Department of Health and Human 

Services, 2014). Obschon die Beteiligung für die Gliedstaaten freiwillig ist, haben finanzielle Anreize 

dazu geführt, dass aktuelle Daten von allen 50 Gliedstaaten berücksichtigt sind (U.S. Department of 

Health and Human Services, 2014). 2013 wurden 3,9 Millionen Kinder und Jugendliche durch die 

staatlichen Kindesschutzeinrichtungen erfasst; bei 678‘932 von ihnen, also rund einem Fünftel, wurde 

ein Misshandlungsverdacht durch die Abklärung bestätigt. 9% der Misshandlungsbetroffenen waren 

Opfer eines sexuellen Missbrauchs (U.S. Department of Health and Human Services, 2014). Mit 88% 

werden markant mehr weibliche Betroffenen den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe be-

kannt35. Die regelmässige Erfassung der Daten seit mehr als 20 Jahren erlaubt es, Entwicklungen in 

der Häufigkeit sexuellen Missbrauchs zu verfolgen. Diese sind in einem separaten Kapitel dokumen-

tiert (vgl. Kap. 6).   

Vorwiegend in den angelsächsischen Staaten wird gesetzlich vorgegeben, dass die staatlichen Kin-

derschutzeinrichtungen gemeldete Fälle auf Misshandlung hin abklären und den Verdacht absichern 

oder entkräften (Gilbert, 1997, 2012). Entsprechend haben neben den Vereinigten Staaten weitere 

angelsächsische Staaten nationale Register aufgebaut: In Neuseeland werden entsprechende Daten seit 

1992 erfasst und die Datenbank täglich aktualisiert (Mansell, 2006b). Zu diesem hohen Standard hat 

sicher auch beigetragen, dass das bevölkerungsmässig kleine Neuseeland die Kinder- und Jugendhilfe 

auf nationaler Ebene organisiert hat. Australien hat seinen ersten Bericht zum nationalen Register für 

die Berichtsperiode 2012-2013 veröffentlicht (Australian Institute of Health and Welfare, 2014), der 

aktuelle Bericht zur Periode 2013-2014 umfasst noch nicht die disaggregierten Daten für alle födera-

len Gliedstaaten (Australian Institute of Health and Welfare, 2015). Zwar werden im Vereinigten Kö-

nigreich für alle Landesteile Register zu gemeldeten Fällen von Kindsmisshandlung in den staatlichen 

Kinderschutzeinrichtungen geführt (z.B. Department of Education, 2013; The Scottish Government, 

2014), allerdings besteht kein national einheitliches Register mit einheitlichen Definitionen (Munro, 

Brown, & Manful, 2011). Der Anteil an gemeldeten Fällen zu sexuellem Missbrauch für das Berichts-

                                                        
35 Bei 4% fehlen Angaben zum Geschlecht.  
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jahr 2012-2013 beträgt für Schottland 8% (The Scottish Government, 2014)36 und für England 5% 

(Department of Education, 2013)37, der Anteil ist beide Male der geringste innerhalb der weitere 

Misshandlungsformen.   

Die administrativen Daten der 15 staatlichen Kinderschutzzentren in den Niederlanden wurden im 

Rahmen des NPM wissenschaftlich ausgewertet (Euser et al., 2013). Von den 22‘661 Misshandlungs-

betroffenen, die 2010 durch die Kinderschutzeinrichtungen betreut wurden (0.6% der minderjährigen 

Bevölkerung), entfallen 8% auf sexuellen Missbrauch. Gegenüber dem Zyklus von 2005 haben die 

Fälle in den Kinderschutzeinrichtungen mit 67% deutlich zugenommen, der Anstieg bei gemeldeten 

sexuellen Missbräuchen lag bei 18%. Da die Häufigkeiten bekannt gewordener Fälle bei weiteren 

Einrichtungen wie Schulen, Polizei, etc. jedoch nicht zugenommen haben (vgl. Kap. 5.2), kann die 

Zunahme bei den staatlichen Kinderschutzeinrichtungen auch auf das gesteigerte Bewusstsein für das 

Thema in Fachwelt und Öffentlichkeit zurückgeführt werden in Kombination mit bedeutsamen politi-

schen Massnahmen als Folge der Ergebnisse aus dem ersten Zyklus (Euser et al., 2013).  

In Europa führt ausserdem der flämische Teil Belgiens seit 1998 ein nationales Register mit Daten 

zu Kindsmisshandlung. Der aktuellste auf Englisch verfügbare Bericht für 2011 (Kind en Gezin, 2011) 

listet einen Anteil von 1.4% für intrafamiliären Missbrauch und von 2.4% für sexuelle Viktimisierung 

ausserhalb der Familie auf. Zwar führen diverse weitere Nationen Europas nationale Register zur Kin-

der- und Jugendhilfe oder familienrechtlichen Schutzmassnahmen, allerdings fokussieren diese auf die 

geleisteten Massnahmen, Angaben zu den allenfalls zu Grunde liegenden Misshandlungsverdächten 

sind nicht oder nur unvollständig vorhanden (z.B. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz 

(KOKES), 2012).  

Außerhalb Europas ist auf das nationale Register Südkoreas zu verweisen, das ab 2001 aufgebaut 

wurde, nach der Gründung einer nationalen Kinderschutzbehörde (Jud, Fluke, et al., 2013; Pai, Kim, 

Chung, & Ryu, 2009). Während die übrigen genannten Register sich auf staatliche Kinderschutzein-

richtungen resp. die Kinder- und Jugendhilfe beziehen, wurde in Saudi Arabien ein nationales Register 

zu Misshandlung im medizinischen Sektor aufgebaut (Al Eissa & Almuneef, 2010). Der kurze Über-

blick mit Fokus auf Ergebnisse zu gemeldeten Missbrauchsfällen in europäischen Staaten beansprucht 

keine Vollständigkeit, zumal Publikationen zu entsprechenden Datensätzen oft nicht auf Englisch ver-

fügbar sind. Auch bei hier aufgeführten Datensätzen sind teils nur wichtige Ergebnisse auf Englisch 

übersetzt. Gründe für die erst wenigen nationalen Register zu Kindsmisshandlung und die wenigen 

national repräsentativen Studien zur Häufigkeit gemeldeter Misshandlungsfälle in Versorgungssyste-

men – die keineswegs nur einkommensschwache Staaten betreffen – werden bei Jud et al. (2013b) 

erörtert. Dazu tragen u.a. teils komplexe Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe bei, die oft auf 

                                                        
36 Der Bericht für die Periode 2013-2014 enthält keine Prozentangaben zu den Verdachtsfällen sexuellen Miss-

brauchs (The Scottish Government, 2015).  
37 Die Zahl bezieht sich auf den Anteil der Misshandlungsform für die Kinder und Jugendlichen mit einem 

„Child Protection Plan“. Die Berichtsperiode 2013-2014 weist denselben gerundeten Anteil auf (Department of 
Education, 2014) 
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Ebene föderaler Einheiten organisiert ist und unterschiedliche Standards und Definitionen anwendet. 

Entscheidend ist jedoch auch die Systemausrichtung, die in der Kinder- und Jugendhilfe ausserhalb 

des angelsächsischen Raums häufig auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien ausgerichtet ist 

und auf Daten zu Leistungen fokussiert statt auf Misshandlung als mögliche Ursache für den Bedarf 

(Gilbert, 1997, 2012). 

5.4 Zusammenfassung,

Für den internationalen Vergleich von Populationsstudien fallen die massiven Unterschiede bei den 

Prävalenzen ins Auge. Diese sind zu einem nicht unbedeutenden Teil durch methodische Artefakte 

Stichprobengröße und -gewinnung, Range der befragten Altersgruppen, Rücklaufquote die Anzahl und 

Auswahl der Items zu sexuellem Missbrauch oder die enge resp. breite der verwendeten Definition 

bedingt (Barth et al., 2013; Stoltenborgh et al., 2011) – zumal nur wenige Studien mit der gleichen 

Design wiederholt werden (Sethi et al., 2013). Inhaltlich sind nur wenige Einflussfaktoren gesichert. 

Durchgehend bestätigt wird ein höherer Anteil für weibliche Betroffene38. Regionale Unterschiede 

zeigen sich bei höheren Anteilen für afrikanische Staaten, während die Befunde zu den übrigen Erdtei-

len gemischt sind. Auch die Ergebnisse zur ökonomischen Entwicklung eines Staates und dessen all-

fälligen Einfluss auf die Prävalenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen ist nicht 

eindeutig. Allerdings können die in Metaanalysen berücksichtigten Moderatorvariablen nur einen ge-

ringen Teil der Varianz aufklären, womit die teils drastischen Unterschiede zwischen den Ergebnissen 

nur ungenügend durch die vorhandene Empirie erklärt werden können. 

Der höhere Anteil an weiblichen Betroffenen zeigt sich auch durchgehend bei Studien und admini-

strativen Datensätzen in Versorgungssystemen. Im Vergleich mit anderen Misshandlungsformen 

macht sexuelle Gewalt zumeist den geringsten Anteil aus, oft im Bereich von 3% - 9% aller Misshand-

lungsfälle. Dies trifft nicht nur auf Datensätze aus dem Bereich der staatlichen Kinderschutzeinrich-

tungen resp. der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch auf Studien, die Daten verschiedener Versor-

gungssysteme erfassen (Euser et al., 2013; Sedlak, Mettenburg, Basena, et al., 2010). Während Stu-

dien zur Prävalenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen oft einmalige Angelegen-

heiten sind oder bei Wiederholung deutliche Anpassungen im Design vornehmen – wie bspw. die bei-

den Studien des KFN (Bieneck et al., 2011; Wetzels, 1997b) – bieten sich bei den verschiedenen 

mehrjährigen Studien aus Versorgungssystemen Analysen zur Entwicklung der Häufigkeiten sexueller 

Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen an, die im Folgenden in einem separaten Kapitel be-

sprochen werden.   

                                                        
38 Eine seltene Ausnahme zu diesem Befund zeigt sich in Ergebnissen einzelner Staaten die Teil der Balkan 

Epidemiological Study on Child Abuse & Neglect (www.becan.eu) waren (z.B. Nikolaidis, Ntinapogias & van 
Puyenbroeck, 2015). Leider fehlen Publikationen in Zeitschriften mit Peer-Review, eine Diskussion der unge-
wöhnlichen Befunden mit internationalen Experten wie David Finkelhor ist jedoch im Gange (George Nikolai-
dis, persönliche Mitteilung, 29. September 2015).  
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6. Trendstudien,,

Durch das Vorliegen mehrjähriger administrativer Datensätze und Studien zu Kindesmisshandlung 

mit ähnlicher Methodik im Abstand von mehreren Jahren, besteht vermehrt die Möglichkeit Verglei-

che vorzunehmen, um auf deren Grundlage Rückschlüsse über Entwicklungen im Bereich Kindes-

misshandlung zu ziehen (sh. Tabelle 9). Einen wichtigen Meilenstein stellt die Arbeit von Finkelhor 

und Jones (2006) dar, die damit eine Debatte zur Abnahme der Häufigkeit von sexuellem Missbrauch 

anstießen. Sie diskutierten, dass verschiedene Formen der Viktimisierung von Kindern, insbesondere 

sexueller Kindesmissbrauch, seit den frühen 1990ern rückläufig seien. Bezogen auf Daten des 

NCANDS sei die Rate von sexuellem Kindesmissbrauch von 1990 bis 2004 um 49% gefallen (Sedlak, 

Mettenburg, Basena, et al., 2010), bis zum Jahre 2010 insgesamt um 62% (Finkelhor & Jones, 2012). 

Daten aus der NIS aus den Vereinigten Staaten und Statistiken des Federal Bureau of Investigation 

zeigen einen ähnlich starken Rückgang. Neben diesen administrativen Datensätzen ziehen Finkelhor 

und Jones (2006) Daten aus vier Populationsstudien heran, deren Ergebnisse die Abnahme von sexuel-

lem Kindesmissbrauch stützen. Anhand eines direkten Vergleichs zweier Populationsstudien mit Da-

ten aus den Jahren 2003 (Developmental Victimization Survey) und 2008 (National Survey of Child-

ren’s Exposure to Violence [NatSCEV]) unterstrichen Finkelhor und Kollegen (Finkelhor, Turner, 

Ormrod, & Hamby, 2010) noch einmal die signifikante Abnahme sexueller Viktimisierung in Popula-

tionsstudien.  

Tabelle 9: Prävalenzzahlen deutscher Populationsstudien, dargestellt  im Hearing "Forschung" des 
Beirats des Unabhängigen Beauftragten, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft, 
18.06.2015 

 
Stichproben-

größe 

Alters-

spanne 

Anzahl Betroffene 

kurzfristiger 

„leichter“ Miss-

brauchsverläufe 

Anzahl Betroffe-

ner fortgesetzter 

„schwerer“ Miss-

brauchsverläufe 

Verhältnis der 

Missbrauchs-

verläufe 

Häuser 

et al. 

(2012) 

2504 
14 - 90 

Jahre 
314 (12,5%) 158 (50,3%) 50 : 50 

Stadler 

et al. 

(2012) 

11428 
16 – 39  

Jahre 

683 (6,0%) Befra-

gung zu Opfererfah-

rungen allgemein 

und sexueller Ge-

walt 

Mehrfachnennung möglich! 

Wetzels 

(1997) 
3289 

16 – 59 

Jahre 
539 (16,4%) 
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Als stärkstes Argument dafür, dass es sich bei der Abnahme von sexuellem Missbrauch um einen 

realen Trend handelt, führen Finkelhor und Jones (2006) die Parallelität der Ergebnisse von Daten aus 

dem Kinderschutzsystem und Daten der NIS an. Die NIS wurde so entworfen, dass Fälle unter identi-

schen Kriterien und Standards zu unterschiedlichen Zeitpunkten betrachtet wurden und somit Verzer-

rungen, wie veränderten Standards der Praxis, geringeren Ressourcen für die Untersuchung von Fällen 

oder den Ausschluss bestimmter Misshandlungskategorien, die häufig als Argumente gegen eine reale 

Abnahme von sexuellem Kindesmissbrauch angeführt werden, nicht als mögliche Verzerrungen in 

Frage kommen (Finkelhor & Jones, 2006). Gegen das Argument, der Rückgang sexuellen Miss-

brauchs sei dem offeneren Umgang mit dem Thema in der Gesellschaft geschuldet, also dass sexueller 

Missbrauch als „normaler“ gelte und somit weniger häufig berichtet werde, führen die Autoren an, 

dass sich eine Abnahme sexuellen Missbrauchs in Populationsstudien finde, bei denen Betroffene di-

rekt befragt werden. In diesen Studien werden keine Begriffe, wie „sexueller Missbrauch“ verwendet, 

sondern Teilnehmer nach Verhaltensweisen befragt, die anschließend Kategorien zugeordnet werden. 

Zudem argumentieren die Autoren, dass der Trend auch nicht der Tatsache geschuldet sein kann, dass 

sexueller Missbrauch weniger häufig Fachkräften gemeldet wird, da Studien zeigen, dass eine größere 

Bereitschaft von Betroffenen besteht, sich Fachkräften anzuvertrauen.  

Auch die Abnahme anderer Misshandlungsformen, wie körperliche Misshandlung und Straftaten 

gegen Kinder (auf Basis des National Child Victimization Surveys) wird von den Autoren diskutiert 

(Finkelhor & Jones, 2006). Für diesen Bereich ist die Datenlage in den Vereinigten Staaten nicht so 

eindeutig wie für sexuellen Missbrauch. So deuten Daten aus administrativen Datensätzen, wie der 

NIS und NCANDS, auf einen Rückgang von körperlicher Misshandlung hin. Jedoch zeigen Daten aus 

Krankenhäusern keinen Rückgang bei Fällen mit Verletzungen aufgrund von Misshandlung und eben-

falls keinen Rückgang bei der Anzahl von Todesopfern aufgrund von Misshandlung (Leventhal & 

Gaither, 2012). Auch die Datenlage in Populationsstudien ist uneinheitlich. Während im Minnesota 

Student Survey ein Rückgang um 20% berichtet wird, zeigt sich in den Daten des NatSCEV von 2003 

und 2008 sowie im National Survey of Adolescents von 1995 und 2005 keine signifikante Abnahme 

(Finkelhor & Jones, 2012). Somit fallen die Ergebnisse für körperliche Misshandlung im Gegensatz zu 

Daten zu sexuellem Missbrauch gemischter aus. Als mögliche Erklärung wird hier auf unterschiedli-

che Muster in Abhängigkeit des Typs körperlicher Misshandlung hingewiesen, sodass im Bereich 

körperliche Misshandlung ein größerer Bedarf an Evidenz für eine abschließende Beurteilung notwen-

dig ist (Finkelhor & Jones, 2012).  

Neben der dargestellten Diskussion zur Abnahme von sexuellem Missbrauch und körperlicher 

Misshandlung liegen auch Daten zu Vernachlässigung in administrativen Datensätzen, wie NCANDS 

vor. Hier zeigt sich, wie  bei Verletzungen und Todesfällen in Folge von Misshandlung keine Abnah-

me (Finkelhor & Jones, 2006). So findet man laut den Autoren, dass die Prävalenz von Vernachlässi-

gung im Zeitraum zwischen 1990 und 2003 weitestgehend stabil geblieben ist. 
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Insgesamt sehen Finkelhor und Jones (2006) die Abnahme sexuellen Missbrauchs in den Vereinig-

ten Staaten seit den 1990er Jahren in sieben unabhängigen Datenquellen bestätigt, wobei sich drei 

Quellen auf administrative Datensätze und vier Quellen auf Selbstberichte aus Populationsstudien 

stützen. Weniger deutlich gestaltet sich die Datenlage zu körperlicher Misshandlung, da sich hier wi-

dersprüchliche Ergebnisse in verschiedenen Datenquellen zeigen und es weiterer Evidenz bedarf. Ei-

nen Rückgang der Häufigkeit sexuellen Missbrauchs führen die Autoren vor allem auf die Kombinati-

on verschiedener Faktoren zurück (Finkelhor & Jones, 2006). Als Faktoren für eine Abnahme spezifi-

scher Misshandlungsformen und Viktimisierungen unter Gleichaltrigen nennen Finkelhor und Kolle-

gen (2010) unter anderem den Ausbau von Präventionsprogrammen, legislative Bemühungen sowie 

eine größere Sensibilisierung für die Thematik. 

Für Analysen zu Trends in Deutschland wird ebenfalls häufig die PKS als Grundlage für die Ent-

wicklung von Daten zum Hellfeld von sexuellem Kindesmissbrauch herangezogen (sh. Grafik 5). In 

dieser zeigt sich analog zu den dargestellten Daten aus den USA ein rückläufiger Trend der registrier-

ten Betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs je 100‘000 der altersgleichen Bevölkerung. So findet 

sich von 1994 bis 2010 ein Rückgang um 4,8% (Stadler et al., 2012), wobei die rückläufigen Anzeigen 

sowohl auf einen „echten“ Rückgang sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen deuten 

können als auch auf Änderungen im Meldeverhalten. Um einen Einblick in die Entwicklung des Dun-

kelfeldes zu bekommen, analysierten Stadler und Kollegen (2012) ähnlich zu der Vergleichsstudie von 

Finkelhor und Kollegen (2010) Daten zweier national repräsentativer Bevölkerungsstudien, die zu-

mindest im Ansatz vergleichbare Methodik (retrospektive Befragung Betroffener) aufwiesen und im 

Abstand von knapp 20 Jahren, 1992 und 2011, durchgeführt wurden. Anhand zweier verschiedener 

methodischer Ansätze wurden Rückschlüsse auf Trends in der Häufigkeitsentwicklung gezogen. Zum 

einen wurden verschiedene Alterskohorten hinsichtlich der Auftretenswahrscheinlichkeit von sexuel-

lem Missbrauch verglichen (Stadler et al., 2012). Dies geschah bereits durch Wetzels (1997b) anhand 

der ersten der beiden oben erwähnten repräsentativen Studien. Dabei zeigte sich, dass Prävalenzraten 

für sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt bei weiblichen Befragten in der Kohorte der 30 – 39-

Jährigen höher ausfiel als die Rate bei den 21 – 29-Jährigen und den 16 – 20 Jährigen (Wetzels, 

1997b). Auch Stadler und Kollegen verglichen verschiedene Alterskohorten der jüngeren Untersu-

chung von 2011 hinsichtlich Veränderungen der Häufigkeit von sexuellen Missbrauchserfahrungen in 

unterschiedlichen Alterskohorten. Dabei zeigte sich, dass sexuelle Missbrauchserlebnisse mit Körper-

kontakt bei Frauen in der Kohorte der 31 – 40-Jährigen (8,5%) etwa dreimal höher waren als in der 

Kohorte der 16 – 20-Jährigen (2,5%) (Stadler et al., 2012). Für die männlichen Befragten fiel dieses 

Ergebnis mit 2% für die Kohorte der 31 – 40-Jährigen und 0,7% für die Kohorte der 16 – 20-Jährigen 

ähnlich, aber weniger deutlich aus. Somit zeigt sich in allen Kohortenvergleichen, dass die jeweils 

ältere Kohorte, bei Männer und Frauen mehr sexuelle Missbrauchserlebnisse berichten. Diese Unter-

schiede waren für beide Gruppen hoch signifikant. Diese Kohortenvergleiche sind jedoch kritisch zu 

betrachten, da kohortenspezifische Definitions-, Verzerrungs- und Bewertungsvorgänge vorliegen 
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können. Darüber hinaus sind mögliche Anstiege der Häufigkeiten in jüngeren Kohorten nicht identifi-

zierbar, da eine Differenzierung zwischen Gedächtniseffekten und Erinnerungsverlusten sowie realen 

Veränderungen nicht eindeutig möglich ist (Stadler et al., 2012).  

Beim Vergleich der Prävalenzraten der beiden Studien zeigte sich eine signifikant niedrigere Prä-

valenz für Männer und Frauen in der Studie von 2011 gegenüber den Daten aus der Studie von 1992. 

So gaben in der Studie von 1992 9,1 % der Frauen und 2,9% der befragten Männer an, sexuellen 

Missbrauch mit Körperkontakt erlebt zu haben. Im Jahre 2011 hingegen, gaben 6,7% der weiblichen 

und 1,4% der männlichen befragten an sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt erlebt zu haben. Die-

ser Effekt zeigte sich auch in der Kontrastierung der Prävalenzzahlen verschiedener Alterskohorten, so 

ergaben sich auch hier für das Jahr 1992 signifikant höhere Prävalenzzahlen. Zwar leisten die beiden 

Studien einen großen Beitrag bei der Erfassung sexuellen Missbrauchs im Dunkelfeld, jedoch scheint 

ein Vergleich der beiden Studien nur bedingt möglich. So erfolgte in der Studie von Stadler und Kol-

legen (2012) eine Anpassung der zweiten Studie an den Alterszuschnitt der ersten Studie und ein Aus-

schluss der Personen mit Migrationshintergrund, um eine bessere Vergleichbarkeit der beiden Popula-

tionen zu gewährleisten, jedoch wurden in den Studien unterschiedliche Definitionen verwandt. Vor 

allem wurde in der ersten der beiden Studien eine wenig konkrete Definition sexuellen Missbrauchs 

angewendet, die großen Spielraum für Interpretationen lässt und neuere Formen sexuellen Miss-

brauchs nicht beinhaltet. Die Studien nutzen an strafrechtlichen Vorgaben orientierte Definitionen. 

Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen wird in diesen Definitionen nicht erfasst. Aufgrund der Methodik 

werden Jugendliche, die außerhalb des Familiensystems leben, eher ausgeschlossen. Risikopopulatio-

nen wie Heimkinder sind in den Studien massiv unterrepräsentiert, somit können auf Grundlage der 

Studien lediglich Rückschlüsse über die Entwicklung sexuellen Missbrauchs in einigen Lebensberei-

chen, wie etwa intrafamiliärer sexueller Missbrauch getroffen werden. Auch fehlt eine Unterscheidung 

nach Art und Schweregrad des sexuellen Missbrauchs. Darüber hinaus stellen solche Retrospektivbe-

fragungen eher eine Unterschätzungen der Prävalenz dar (Barth et al., 2013; Stoltenborgh et al., 2011). 

Zusammenfassend liegt für Deutschland eine Studie zur Häufigkeitsentwicklung im Bereich sexuellen 

Missbrauchs im Dunkelfeld vor. Diese berichtet von einer signifikanten Abnahme sexuellen Miss-

brauchs, jedoch müssen aufgrund der dargestellten methodischen Einschränkungen die Ergebnisse mit 

größter Vorsicht interpretiert werden.  

Neben Untersuchungen aus Deutschland und den USA liegen u.a. Untersuchungen zu Trends im 

Bereich Kindesmisshandlung für Kanada (Brazeau & Brzozowski, 2008; Collin-Vézina, Hélie, & 

Trocmé, 2010), das Vereinigte Königreich (Radford et al., 2011) und Finnland (Laaksonen et al., 

2011) vor. Insgesamt zeichnen sich nicht in allen Ländern ähnliche Muster ab, wie sie sich in den Da-

ten aus den Vereinigen Staaten zeigen. So berichten Brazeau und Brzozowski (2008) für Kanada, dass 

die Rate gemeldeter sexueller Angriffe über den Zeitraum von 1999 bis 2004 stabil blieb. Wohingegen 

Collin-Vézina und Kollegen (2010) von einem Rückgang sexueller Viktimisierung um 24% von 1997 

bis 2006 in der Polizeistatistik Kanadas berichten. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Anklagen we-
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gen der Produktion und Verbreitung kinderpornografischen Materials im Zeitraum von 1998 bis 2003 

um 900% gestiegen war (Collin-Vézina et al., 2010). Basierend auf Daten der CIS, berichten Collin-

Vézina und Kollegen (2010) einen Rückgang bestätigter Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs um 30% 

zwischen 1998 und 2003 und fanden somit einen vergleichbaren Rückgang zu den Zahlen in den Ver-

einigten Staaten, auch wenn dieser nicht statistisch signifikant ausfiel. Im Gegensatz dazu stiegen im 

gleichen Zeitraum jedoch die Raten für alle anderen Formen von Kindesmisshandlung an. Dieser um-

gekehrte Trend wird von den Autoren einem veränderten Umgang mit Fällen und einer häufigeren 

Klassifikation als bestätigt zugeschrieben. Daten von Radford und Kollegen (2011) für das Vereinigte 

Königreich deuten dagegen auf einen ähnlichen Trend wie in den Vereinigten Staaten hin. In ihren 

Daten gingen die Raten von körperlicher Gewalt, verbaler Aggression und erzwungener sexuelle Akte 

zwischen 1998 und 2009 signifikant zurück. Wie auch Finkelhor und Kollegen (2010) fanden Radford 

et al. (2011) im selben Zeitraum einen Anstieg bei Vernachlässigung. Um Rückschlüsse über Verän-

derungen in der Prävalenz von sexuellem Missbrauch in Finnland zu erhalten, wählten Laaksonen und 

Kollegen (2011) einen ähnlichen Ansatz, wie Wetzels (1997b) und Stadler und Kollegen (2012), in-

dem Sie die Auftretenshäufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch in verschiedenen Alterskohorten 

verglichen. Es zeigte sich ebenfalls, dass jüngere Kohorten signifikant weniger sexuellen Kindesmiss-

brauch, körperliche und emotionale Misshandlung und Vernachlässigung berichteten. Dieses Ergebnis 

steht in Finnland offiziellen Statistiken gegenüber, die einen Anstieg von sexuellem Kindesmissbrauch 

suggerieren.  

Insgesamt gibt es vor allem in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Hinweisen, dass ein Trend 

zur Abnahme sexuellen Missbrauchs vorliegt. Für Deutschland muss die Datenlage als sehr dürftig 

beschrieben werden. In den Vereinigten Staaten sind die Daten durch diverse Datenreihen mit mehre-

ren Erhebungszeitpunkten in jährlichem Abstand mit methodisch hohen Ansprüchen sehr viel besser 

abgesichert. Eine abschließende Beurteilung der Entwicklung in Deutschland aufgrund des Vergleichs 

zweier Studien im Abstand von 20 Jahren mit den dargestellten methodischen Einschränkungen ist 

nicht möglich. Unterschiede in Entwicklungen im Bereich Kindesmisshandlung zwischen Staaten 

können zudem aufgrund unterschiedlicher legislativer Bemühungen, der Entwicklung von Strukturen 

im Kinder- und Jugendhilfesystem, Präventionsprogrammen und der Sensibilisierung für das Thema 

entstehen. 

Darüber hinaus fehlen für Deutschland Daten zu anderen Typen von Misshandlung und neu entste-

henden Trends, gerade in Bezug auf die vermehrte Nutzung neuer Technologien. So zeigt eine bevöl-

kerungsrepräsentative Untersuchung an Schweizer Neuntklässlern, dass am häufigsten sexuelle Belä-

stigung über das Internet mit einer Lebenszeitprävalenz von 28,1% für Mädchen und 9,3% für Jungen 

berichtet werden (Mohler-Kuo et al., 2014). Auch für spezifische Risikopopulationen fehlen bislang 

aussagekräftige Daten in Deutschland. So scheint gerade ein regelmäßiges Monitoring für Populatio-

nen mit erhöhtem Risiko wie Heimkinder, Kinder und Jugendliche in Internaten oder Kinder- und 

Jugendliche mit geistiger Behinderung sinnvoll.  
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7. Kostenfolgenstudien,

Neben den Konsequenzen sexuellen Kindesmissbrauchs für die individuelle körperliche und psy-

chische Gesundheit rücken zunehmend die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die aufgrund von Miss-

handlung entstehen, in den Fokus. Vor allem im vergangen Jahrzehnt entstanden mehrere Arbeiten zu 

den ökonomischen gesamtgesellschaftlichen Folgen von Misshandlung. Ziel solcher Arbeiten ist es, 

die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Kindesmisshandlung und ihrer spezifischen Subtypen so-

wie den Bedarf eines öffentlichen Ansatzes zur Prävention und Intervention mit wirtschaftlichen Zah-

len zu untermauern. Grundlage für eine möglichst akkurate Schätzung gesellschaftlicher Folgekosten 

sind zum einen aussagekräftige und verlässliche Daten zum Ausmaß von Kindesmisshandlung sowie 

zum anderen Daten zur Versorgung von Betroffenen und deren Nachuntersuchungen, um auch langfri-

stige und indirekte Folgenkosten besser abschätzen zu können.  

Studien liegen für die Vereinigten Staaten (Fang et al., 2012), Kanada (Bowlus et al., 2003), Ost-

Asien und die pazifische Region (Fang, Fry, Brown, et al., 2015), Australien (Taylor et al., 2008) und 

Deutschland (Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012) vor. Zu China (Fang, Fry, Ji, et al., 2015) 

existiert ein aktueller Literaturüberblick. In den Studien werden dabei die Folgekosten von Misshand-

lungen insgesamt aufgrund vorliegender Gesamtinzidenz- und Gesamtprävalenzraten geschätzt. Eine 

Unterscheidung in die vier gängigsten Hauptformen von Misshandlung, körperliche Misshandlung, 

emotionale Misshandlung, sexueller Missbrauch sowie Vernachlässigung erfolgt somit nicht, und die 

Kosten, die alleine auf sexuellen Kindesmissbrauch zurückzuführen sind, sind nicht abschätzbar. Die-

ser Ansatz ist sinnvoll, da Studien zeigen, dass die Mehrzahl der Betroffenen mehrere Formen von 

Misshandlung erleben (z.B. Häuser et al., 2011; im Überblick Herrenkohl & Herrenkohl, 2009). Auf-

grund der großen Überlappung verschiedener Misshandlungstypen ist eine Abschätzung von Folgeko-

sten für spezifische Misshandlungstypen nicht möglich und wäre irreführend. 

Die für Deutschland vorliegende Studie von Habetha und Kollegen (Habetha, Bleich, 

Weidenhammer, et al., 2012), basiert auf Prävalenzschätzungen neuerer epidemiologischer Untersu-

chungen in Deutschland (Häuser et al., 2011) und geht von einer Lebenszeitprävalenz von 14,5% für 

Kindesmisshandlung aus. Die Schätzungen der Folgekosten erfolgen auf Grundlage der Formel: An-

zahl von Einheit „A“ x Kosten je Einheit „A“ = Gesamtkosten von Einheiten „A“. „A“ stellt hierbei 

einen Fall von ehemaliger Kindesmisshandlung dar. Die Kosten pro Fall werden auf Grundlage einer 

Expertise von Maier-Gräwe und Wagenknecht (2011) geschätzt. Basierend auf diesen Daten ermitteln 

Habetha et al. (Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012) einen Rahmen für die Größenordnung 

der Traumafolgekosten mit einem niedrigeren Wert anhand einer vorsichtigen Schätzung sowie einem 

höheren Wert auf Basis einer weniger konservativen Schätzung, beide bezogen auf das Jahr 2008. Die 

Autoren wählten diesen Ansatz, um anhand des ermittelten Kostenrahmens Rückschlüsse auf die Fol-

gekosten ziehen zu können. Die konservative Schätzung beläuft sich auf 11,1 Milliarden Euro jährlich, 

die höhere Schätzung auf 29.8 Milliarden Euro jährlich. Pro Kopf wären das 134,82 Euro Folgekosten 



     

59 
 

für die konservative und 363,58 Euro aufgrund der höheren Schätzung jedes Jahr (Habetha, Bleich, 

Weidenhammer, et al., 2012). Diese Zahlen haben eine hohe ökonomische Relevanz, da sie 0,44% (für 

die untere Grenze), bzw. 1,2% (für die obere Grenze) des Bruttoinlandsproduktes von Deutschland für 

das Jahr 2008 ausmachen(Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012).  

Tabelle 10: Begriffe und zugehörige Definition unterschiedlicher Arten von Kosten 

Begriff Definition nach Habetha et al. (Habetha, Bleich, Sievers, et al., 2012) 

Tangible Kosten Unmittelbar monetär messbare Größen, z.B. Sachgüter, Arzthonorar 

Intangible Kosten 
Stellen nicht unmittelbar monetär messbare Einschränkungen wie  Schmerz, 
psychische Belastung oder ganz allgemein den Verlust an Lebensqualität als 
monetäre Größe dar 

Direkte Kosten Unmittelbar auf die Ursache (Traumatisierung) bezogene Kosten, z.B.  ärztli-
che Behandlung akuter Verletzungen, Inanspruchnahme von Opfer-Beratung 

Indirekte Kosten 

Mittelbar auf die Ursache (Traumatisierung) bezogene Kosten, hervorgerufen 
durch Folgen einer Traumatisierung, z.B. Behandlung einer Angststörung, 
Produktivitätsverluste im Arbeitsleben aufgrund von gesundheitlichen Beein-
trächtigungen 

Opportunitätskosten 

Kosten für Individuen und Gesellschaft, die durch einen schlechteren Zugang 
zu Bildung und schlechtere Möglichkeiten der Selbstverwirklichung infolge 
verschleppter Bearbeitung und gerade wegen des Mangels an adäquaten, 
koordinierten Formen der Krankenbehandlung und der psychosozialen Hilfen 
entstehen 

Die Folgekostenschätzungen beinhalten dabei unterschiedliche Arten von Kosten, die in Folge von 

Misshandlung auftreten können. Hier werden zumeist tangible und intangible Kosten sowie direkte 

und indirekte Kosten unterschieden. Eine Übersicht über die Begriffe und zugehörigen Definitionen 

befindet sich in Tabelle 10. Direkte Kosten entstehen vor allem durch Inobhutnahmen, Beratungen, 

psychotherapeutische Behandlungen und in Familiengerichten. Indikatoren für direkte Kosten sind 

dabei Kosten für Krankenhausaufenthalte, Kosten für die Behandlung psychischer Störungen und im 

Gesundheitssystem, Kosten im Jugendhilfe- und Kinderschutzsystem sowie im Justizsystem und bei 

der Strafverfolgung von Misshandlung (Maier-Gräwe & Wagenknecht, 2011). Indikatoren für indirek-

te Kosten sind Kosten für Sonderpädagogik, Jugenddelinquenz, psychische Störungen, deren Diagno-

stik und Behandlung, Kosten im Strafsystem und Kosten im Sinne von Einkommensverlusten.  

Habetha und Kollegen (Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012) verglichen die ermittelten 

Kosten mit vorliegenden Daten aus Australien (Taylor et al., 2008), Kanada (Bowlus et al., 2003) und 

den Vereinigten Staaten (Fang et al., 2012). Es zeigt sich, dass die konservative Schätzung sehr nahe 

an der australischen und die höhere Schätzung sehr nahe an der kanadischen Schätzung liegen. Die 

ermittelten Kosten aus den Vereinigten Staaten liegen dabei weit unter der moderaten Schätzung aus 

Deutschland. Vergleiche zwischen den Studien sind jedoch schwierig, da diese auf unterschiedlichen 
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Methoden basieren. Für die Vereinigten Staaten berichteten Fang und Kollegen (Fang et al., 2012) 

jährliche Kosten von 7,3 ohne intangible und 56 Milliarden US Dollar mit intangiblen Kosten. Die 

Kosten in den Vereinigten Staaten scheinen zunächst sehr hoch. Umgerechnet in Kosten pro Kopf 

zeigt sich jedoch, dass diese in den Vereinigten Staaten mit 28,38 US Dollar ohne intangible Kosten 

und 217,7 US Dollar mit intangiblen Kosten stark schwanken und in der ersten Schätzung deutlich 

unter der Schätzung von Habetha und Kollegen (Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012) liegen. 

Für Kanada ergeben sich mit 433,13 kanadischen Dollar pro Kopf die höchsten Kosten. In Australien 

betragen die Kosten pro Einwohner 108,37 australische Dollar ohne intangible Kosten und 293,54 

australische Dollar mit intangiblen Kosten. Die Differenz zwischen der Schätzung von Habetha und 

Kollegen sowie Fang und Kollegen ergibt sich vor allem daraus, dass die amerikanische Schätzung auf 

Inzidenzraten aus der NIS, also administrativen Datensätzen beruht, die sich auf das Hellfeld beziehen, 

die deutsche Schätzung jedoch Prävalenzschätzungen aus dem Dunkelfeld heranzieht.  

Allgemein besteht aufgrund der unzureichenden Datengrundlage große Unsicherheit bei Schätzun-

gen zu Folgekosten von Misshandlung. Angesichts der in den vorausgegangenen Kapiteln beschriebe-

nen diversen Einschränkungen in den zugrunde liegenden Datenquellen müssen Folgenkostenabschät-

zungen in vielen Punkten fraglich bleiben. So konnte auch bei Habetha und Kollegen (Habetha, 

Bleich, Weidenhammer, et al., 2012) nur ein Kostenrahmen ermittelt werden, um auf dessen Grundla-

ge eine ungefähre Schätzung der realen Kosten abzugeben, in die bestimmte Parameter wie Opportuni-

tätskosten nicht eingingen (Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012).  

Habetha und Kollegen (Habetha, Bleich, Weidenhammer, et al., 2012) schließen, dass auf einer 

transnationalen Ebene die intangiblen Kosten, als Maß für die persönlich erlebte Belastung, die tangib-

len Kosten weit übersteigen und Produktivitätsverluste den Hauptfaktor bei den Folgekosten ausma-

chen. Durch effektive Präventions- und Interventionsstrategien können diese beträchtlichen gesamtge-

sellschaftlichen Folgekosten verringert werden. Da die vorliegende deutsche Studie vor allem auf Prä-

valenzdaten einer retrospektiven Repräsentativbefragung beruht, sind die Ergebnisse nur mit Ein-

schränkungen zu interpretieren, da Verzerrungen bei Retrospektivbefragungen von Erwachsenen zu 

erwarten sind. Angesichts der in den vorherigen Kapiteln dargestellten teils massiven Abweichungen 

in den Prävalenzangaben  und diversen methodischen Einschränkungen zugrundeliegender Datenquel-

len können die vorliegenden Folgekostenschätzungen lediglich als Anhaltspunkt dienen. Für möglichst 

akkurate Abschätzungen sind fortlaufend erhobene Daten zur Auftretenshäufigkeit von Misshandlung, 

sowie die eine Nachverfolgung der Fälle über die Zeit und unterschiedliche Systeme hinweg notwen-

dig. 

 !
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8. Diskussion,

Eine genaue Schätzung der Häufigkeit sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland ist aufgrund der vorhandenen Daten kaum möglich. Zwar sind Populationsstudien vor-

handen und auch in Versorgungssystemen werden zum Teil Daten erfasst, allerdings weichen die Stu-

dien in Definitionen und Forschungsdesign voneinander ab und die Erfassung von Daten in den Ver-

sorgungssystemen ist besonders auch im medizinischen Sektor (noch) lückenhaft. Die Angaben zur 

prozentualen Betroffenheit in den untersuchten Stichproben der Populationsstudien schwanken be-

trächtlich: Je nach berücksichtigten Aspekten wie Schweregrad und betroffenem Geschlecht bewegen 

sich die Angaben zwischen niedrigen einstelligen Prozentangaben und Angaben gegen 20% der Stich-

probe (vgl. Kap. 4.1). Die großen Unterschiede in den Häufigkeitsangaben teilen sich die deutschen 

Studien mit der internationalen Literatur (vgl. Kap. 5.1). Fest steht somit in erster Linie, dass sowohl 

national und international ein bedeutsamer Teil der Bevölkerung von sexueller Gewalt in der Kindheit 

und ihren Folgen betroffen ist. Erhärtet ist hingegen die höhere Betroffenheit des weiblichen Ge-

schlechts, auf die sowohl in Dunkel- und Hellfeldstudien unabhängig von Design, Stichprobe und 

geografischer Herkunft durchgängig hingewiesen wird. Zwar mag zu dieser Differenz auch eine höhe-

re Hemmschwelle des Berichtens bei Männern beitragen, ein bedeutsamer Teil der Unterschiede dürf-

te jedoch auf tatsächliche Unterschiede in der Betroffenheit zurückzuführen sein.  

Für die Unterschiede in den berichteten Prävalenzangaben werden verschiedene Gründe aufgeführt. 

Inhaltlich ist in erster Linie auf die bereits genannte Geschlechterdifferenz hinzuweisen (Barth et al., 

2013; Finkelhor, 1994; Pereda et al., 2009; Stoltenborgh et al., 2011). Daneben wurden regionale Un-

terschiede berichtet, wobei die Befunde zu verschiedenen Regionen gemischt sind, ebenso wie die 

Befunde zur sozioökonomischen Entwicklung der jeweiligen Region als möglicher Einflussfaktor 

(Barth et al., 2013; Stoltenborgh et al., 2011). Die Unterschiede sind jedoch auch in bedeutendem Maß 

von methodischen Artefakten wie Studiendesign, Stichprobenumfang und -gewinnung, Rücklauf so-

wie der verwendeten Definitionen abhängig (vgl. Kap. 5.1). Bei einigen Punkten ist die Stoßrichtung 

für künftige Studien klar: Verlässliche Schätzungen ergeben sich nur bei (geschichteten) Zufallsstich-

proben angemessenen Umfangs, da Gelegenheitsstudien und Studien mit kleinen Stichproben die Prä-

valenz eher überschätzen (Stoltenborgh et al., 2011). Auch sind Maßnahmen nötig, um einen mög-

lichst hohen Rücklauf zu gewährleisten. Im internationalen Überblick von Stoltenborgh et al. (2011) 

sind auch viele Studien zur Prävalenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen enthal-

ten, die besagte und weitere wichtige Grundlagen qualitativ hochwertiger Forschung nicht berücksich-

tigen. Barth et al. (2013), die strengere methodische Kriterien für ihren internationalen Überblick an-

wenden, berichten denn auch niedrigere Prävalenzangeben.  

Während einige methodische Voraussetzungen für die Planung einer Studie zur Häufigkeit sexuel-

ler Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen unabdingbar sind, bleiben andere Aspekte wie ver-

wendete Definition oder Angaben zur Einjahres- oder Lebenszeitprävalenz von den Zielen der jeweili-
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gen Studie abhängig. Für Definitionen ist im Sinne der Vergleichbarkeit dennoch entscheidend, dass 

sie möglichst genau operationalisiert sind und innerhalb der sexuellen Viktimisierung von Kindern 

und Jugendlichen nach Subgruppen unterschieden werden kann, zumal sich sexuelle Gewalt unter 

Jugendlichen in Entstehung und Folgen von sexuellem Missbrauch durch Bezugspersonen und sexuel-

ler Gewalt durch Fremdtäter unterscheidet. Ebenso sind nach Möglichkeit ein Schweregrad sowie die 

Dauer der sexuellen Gewalt festzuhalten, da sie in Verbindung mit dem Ausmaß der Beeinträchtigun-

gen durch die Taten stehen (z.B. English, Graham, Litrownik, Everson, & Bangdiwala, 2005). Für eine 

erhöhte internationale aber auch innerdeutsche Vergleichbarkeit sollten außerdem bei der Darstellung 

der Ergebnisse Raten in Abhängigkeit der jeweiligen Bevölkerungsgruppe verwendet werden.   

Studien zur Prävalenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen wurden in Deutsch-

land bis jetzt ausschließlich anhand retrospektiver Befragung Erwachsener durchgeführt; Befragung 

von Jugendlichen zur Thematik auf Bundesebene fehlen vollständig. Eine Vervollständigung dieser 

Lücke ist aus verschiedenen Überlegungen prüfenswert: So kommen Erinnerungsverzerrungen mit 

zunehmendem Abstand zum Ereignis im Erwachsenenalter stärker zum Tragen. Mit der Befragung 

von Jugendlichen rückt möglicherweise auch stärker sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen in den Fo-

kus (Averdijk et al., 2011). Zudem geben Befragungen von betroffenen Jugendlichen Auskunft über 

aktuelle Prävalenzen, während die retrospektive Befragung Erwachsener zur Häufigkeit sexueller Vik-

timisierung in der näheren Vergangenheit Auskunft geben. Damit können die Angaben der Erwachse-

nen nicht mit Wissen um aktuelle Präventionsprogramme und Interventionsangebote verknüpft wer-

den. Eine Befragung Jugendlicher kann außerdem Hinweise darauf geben, ob die Häufigkeit sexueller 

Viktimisierung im Vergleich zu früheren Generationen abgenommen hat, wie Stadler et al. (2012) für 

Deutschland anhand von Kohortenvergleichen anführen und sie vor allem auch für die Vereinigten 

Staaten aufgezeigt wurden (vgl. Kap. 6). In ihrer internationalen Übersicht verweisen Stoltenborgh et 

al. (2011) auf geringere Prävalenzangaben bei Studien mit jugendlichen Befragten im Vergleich zu 

Befragungen Erwachsener; für Jungen sind die Werte signifikant. Dieser Unterschied in Abhängigkeit 

des Alters der Befragten kann zwar mit einer geringeren Häufigkeit gegenüber früheren Generationen 

verknüpft sein, allerdings sind auch weitere Erklärungsansätze zu bedenken, etwa Unterschiede im 

erfassten Zeitraum bei Angaben zur Lebenszeitprävalenz, die bei Erwachsenen stets bis zur Volljäh-

rigkeit berücksichtigt werden können. Dass die Differenz nur bei Jungen signifikant wird 

(Stoltenborgh et al., 2011), kann aber auch damit verknüpft sein, dass bei männlichen Jugendlichen 

eine höhere Scham zur Offenlegung der sexuellen Gewalt besteht als bei erwachsenen Männern (z.B. 

Watkins & Bentovim, 1992). Der Gewinn an zusätzlicher Information durch eine direkte Befragung 

von jugendlichen Betroffenen kann den höheren Bedenken ethischer Art bei der erneuten Konfrontati-

on betroffener Jugendlicher mit den potentiell traumatischen Ereignissen entgegengehalten werden.  

Die Erfassung von Daten im Hellfeld zu sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland ist fragmentiert. Zur Anzeige gelangte Straftaten gegen die sexuelle Integrität von Kin-

dern und Jugendlichen werden durch die PKS seit einigen Jahren erfasst (Bundeskriminalamt, 2015). 
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Nach Zunahmen der Inzidenz in vorangegangenen Jahren, zeigt sich nun im zweiten Jahr eine Ab-

nahme der angezeigten Straftaten. Seit 2013 werden zudem auch bei den öffentlichen Trägern der 

Kinder- und Jugendhilfe die Abklärungen bei Kindeswohlgefährdung nach Art der Misshandlung auf-

gegliedert. Noch keine verlässlichen Daten sind aus dem medizinischen Sektor vorhanden, wobei an-

genommen werden darf, dass die verbesserten Rahmenbedingungen für die Datenerfassung auch hier 

mit der Zeit zu verlässlicheren Daten führen (vgl. Kap. 2.1). Von weiteren Institutionen, in denen die 

betroffenen Kinder und Jugendlichen Fachkräfte auf sexuelle Gewalt hinweisen – Schulsozialarbeit 

und Schulpsychologie, Kindertagesstätten, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe etc. (vgl. Kap. 

2.2) – fehlen bundesweit verlässliche Angaben zur Inzidenz gemeldeter Fälle sexueller Viktimisie-

rung. Die Überprüfung, bei welchen Institutionen bestimmte Formen sexueller Gewalt eher erkannt 

und versorgt werden, ob die Betroffenen den nötigen Schutz oder die geeigneten Maßnahmen wie 

bspw. Psychotherapien erhalten ist aufgrund abweichender Operationalisierungen bei den vorhande-

nen Datenquellen und fehlenden Daten aus weiteren Versorgungssystemen nicht möglich. Entspre-

chend kann auch keine Aussage zum Vergleich zwischen Dunkel- und Hellfeld getätigt werden und 

somit Aussagen, ob für bestimmte Formen sexueller Gewalt, ältere oder jüngere Betroffene oder re-

gionale Versorgungslücken bestehen.  

Die internationale Literatur weist darauf hin, dass die Differenz zwischen Hell- und Dunkelfeld 

mitunter beträchtlich ist. So führen Stoltenborgh et al. (2011) dreißigmal höhere Häufigkeitsangaben 

bei Studien mit Selbstbericht durch Betroffene (12,7%) auf als bei Erfassung durch Fachkräfte in Insti-

tutionen (0,4%). Neben den inhaltlichen Unterschieden sind jedoch auch methodische Aspekte bei 

dieser Differenz zu berücksichtigen. Die Befragungen von Fachkräften in Institutionen genügen stren-

geren methodischen Kriterien. Sämtliche Studien greifen auf Zufallsstichproben zurück, während ca. 

die Hälfte der Studien mit Selbstbericht der Betroffenen auf Gelegenheitsstichproben basierte. Die 

wenigen vorhandenen Studien mit Befragung von Fachkräften weisen außerdem den Vorteil auf, dass 

sie in regelmäßigen Abständen mit demselben oder sehr ähnlichen Design wiederholt werden und 

damit Aussagen zu Trends möglich sind, während Populationsstudien kaum je in vergleichbarem De-

sign erneut durchgeführt wurden. Auch die beiden KFN-Studien (Stadler et al., 2012; Wetzels, 1997b) 

unterscheiden sich in methodischem Aufbau und Definitionen, entsprechend eingeschränkt ist die 

Vergleichbarkeit.  

Für den Aufbau von Studien im Hellfeld, aber auch für die Auswertung vorhandener Datensätze 

zur Qualitätssicherung sind umfangreiche Kooperationen mit Institutionen, Dachverbänden aber auch 

politischen Entscheidungsträgern und -trägerinnen notwendig. Personen auf den verschiedenen Ebe-

nen müssen vom Nutzen der Identifizierung von Versorgungslücken überzeugt werden. Institutionen 

müssen einen unmittelbaren Gewinn für die Ausführung ihrer Arbeit mit den Betroffenen sehen und 

dürfen nicht von allzu großem Aufwand für die Datenerfassung und Befürchtungen eines bewertenden 

Vergleichs der Institutionen von der Teilnahme abgehalten werden. Bei Planung entsprechender Stu-

dien sind genügend Zeit und Ressourcen für den regelmäßigen Austausch mit der Praxis einzurechnen. 
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Die Aussagen zum notwendigen intensiven und wechselseitigen Austausch zwischen Wissenschaft 

und Praxis betreffen nicht nur Studien mit Befragung von Fachkräften, sondern auch den Aufbau von 

nationalen Registern. Nur wenn die Fachkräfte vor Ort motiviert sind, Daten zu erfassen, werden auch 

reliable Aussagen zur Häufigkeit möglich sein. Dass genügend Zeit für den Aufbau einer aussagekräf-

tigen Datenbank eingeplant werden muss, zeigt sich in Deutschland gut anhand der bisher wenig ver-

lässlichen Daten aus dem medizinischen Sektor (Becker, 2014). Nicht nur national bestehen Bemü-

hungen um vermehrte Standardisierung der Erfassung von Kindsmisshandlung. Im Rahmen des Daph-

ne-Programms der Europäischen Union wurde in Zusammenarbeit von Forschungsteams aus mehreren 

Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, ein Vorschlag für eine Datenbank und die zu berücksichtigen-

den Variablen ausgearbeitet (Ntinapogias et al., 2015). Es bestehen Initiativen, diese Datenbank nun 

auch in einigen Mitgliedstaaten zu implementieren. Bereits die Verständigung der verschiedenen For-

schungsteams auf eine einheitlichen Vorschlag für eine Datenbank war ein umfangreiches Unterfan-

gen, für eine allfällige Implementierung in der Praxis ist mit einem Prozess von mehreren Jahren zu 

rechnen, wie auch ein Vergleich mit dem nationalen Datenregister NCANDS der Vereinigten Staaten 

zeigt, welches bis zu einer kompletten Beteiligung der Bundesstaaten mehr als eine Dekade benötigte 

(vgl. Fallon, Trocmé, Fluke, et al., 2010).  

Spezifische Populationen wie Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung oder Bewohner 

und Bewohnerinnen von Heimen und Internaten wurden als Risikogruppen identifiziert. Für diese 

besonders vulnerablen Gruppeergibt sich ein erhöhter Schutzbedarf. Es wäre wünschenswert, dass 

anhand eines regelmäßigen Monitoring und wiederholter Datenerfassungen geprüft würde, ob Bund 

und Länder diesem erhöhten Schutzbedarf adäquat nachkommen und das Risiko für die entsprechen-

den Gruppen minimiert werden konnte oder wo noch Handlungsbedarf besteht.  

Studien, die gleichzeitig mehrere Formen von Kindsmisshandlung erfassen (z.B. Häuser et al., 

2011), zeigen dass sexueller Missbrauch kein isoliertes Phänomen ist, sondern die Betroffenen gleich-

zeitig oder zeitlich gestaffelt oft verschiedenen Formen von Gewalt ausgesetzt sind (vgl. Finkelhor, 

2008; Finkelhor et al., 2009). Die Folgen, die sich aus den unterschiedlichen Gewalterfahrungen erge-

ben können kaum isoliert auf eine bestimmte Form wie sexuellen Missbrauch zurückgeführt werden. 

Entsprechend orientieren sich Kostenfolgenstudien an den Häufigkeiten für alle Formen von Kinds-

misshandlung (vgl. Kap. 7). Auch fehlen bisher eindeutige Belege, die die Schwere der Folgen für die 

Entwicklung eines Kindes alleine an der Form der Kindsmisshandlung festhalten (z.B. English, 

Upadhyaya, et al., 2005). Hinzu kommt, dass mit Ausnahme spezialisierter Beratungsstellen und tele-

fonischer Hotlines die Institutionen in der Kinder- und Jugendhilfe, im medizinischen Sektor, aber 

auch in der Strafverfolgung nicht exklusiv mit einer Form der Kindsmisshandlung oder Kindeswohl-

gefährdung befasst sind und eine Beschränkung der Datenerfassung auf sexuelle Viktimisierung aus 

ihrer Perspektive wenig Sinn macht. Viel mehr zeigt sich durchgängig in den Befragungen von Fach-

kräften und nationalen Registern im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, dass sexuelle Gewalt an-

teilsmäßig den geringsten Teil der Fallbelastung ausmacht (vgl. Kap 5.4).  
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Entsprechend den teils stark abweichenden Angaben zur Prävalenz sexueller Gewalt an Kindern 

und Jugendlichen sowie zu weiteren Formen von Kindsmisshandlung weichen auch die Studien zu den 

Kostenfolgen in ihren Schätzungen voneinander ab. Einig sind sich alle Studien, dass die Kostenfol-

gen von Misshandlung volkswirtschaftlich bedeutsam sind (vgl. Kap. 8.). Die direkten Kosten betref-

fen Platzierungen, Psychotherapien etc. Wie Fegert et al. (2001) bereits um die Jahrtausendwende in 

einer Studie zeigten, sind in einen Fall sexuellen Missbrauchs über die Zeit oft diverse Institutionen 

und Fachkräfte eingebunden. Jud (2008) weist für die Schweiz darauf hin, dass im Rahmen einer ein-

zelnen behördlich angeordneten Kindesschutzmaßnahme im Median 15 Fachkräfte beteiligt waren. 

Die somit oft bereits beträchtlichen direkten Kosten werden jedoch noch durch indirekte Kosten über-

troffen, die bspw. durch verminderte Erwerbstätigkeit aber auch Delinquenz der ehemaligen Miss-

handlungsbetroffenen entstehen (vgl. Kap. 8). Bei den Kostenfolgen ist schließlich zu bedenken, dass 

eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass Misshandlungsbetroffene selbst zu Tätern und Täterin-

nen werden und somit Kostenfolgen über mehrere Generationen zu berücksichtigen sind.  

Genau wie die Praxis stets bemüht ist, zur Verringerung der Häufigkeit sexueller Gewalt an Kin-

dern und Jugendlichen beizutragen und die Betroffenen zu schützen, haben Studien zu Kindsmiss-

handlung stets zum Ziel, Zusammenhänge zu analysieren, die zur Verringerung des Phänomens bei-

tragen. Die Trendstudien (vgl. Kap. 6), die vor allem in den Vereinigten Staaten auf mehrjährige Da-

tensätze zurückgreifen können, zeigen erfreulicherweise einen Rückgang sexueller Viktimisierung von 

Kindern und Jugendlichen. Einiges deutet darauf hin, dass diese Abnahme nicht durch Veränderungen 

in den Meldungen oder methodische Artefakte entstanden ist, sondern durch eine tatsächliche Abnah-

me in der Häufigkeit bedingt ist (z.B. Finkelhor & Jones, 2006). Auch für Deutschland wurde bei den 

KFN-Studien auf eine Abnahme hingewiesen (Stadler et al., 2012) und die Straftaten zu sexueller 

Gewalt an Kindern nehmen seit zwei Jahren ab und haben auch schon vorher über mehrere Jahre deut-

lich abgenommen (vgl. Grafik 5). Inwieweit diese Zahlen auf eine tatsächliche Abnahme verweisen 

oder anderweitig, bspw. in verändertem Meldeverhalten, begründet sind, kann nur durch umfangrei-

chere Daten und Wiederholungen von Befragungen im gleichen Design ermittelt werden.  

Neben den vorhandenen Lücken zur Prävalenz und Inzidenz sexuellen Missbrauchs und anderer 

Formen von Kindsmisshandlung in Deutschland muss außerdem kritisch auf die ungenügende Vernet-

zung im internationalen wissenschaftlichen Dialog hingewiesen werden: Zu vorhandenen wiederholt 

zitierten deutschen Studien und Datensätzen wurde fast ausschließlich auf Deutsch publiziert. Auch an 

internationalen Tagungen zum Thema Kindsmisshandlung sind deutsche Forschende eher untervertre-

ten. Entsprechend fehlen Möglichkeiten im Rahmen eines Peer-review oder kollegialen Austauschs 

methodenkritische Rückmeldungen zu erhalten sowie Hinweise zur Einordnung der Ergebnisse im 

internationalen Kontext oder zur Interpretation widersprüchlicher Befunde. Gleichzeitig besteht ein 

Anspruch, dass wichtige Ergebnisse, die zuerst in einschlägigen englischsprachigen Journalen veröf-

fentlicht werden, auch durch entsprechende deutsche Zweitpublikationen der Fachpraxis und den Be-

troffenen hier zugänglich gemacht werden oder umgekehrt – ein Vorgehen, das etwa bei der wissen-
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schaftlichen Auswertung der Daten zur telefonischen Hotline des UBSKM gewählt wurde (z. B. 

Fegert, Spröber, et al., 2013; Rassenhofer et al., 2013).  
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9. Empfehlungen,

Für eine genauere Abschätzung wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland von sexueller 

Gewalt und anderen Formen von Kindsmisshandlung betroffen sind, ist primär ein Prozess notwendig, 

der einheitliche(re) Begriffe, Definitionen und Operationalisierungen ihrer Kernelemente in Forschung 

und Praxis, in verschiedenen Versorgungssystemen anstrebt – ähnlich wie er in den Vereinigten Staa-

ten durch die interdisziplinär erarbeiteten Definitionen der CDC (Leeb et al., 2008) erreicht werden 

konnte. Eine Diskussionsgrundlage auf diesem Weg bietet u.a. das Minimum Data-Set, welches im 

Rahmen eines EU-Förderprojekts unter Beteiligung von Deutschland erarbeitet wurde (Ntinapogias et 

al., 2015). Es bietet die Möglichkeit, dass verschiedene Akteure, Basisdaten im selben System erfassen 

können. Dieser Schritt scheint allerdings für Deutschland (und auch andere Staaten) etwas verfrüht, 

vorher bedarf es eines intensiven Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren (vgl. auch Kap. 

3.3). Hier ist auch aufgrund Erfahrung bspw. in Kanada (Nico Trocmé, persönliche Mitteilung, 8. Ok-

tober 2015) ein Zugang „Bottom up“ zu bevorzugen, da es kaum möglich sei, mit mehreren Institutio-

nen, Regionen, Netzwerken etc. gleichzeitig eine Einigung auf Standards zu erzielen. Ebenso wird für 

einen gelingenden Prozess hervorgehoben, dass die Einrichtungen selbst über ihre Datensätze verfü-

gen können. Wird diese Prämisse berücksichtigt, dann könnte man in Deutschland z.B. ein Graduier-

tenkolleg einrichten, bei dem die Teilnehmer einzelne Institutionen oder Netzwerke betreuen, mit ih-

nen zusammen Konzepte entwickeln und diese dann beforschen. Durch eine zentrale methodische 

Leitung des Graduiertenkollegs könnte man gemeinsame Standards etablieren. Gleichzeitig könnte 

man mit hoch motivierten Praxispartnern in bestimmten Regionen z.B. Großstädten, an gemeinsamen 

Fall- und Fallverlaufsdokumentationen arbeiten. 

Ein Diskurs hin zu einer höheren Vergleichbarkeit muss ebenso die Abklärung von Verdachtsfällen 

umfassen und welche Indikatoren hier standardisiert zu berücksichtigen wären. Bei der Abklärung 

wäre gründlicher als bisher ein Entwicklungsüberblick zu den Gewalterfahrungen zu erfassen, also 

nicht bloß, ob bspw. ein Missbrauch oder eine Misshandlung stattgefunden hat, sondern wann miss-

braucht wurde, wann wieder missbraucht wurde, ob der/die Betroffene vorab vernachlässigt wurde 

und gleichzeitig auch körperlich misshandelt etc. oder ob es sich um bspw. um eine isolierte Einzeltat 

in der Pubertät handelt. Gerade für Datensätze aus Beratungsstellen, behandelnden Institutionen etc. 

wäre ein solches Monitoring, welches nicht nur das gemeinsame Auftreten unterschiedlicher Miss-

handlungsformen, sondern Sequenzen und isoliertes Auftreten erfasst, dringend notwendig, um Erklä-

rungsmuster für unterschiedliche Folgen und auch für relative Risikoabschätzungen zu gewinnen (z.B. 

English, Graham, et al., 2005). Besonders auch für die aufkommende neurobiologische Forschung zu 

Traumafolgen ist diese differenzierte Erfassung einer Missbrauchsanamnese entscheidend.  

Allerdings werden auch künftig in den Versorgungssystemen unterschiedliche Schwellen für eine 

Intervention angewendet werden müssen, so werden im Strafrechtsverfahren weiterhin höhere Anfor-

derungen an die Belegbarkeit einer Misshandlung gelten, als bspw. in der Kinder- und Jugendpsychia-
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trie. Dennoch würde die Verwendung einheitlicher Operationalisierungen, z.B. von Handlungen im 

Zusammenhang mit sexueller Gewalt, die Einschätzung zur Anzahl Betroffener, die in Deutschland 

Schutz und Hilfe erfahren.  

Neben einer verbesserten Einschätzung der Inzidenz sexueller Viktimisierung von Kindern und Ju-

gendlichen, die in die Versorgungssysteme gelangen, ist zudem anzustreben, dass in regelmäßigen 

Abständen methodisch hochwertige Studien zum Dunkelfeld durchgeführt werden, um zu prüfen, ob 

die eingeleiteten Präventionsprogramme und gesetzgeberischen Maßnahmen zu einer Verringerung 

der Prävalenz führen. Für eine verlässliche Einschätzung von Trends ist es dabei entscheidend, dass 

das Studiendesign über die verschiedenen Wiederholungen nicht verändert oder nur geringfügig ange-

passt wird. Carl-Göran Svedin hat an der Tagung des UBSKM im Dezember 2014 in Berlin vorge-

schlagen, wiederholte Studien zum Dunkelfeld jeweils zusätzlich durch ein spezifisches Thema wie 

Jugendprostitution, Online-Grooming, Missbrauch von institutionell betreuten Populationen etc. zu 

ergänzen, zumal misshandlungsbetroffene Kinder und Jugendliche oft Gewalt in unterschiedlichen 

Kontexten erfahren (Finkelhor et al., 2009). Mittelfristig wäre auch eine Studie zum Dunkelfeld mit 

Befragung Jugendlicher anzustreben, da nur so eine Einschätzung zur aktuellen Häufigkeit von sexuel-

ler Viktimisierung möglich ist und Themen wie sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen möglicherweise 

eher berücksichtigt werden.  
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11. Abkürzungsverzeichnis,

ACE Adverse Childhood Experiences 

BGH Bundesgerichtshof 

CIS Canadian Incidence Study on Reported Child Abuse and Neglect 

CTQ Childhood Trauma Questionnaire 

CTS Conflict Tactics Scale 

ICAST ISPCAN Child Abuse Screening Tool  

ISPCAN International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect 

KFN Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen 

NatSCEV National Survey of Children’s Exposure to Violence 

NCANDS National Child Abuse and Neglect Data System 

NIS National Incidence Study of Child Abuse and Neglect 

NPM Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen 

PKS Polizeiliche Kriminalstatistik 

SGB Sozialgesetzbuch 

StGB Strafgesetzbuch 
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